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Rechtllche
Uberlegungen
zur Militärseelsorge

Rechtllche Uberlegungen
zur

IlLskussion um eine Reforu der
MLlltärseelsorge

veranlaßt durch den
Bericht des Ausschusses zur künftigen

Gestaltung der Militärseelsorge
vor der 4. Tagung der 8. Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland,
November 1993

Präsident Dr. Eckhart von Viettnghoff

Den Synodalen der EKD
vorgelegt von:
Dr. Peter Becker, Marburg/I.atn
Vorsitzender der Vereinigung
"Jurist,l-nnen und Juristen
gegen atonare, biologische und
chernische Waffen"
Dr. Dieter Deiseroth, Münster
Richter ao Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-l.lestfalen
Dr. Karl Martin, l,liesbaden
Vorsitzender des Dietrich-
Bonhoef f er-Vereins zur
Förderung christ.licher
Verantnortung in Bundeswehr,
Kirche und Gesellschaft
Jan Niemöller, Usingen/Taunus
Vorsitzender Richter i.R.
Pastor Hermann Schaefer,
l,luppertal
Generalsekretär des ReformierEen
Bundes
Dr. Dr.h.c. Helmut Simon,
Karlsruhe
Bundesverfassungsrichter i.R.

Wiesbaden, den 22. 0ktober 1993

Einleit.ung

Der L957 abgeschlossene

l'li 1 i t är see I so r g e-Ver t ra g hat
problematische Vorgeschichte.

e]'ne
Die

i
e

theologischen Kontroversen um den Vertrag
sovie die politischen Rahnenbedingungen,
die sich durch das Ende des
0st-l{est-Konfliktes grundlegend verändert
haben, wurden vielfach dargestellt und in
Erinnerung gerufen. I,lorauf wir noch einmal
besonders hinweisen müssen, sind die
Verfahrensnängel bei der Verabschiedung
des Vertrages. Der Vertragstext war nicht
Ergebnis einer synodalen Meinungsbildung.
Vielnehr wurde der EKD-Synode in
Berlin-Spandau (3. -8.14ärz 1957) ein
berelts unterzeichneter Vertrag vorgelegE.
Danit war der Synode die ausdrücklich
erbetene Möglichkeit entzogen, auf die
Vertragsgestaltung Einfluß zu nehnen. Nach
der Vertragsunterzeichnung (22.2.57) blieb
ihr nur die i,lahl, 'rdem Vertrag insgesamt
zuzustimuen oder ihn zv verwerfen; die
Ablehnung des Vertrages hätte dabei eine
Desavouierung des Rates der EKD bedeutet,
nas angesichts der Zusammensetzung der
Synode unwahrscheinlich uar In der
ausführllchen Debatte un den Vertrag
monierten die Kritiker besonders die in
Beamtenstatus der Militärpfarrer und in
der Stellung
Kirchenantes

des Evangelischen
deutlich werdende

institutionelle Verflechtung zwischen
Staat und Kirche, die die Freiheit der
Verkündigung beeinträchtigen werde, sowie
die geplante Einrichtung von
l"tilitärkirchengemeinden und warnten vor
den Folgen für die deutsche Einireit'r (zit.
aus Jens Müller-Kent, Militärseelsorge im
Spannungsfeld zwischen kirchlichem Auftrag
und nilitärischer Einbindung, Hamburg
1990, Seite 81 f.).

Die jetzige Diskussion un eine Reform der
Militärseelsorge, wie sie schon vor der
Wiedervereinigung unseres Landes und der
Kirchen begonnen (vgl. etwa die
Synodenbeschlüsse der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau sowie der
Evangelischen Kirche im Rheinland) und
dann vor allern von den Gliedkirchen in der
früheren DDR angestoßen wurde, bietet die
Chance, die probLematische Vorgeschichte
des VerErages von 1957 aufzuarbeiten und
zu Regelungen zv komnen, die eindeutig
sichtbar machen, da8 die Seelsorge an den
Soldaten ureigenste Aufgabe der Christen
und der Kirchen ist, eine Aufgabe, die am
allerwenigsten eine staatskirchliche
Struktur duldet.

i0413/93 S.
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I.

Auf tragsgemäI: har cler "Ausschuß ?.ur
kiinf tigen Gestaltung <ler lii j itärseelsorge',
seinen Abschlußbericht nun der S;unäde
vorgelegt, Dabej ist zv begrüßen, Caß der
tsericht divergierencie Posirionen nicht
künstl ich harrnoni-siert, sondern
offengelegt hat. Dies führt e d,azu, daß der
Synode alt,ernati.; zrvei l,{odetie zor
Neugestaltunv vorgelegt werden, die
Yodelle rrA'r und "Ir,". Leider scelLt die
ileschränkunp; auf Ciese beiden lloCelle
allerdings eine Verkiirzung de.r,
Diskussionslage urrd eine Verengung ries
Spektrums gegenwärtiger Praxis in den
neuen Bunclesländern dar. Deswegen soll,te
neben den genannten l,iodel len auch ein
Mode11 f rcr! mitbedacht werden, da,s
insbesondere die Erfahrungen der Christen
in den neuen Bundesländern mi.t aufnimni.

ir'egen der Einzelheiten der Modelle "A" und
"8" kann auf den Ausschußbericht verwiesen,
werden:
Modell I'Arr will "unterhalb der Schwelle
der Vertragsänderung" nach Mög1ichi,.eiten,
suchen, die kirchliche Bindune innerhal-b
der bestehenden Grundstrultur rler
Iilitärseelsorge zu stärken.
Modell rrBrr will hingegen den Vertrag
ändern mit dem ilauptziel, den
Bundesbeamtenstatus des MiliEärpfarrers
(bzw. der -pfarrerin) aufzuheben und den
Seelsorger IN den unmittelbaren
irirchlichen Dienst (der EKD) zu
überführen.

Das Modell rrCrr siehr demgegenüber vor, die
I'li1itärseelsorge - besser: die Seelsorge
an den Soldaten! - innerhalb där
landeskirchl ichen Strukturen zu
organisieren. Lediglich das Kirchenamt für
die Bundeswehr so11 danach auf EI(D-Ebene
angesiedelt werden, bliebe jedoch auf
koordinierende Funktionen beschränkt. Auf
diese lr/else so11 eine größere Gemeindenähe
erreicht werden.

Grundzüge für dieses llodell rlctt wurden am
8. und -q . :1ärz 1993 in Hannover von
Angehörigen verschiedener Gliedkirchen
sowie verschieciener kirchlicher Verbände
beraten. Erstmals verständigten sich dabei
Vertreter aus den westlichen und den
östlichen Ki-rchen auf eine qemeinsame
Position. Die dabei äinstimmie
beschlossenen überlegungen und Vorschlägä

zur Neuregelung des kirchlichen Dienstes
an Soldat.en sollen hier wiedergegeben
werden, da sie im lJericht des r\usschusses
n rcht- au f' tauchen :

"1,,'ir bejirhcii die ,iotwenriitkeiL cles
Itirchlichen i,'i.enstes an 5o1claten.
liieser Dienst unnfaßt die
Verkijncigunfl Ces Irvani;eliuns,
ii.nzelscelsorge, [jnterricl-rt uncl
die t4itverantrr'crtung i,on Soldaten
für die inhaltliche Arbeir. Der
Zug,ent zu d en 5o 1C at.en wi rcl drr rch
das Grund3esetz p,arantierr-.

r.rundsätzlich ist der Dienst an
Soldaten in Auftrag und 0rdnung
der Ki rche eingebunden r.rnd
un t,erliegt n icht, staacl ichen
1{eisungen. Unnißverständlicher aIs
bisher muß deutlich werden, däß
Kirche Kirche bleibr, Der
Gesprächsprozeß zu
friedensethischen und
-sicherheitspolitischen Fr.ag.en muß
in offener Weise und auf' allen
Ebenen der Kirche neu entdeckE und
mehr gewagt rverden

Unaufgebbar für die
Entscheidungsfindung
folgende Punkce:
- die Grundbestimmungen kj_rchli-
chen Dienst.es, wie sie in der
Barmer Theologischen Erklärung,
insbesondere in den Thesen III
( Kirche als Gemeinschaf t von
Schwestern und tsrüdern ) und V(Unterscheidung der Aufträge von
Staat und Kirche ) ausgesagc
werden:

Aufnahme der Erfahrung,en und
lesiologischen Uberlegungen inekk

d err

kirchliche
sind uns

;
in der
iliaren
Frieden

östlichen Landeskirchen
_ Folgerungen aus dem
0kumene geführten "konz
Prozeil" f ür Gerechcigkeit,
und Bewahrung, der Schöpf ung

\{eil. die Zuständigkeirsbereiche
von Kirche und StaaL sich
überschneiden, sind dafür aus
unserer SichE i olgende F.egelungen
erf orderlich:

1 . De r Dienst der Kirche an
SoldaEen soll im Bereich der
Bundeswehr auf der Basis eines
Rahmenvertrages zwischen EKD und

r05- 13/93 S.
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ilRlr gereqelt werclerrr
Crund'teseIz entii5.lt in ].r*-
Verbiniii-rng mit
jj.erichsveriassun!a lirt,

'i.',.)er i-'t(fnst der
S.,iCaterr rsl- i;

',jarantierLes Ii.echr iijr die llirche,
iril Bererch oer Bundeswehr nit
ihrem iierrst zugelassen zü weriien.
Aufgabe <jr:s llahtrenvertrages lst
QS, rl iestt 'LttIassuili, konkrc't -/\i
regeifl .

2. Inneriiai i: ci eses i.annenvert-re(j.:-q
beauftralen ü ie Lanrieskircnen o.ier
andere I an d es.i:- i rc iil': ch c
,r.iifP€rscl'.,.1.it::l h;lrri;t-, neber.- Ln(l
enrenamLi ii:lie, l"[i rarb=i ierinnen unr]
llitaroei t,-:r rnit dem Dic.:nsr- ier.
I{irche ari !inlrlaten.

insl:esondere l: ^ militärische
Zenira.Le L) iensivorschrift 6{r,;i
'i-ebenskuadlicher Ilnuerricht ,

1: i!slnC durch rcur.: .tleaei ungen
e!:setzen.'

Di e f oi- genden Grundü'nerl r:qr.rng3en z'r den
t:inzelnen liöglichkeiten der Neugestalrung
ci er Sotdaten-Seel.sorge sollen dazu
r.reit,ragen , dafl die Diskuss j cn niclit in
vorderqrundigen oder gar polemischen :,tj1
verfäl lt uncj ciaß ein ijeg gef unCen wird.
der besser als bislanc bei liahruni cer
st aaLi lchen Irrteressen
i;i^pnständi;'i;p, t i:irchlicher Verl:i:nrl i -ln:,
rera<ie ii: de:n so sensibl-en ilereic.i: der
(nlrlntanqoa-l ertrc)^ ,,i i^-^-i ^ --1 r-tr\/!ts.U \lltltjl >Ur3,aUl L,

iI.

Geraile aufgrunct solcner Zi elseLzung ist
festzustellen, daß sich die derzeitige
Eingliederung der i"li 1itärseelsorse
vorliegend in staatliche SErukturen mit
den kirchenpolitischen Grundentscheidungen
der Verfassung nicht mehr vereinbaren
1äßt. Die Diskussion um eine Reforn der
ltilitärseelsorge sollte genutzE werden,
verfassungsrechtliche Bedenken gegen ihre
derzeitige Gestalt auszuräumen. Diesen
Anforderungen genügt das Modell rrArr mit
seinen eher rtkosmetischentr Reparaturen
nicht und kann von uns daher nicht
enpfohlen werden.

llaßgebliches Krit,erium für die Gestaltung
der Seelsoree an Soldat.en isE nach
all eemeiner Auffassung die vo11e
inhaltliche Freiheit von Verkündigung und
Seelsorge. Bedenken gegen ihre derzeitige
Gestalt r'ierd en verbunden mit den

. l)as
. 140 in
ii'eimarer-
l4l €in

i(irch€ är-i

synodaie
Strukturen,Fresbl'terj,en, Synocieri
usw. ) einzubinden. Die Vertretung
rier Soldaten in den zuständigen
kirchlichen Grernien muß angemessen
ermögiicht werden, Wo es sich
anbieEet, kann ei.n Beirat- f ür
SotrCaten gebildet werden. Die
I-lmrnandlung der bisherigen lvliliLär-
kirchengemeinden enEsprechenri
den i'li1itärseelsorgevertrag in
Perscnalgemeinden für Soldaten unci
ihre Familien innerhalb des
landeskirchlichen Rechts bleibt
unbenommen.
4.Gottesdienst und Seelsorge sind
eine originäre Aufgabe der Kirche
und stehen in ihrer alleinigen
Verantwortung. Der Rahmenvertrag
regelt lediglich deren Zulassung"
Regelungsbedarf bestehE für:
- Betreten der militärischen

Bereiche
- 1{äunne

- Zeiten
- Bekanntulachuncen
- Finanzen
- Inforna'"ionen unr;

organisat orische Li'si: racher;
"- Freistel.l Lrng.en

i,Das livani?e.1,is'cire. iij r-cfrenai;i !ür
rlie Sundeswehi- isi- in e in
kirch.liches ;\nt, f.r,r;- ilerii i;ienst iel
Iiirche an Soldatei .:r:.zcl:'an,rei-rr,
6.Auf Cer ,lasis Y(in
Cestellun!:sverti-äre:i biet-ei ilie
Kirchc ihre :lii,r''irkur:q .rrilj

LebensKundlichetr ilnterricl't'. .,r:1.
Die bisherigen Grr,indlac'en ties
Lebenskund1ichen l.lncerrichts.

Verteidigungsninisteriun, Ausg,estaltung
des Lebenskund lic.hen linterri c.hts . In ihrer
Denkschrift- "Uer Staat des Grundgesetzes
^t- 1n.,ahz.+. ,,--r a,.;..-L.ir 1-^l ,ie EKD mitdI5 ralrgEUUL tlllil nUIi)dJU tldL Ul

äecht ihre Zustiüimunq, zur freiheitlichen
I'ernokratie c1e-< CrunCEeseE.zes bekundet. Un
sc mehr null '.'r)ir ii:r erirartet vrerden. cai-.
sl_ e auch L.^-^. +UC: CA L i <r 3f c:

lu i relronrnl i+'i cnhg11 iji-Ur:dCntSCheidUnqeir CiCf
Verfassung, ernstzunehmen und für eine
v e rfass uncslio nf orne Cestal t unc .ler
I ,j 1 itärseelsorge einzutreten .

i.'lelrrere Umstände haben dazu beigetragen,

i06

Stichworten
)iilitärpfarrer,
I(irchenamtes

Beamtenstatus
I--ingliederung

in

der
des
das

- r3i93 S.
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daß die Grundentscheidungen der Verfassung
über das Verhältnis zwischen Kirche und
StaaE allzulange in ihren auf Veränderung
drängenden Konsequenzen in der Praxis
unbeachtet blieben und al1enfalls von
Fachleuten reflektiert wurden. Vergleiche
dazu H. Simon, "Freie Kirche im
demokratischen Gemeinwesen. Ent.wicklungen
im Verhältnis von Staat und Kirche" in der
Festgabe zvm 70. Geburtstag von Konrad
Hesse "Verfassungsrecht zwischen
l{issenschafc und Richterkunst'r, 1990 Seite
87. Es unterblieb die präzise Klärung, was
eigentlich daraus folgt, daß das
Grundgesetz in Art. 140 i.V. mit Art. I37
Abs. 1 WV bestimmt "Es besteht keine
Staatskirche" und daß das Verhältnis
zwischen Staat und Kirche von den
Grundsätzen der Trennung und der
religiösen Neutralität des Staates neu
bestimrnt wird. Es herrscht Einigkeit
darüber, daß mit diesen Grundsätzen nicht
nur eine uneingeschränkte öffentliche
lrlirksamkeit der Kirche bis hin zu der
gernäß Art. 141 WV ausdrücklich
gewährleisteten Seelsorge an Soldaten
vereinbar ist, sondern auch eine
staatliche Förderung des kirchlichen
l,lirkens als eines wichtigen Bestandteils
unserer Kultur. Erst langsam setzt sich
die ErkennEnis durch, wo die
verfassungsrechtlichen Grenzen dieser
Förderung liegen: Die Verfassung verwehrt
sowohl Zvänge in Bereich der
Religionsausübung als auch eine
Identifikation des Staates mit einer
bestimmten Religion. Beides läge auch
nicht im wohlverstandenen Interesse der
Kirche.

Mir diesen kirchenpolitischen
Grundentscheidungen der Verfassung 1äßt
sich die derzeitige instituEionelle
Eingliederung der Militärseelsorge nicht
mehr vereinbaren. Diese Eingliederung
dürfte auch dem gemäß Art. 137 Abs. 3 ltlv
garantierten kirchlichen
Selbstbestimmungsrecht widersprechen.

III.

Immer wieder wird gefragt, ob bei einer
Neugestaltung der Seelsorge an den
Soldaten - also bei einer Abschaffung des
Beamtenstatus der I'lilitärseelsorger und
einer Ausgliederung aus der Bundeswehr

auch der völkerrechtliche Schutz der
Pfarrer gewährleistet ist, die im

schlimmsten FalI die Soldaten bei
Einsätzen zu begleiten haben. Uns
erscheint die FesEstellung wichtig, daß
auch ohne den BeamtenstaEus des
Seelsorgers solcher Schut.z gesichert
werden kann.

Der Schutz der Seelsorge an Soldaten ist
im humanitären Völkerrecht in zahlreichen
Bestimmungen geregelt, die sich aus zum
Teil jahrhundertealten Rechtssätzen über
die Stellung und den Schutz von
Geistlichen bei "den Heeren" herleiten.

Die geltenden Vorschriften finden sich vor
allem in

dem I. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zur Verbesserung des Loses der
Verwundeten und Kranken der Streitkräfte
im Felde (im folgenden: I. GK 1949),

dem II. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 zur VerbeSserung des Loses der
Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen
der Streitkräfte zvr See (im folgenden:
rr. GK 1949),

dem I. ZtsaEzprotokoll zv den Genfer
Abkommen über den Schutz der Opfer
internationaler bewaffneter Konflikte vom
L2. Dezember 1977 (im folgenden: I. ZP
L977) sowie

dem II. ZusaEzprotokoll zu den Genfer
Abkornmen über den Schutz der Opfer nicht
internationaler bewaffneter Konflikte vom
L2, Dezember 1977 (im folgenden: II. ZP
1977).

Art. 24 des I. Genfer Abkommens vom 12.
August 1949 bestimmt, daß "... die den
Streitkräften zugeteilten Feldgeistlichen

unter al1en Umständen geschont und
geschütztt' werden, Entsprechendes regelt
das II. Genfer Abkommen vom 12. August
1949 in seinem Art. 36 für "das geistliche
... Personal von LazareEtschiffen."

Auch das I. Zusatzprotokoll vom 12.
Dezember 1977 sieht in seinem Art. 15 Abs.
5 vor, daß "das zivile Seelsorgepersonal

geschont und geschützt" wird. Eine
enEsprechende Regelung findet sich in dem
für innerstaatliche bewaffnete Konfiikte
gelEenden II. Zusatzprotokoll von 1977,
nämlich in <iessen Art. 9 Abs. 1.

Als "Seelsorgepersonal" im Sinne des
I. ZP 1977 werden in dessen Art. B

Buchstabe d definiert: "Militär- oder
Zivilpersonen, wie beispielsweise
Feldgeistliche, die ausschließ1ich ihr
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dieses "auf unbest,immte Zeit" nichtständig - durch eine zuständige

geistliches Amt ausüben und den
StreiEkräften einer am Konflikt
beteiligten Partei zugeteilt sind." Nach
der ausdrückli.chen Regelung im Satz 2 der
Vorschrift kann "die Zuweisung des
Seelsorgepersonals
nichtständig sein".

ständig oder

Als "sEändig" ist eine Zuweisung desttSeelsorgepersonalstt anzusehen, r{enn

ausschließlich zu seelsorgerischen Zwecken
zugewiesen ist; eine "nichtständige"
Zuweisrrng Iiegc vor, hrenn es "f ür
begrenzte Zeit während der gesamten Dauer
derselben ausschließlich zu
(seelsorgerischen) Zwecken eingesetztrl
wird (Art. I d Satz 2, 2. Halbsatz in
Verbindung mit Buchstabe k des I. ZP
1977). Für die Diskussion einer Reform der
l'lilitärseelsorge bedeutet dies, daß es
nicht zwingend ist, bereits miE Beginn der
Seelsorgetätigkeit unter den Soldaten die
Zuweisung zi den militärischen Einheiten
und Truppenteilen vorzunehmen. Erst die
Begleitung der Truppe bei Einsätzen,
insbesondere im Ausland, macht eine solche
Zuweisung notwendig. Da in der Praxis die
Frage, wer einen Truppenteil begleiten
soll, erst entschieden wird, wenn die
Situation eintritt, sind frühere
Zuweisungen wenig zwecknäßig. Mit der
Bereitschaft eines Pfarrers oder einer
Pfarrerin, den Dienst der Seelsorge unter
den Soldaten zv übernehmen, kann der
Vorbehalt verbunden sein, eine evtl.
Begleitung der Truppe davon abhängig ztr
machen, um welche Art von Einsatz es sich
handelt und wie dieser vor dem
christlichen Gewissen zu beurteilen ist.

Zusammenfassend läßt sich sagen:
Entscheidend für den völkerrechtlichen
Schutz des Seelsorgepersonals ist nicht
seln arbeits-, beamEen- oder
kirchenrechtlicher Status. Entscheidend
ist vielmehr, soll der völkerrechtliche
Schutz greifen, daß es sich um

Feldgeistliche, also Seelsorger handelt,
die
- zum einen ihr rrgeistliches Arnt
ausschließlich ... ausüben" und

- zweitens den StreiEkräften (oder Sani-
rätseinheiten, Sanitätst.ransn ortmi t-
te1n, Zivilschutzorganisationen) einer
am Konflikt beteilieten Partei
ttzugeteilt sind".

Eine "ausschtrießliche" Ausübung

geistlichen Amtes liegt - wie sich aus dem
I'lortsinn ergibt - vor, wenn der
betreffende Seelsorger neben dem
geistlichen Amt keinen weiteren Beruf oder
keine andere Tätigkeit (2.8. als Richrer,
Soldat, Verwaltungsbeamter, Unternehmer,
Handwerker etc.) ausübt.

Den Streitkräften "zugeteilE" slnd
Seelsorger, wenn sie ständig oder

Militärbehörde zvr Wahrnehmung ihrer
Aufgabe ermächEigt worden sind und wenn
diese Errnächtigung durch das entsprechende
Schutzabzeichen und die vorgeschriebene
Ausweiskarte dokumentiert ist (vgl. Anhang
der I. und 1I. GK von 1949).

IV.

Kann also einerseits der SchuEz der
Seelsorger auch ohne Beamtenstatus in
jeder Lage gewährleistet werden, so ist
doch andererseits auch das berechtigte
Interesse des Staates zu berücksichtigen,
das insbesondere die Geheimhaltungs- und
Verschwiegenheitspflicht des Seelsorgers
erfordert. Auch hier trifft es nicht zu,
daß dies nur durch den Beamteneid
gewährleistet werden könne.

Die Einhaltung der für Beamte geltenden
Geheimhaltungs- und
Verschwiegenheitspflichten k -innte bei
Militärseelsorgern, die in <einem
staatlichen, sondern in einem kirchlichen
Anstellungsverhältnis stehen, durch eine
besondere Verpf I ichtungserklärung
gewährleistet werden, wie sie nach dem
Verpflichtungsgesetz (vg1. Art. 42 des
Einführungsgeset,zes zun Strafgesetzbuch)
vorgesehen ist; im Fal1e einer Verletzung
dieser Fflichten wäre wie bei Beamten

-eine strafrechtliche Sanktionierung (S
353 b Abs. 1 SIGB) die Folge.

Die Konkretisierung der Rechte und
Pflichten der Militärseelsorger im Bereich
der Bundeswehr und die Festlegung der
Zuständigkeiten staatlicher und
kirchlicher Stellen für die Ahndung von
Dienstpflichtverletzungen etc. könnten und
sollten in einem zwischen der jeweiligen
Religionsgesellschaft und der BR

Deutschland abzuschließenden Rahmenvertrag
geregelt werden.

des
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V.

- eine solche Neuregelung im Verhältnis
zum Staat vornehmen kann. Dabel sei aufdie folgenden Gesichtspunkte hingewiesen.

sonstigen öffentlichen Anstalten besteht,sind die Religionsgesellschaften zvr
Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen,
wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.rl
Der -Begrit gemei.nerAuffassung _ d.h.alle drei
Luftwaffe) Marine'

Gewährleistet und gesichert wird durch die

sonstigen staatlichen Behörden müssen denVertretern der betreffenden
Religionsgesellschaft den Zutritt zu denSoldaten gestatten. Sie dürfen der
Religionsausübung nicht im Wege stehen,
insbesondere müssen sie ttSeden 2wang,t uonden Beziehungen zwischen dem einlelnen
Soldaten und t'seinert'
Religionsgesellschaf t I'f ernhalten" .

Die Rellgionsgesellschaft (und damit auchdie Evangelische Kirche) darf ihre
see-lsorgerische Tätigkeit "im Heer", d.h.I'inrt den Streitkräf1en der Bundeswehr,
vornehmen; sie ist nicht auf dieseelsorgerische Tätigkeit an Soldaten
außerhalb der Streitkräfte beschränkt. Dieverfassungsrechtliche Gewährleistung
beinhaltet damit, daß die seelsorgerischä
Tärigkeit durch Vertreter der beträffenden

im Manövergelände oder auf demSchlachtfeld.

zeitlicher noch in örtlicher Hinsicht.

Das Nähere muß sinnvollerweise zwischender BR Deutschland und den in Betracht
kommenden Religionsgesellschaften in
Rahmenverträgen geregelt werden. Die dabeizu treffenden Regelungen sollten sich vorallem auf folgende Fragen beziehen:
Einzelheiten des Rechts zuÄ Betreten dermilitärischen Bereiche, Ztgang zu und
Benutzung von Räumen, Finänzfragen,
Bekanntmachungen, zeitliche Gestaltung-der
seelsorgerischen Tätigkeit.

VI.

Stehen einer Neuregelung der Seelsorge an
den Soldaten somit rechtliche Hinderiisse
nicht entgegen, So sollen im Folgenden
loch einige Anmerkungen zu nöglichen
Variationen der Neuiegelung angefügt
werden; denn Arr. 140 GG i.V. rnir Ari. t5lAbs. 3 Satz 2 der Weimarer
Reichsverfassung normiert ausdrücklich,
daß jede ReligionsgeselLschaft "ihre jt reiohne Mithrirkung des Staates oder der
bürgerlichen Gemeinde" verleiht.

Bislang st.ehen einer Einbindung derilSeelsorge an den Soldaten" in synodale
Strukturen und in die St,ruktur der
Ortskirchengemei-nden nur der noch

Art. I37 Abs. 3 Sat.z 2 der l,leimarer
Reichsverfassung geboten.

Das vom Ausschuß vorgelegte Modell 'rB" ist
seinem Wesen nach ein Kompromiß-Mode1l. Es1äßt jedoch die Gemeindenähe vermissen,
die gerade auch von den Kirchen derfrüheren DDR angemahnt wurde. Deswegen
sollte überlegc werden, ob diesem tqoaälf
nicht Element,e der Gemeindenähe angefügt
werden können.

109

ausgeübt werden darf , rrro ei.n Soldat derBundeswehr sein "Bedürfnis nach
Gottesdienst und Seelsorge" geltend macht,
im Inland wie im Ausland, in Kasernen wi-e

Rel igionsgesellschaf t übera11 dort
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Bliebe das Mode11 rrBrt ohne zusätzliche
Elemente der Gemeindenähe, so bestünde die
Gefahr, daß es sich in der Praxis kaum vom
bisherigen Bild der in das Militär
eingebundenen l'li1i tärseel sorge
unterscheiden würde. So wäre es denkbar,
daß die nilitärische "Eigendynamik" ztr
einem von dem kirchlichen Leben vor Ort
abgehobenen Dienst der Seelsorger führen
würde. hlürden die Seelsorger in keine
synodalen Strukturen verbindlich
eingebunden sein ufd auch sonst der
VerbindlichkeiE gliedkirchlicher
Willensbildung in den zuständigen Gremien
entzogen sein, könnte sich auch beim
Modell rrBIr rvieder ein abgehobener eigener
Bereich, womöglich mit einer eigenen
Hierarchie, herausbilden. Die zusätzlich

welchen gemeindlichen und
landeskirchlichen Gremien sollen
verbindliche Entscheidungen für die Arbeit
der ItIilitärseelsorge getrof f en werden
können? Usw. usw.

Für den von uns zv verhindernden
"Ernstfall" wäre allerdings zu überlegen,
ob bei solchen Einsätzen etwa auch im
Ausland? - eine zentrale Zuwej-sung der
Soldatenseelsorger durch die EKD anstatt
durch die gliedkirchlichen oder örtlichen
kirchlichen InsEanzen erfolgen so11te.
Eine solche Kompetenz auf EKD-Ebene würde
naturgemäß auf die Zuweisung und
Begleitung bei Truppeneinsätzen beschränkt
bleiben, sodaß die Soldatenseelsorge für
die Arbeit am Standort auf der Ebene der
jewelligen Gliedkirche bzw. der
Ortsgemeinde verbliebe.

VII.

Nachdem nunmehr im Ausschuß ca. zwei Jahre
die Fragen der Neugestaltung der
Militärseelsorge erörtert wurden, wird die
Synode der EKD z! entscheiden haben,
welchem Modell sie den Vorzug gibt und wie
demzufolge der Verhandlungsauftrag für die
ExekuElve der EKD (Rat, Kirchenkonferenz
-unterstützt vom Kirchenamt) auszusehen
hat.

Dabei wird diskutiert (v91. insowei-u i:ir
DokumenE des Kirchenamtes über die
möglichen Verfahrensabläufe), ob schon ein
solcher Beschluß und Verhandlungsauftrag
gemäß Art. 26 Abs . 2 der Grundordnung der
EKD einer Zweidrittelmehrheit bedarf. Bei
genauerem Hinsehen wird jedoch deutlich,
daß dies nicht der Fal1 ist.

In der Grundordnung der EKD heißt es unter
Art. 26 Abs. 3 Satz 3
wörtlich: "Kirchengesetze, rvelche die
Grundordnung der Evangelischen Kirche in
Deutschland ändern oder die Beziehungen
zum Staat oder zli außerdeuLschen Kirchen
zirm Gegensta:rd haben, bedürf en einer
Stimmenmehrhei t von zwei Dritteln der
anwesenden l'iltelieder und der Zustimmung
der Kirchenkonferenz."

Schon der I'Jortlaut dieser Bestimmung läßt
keinen Zweifel: Eine Zweidrittelmehrheit
ist lediglich für "Kirchengesetze"
erforderiich, d.h. für einen bestimmten
Verhandlungsauftrag der Synode genügt die

vorgesenene
SoLdatenseelsorger

Zuteilung
durch

der
den

Bundesverteidigungsminister an besEimmte
SEandorte oder Einheiten häEte weiter zur
Folge, daß l/1e bisher
-Bundeswehrstrukturen Einzug hielten.

Mit den Elementen der Gemeindenähe bei
Modell rtBrr müßte erreicht werden, daß die
Formen kirchlichen Lebens gegenüber
Strukturvorgaben des Staates und der
Bundeswehr deutlich das Übergewicht
behielten und sich prägend irn AllEag der
Arbeit auswirkten. Eine Verkoppelung der
bei l\{odell rrBrt auf EKD-Ebene angesiedelten
Arbeit mit gemeindlichen Gegebenheiten vor
Ort und landeskirchlichen Strukturen müßte
sichergestellt werden. Die bisherige
Regelung, nach der jeder direkte
landeskirchl-iche Einfluß auf die
Militärseelsorge untersagt war und nur der
Weg über den Militärbischof offenstand,
führte faktisch zu einer Entkoppelung der
Arbeit und zu einer Entfremdung zwi-schen
Landeskirchen und Militärseelsorge. Dies
hat der AkzepEanz des an sich so wichtigen
Arbeitsfeldes sehr geschadet.

In diesen Zusarnmenhang gehören die sich
anschließenden Fragen: Sind auch bei
Mode11 rrBrr "persona1e Seelsorgebereiche "
vorgesehen (freiwil-1ig oder r"erbindlich
für alle Standorte ) ? Hat der
Kirchenvorstand ein llitsoracherecht oCer
gar eln Besetzungsrecht für
Mil-itärDfarrstellen in seinem Bereich? Tst
der Militärpfarrer ilirglied des
Kirchenvorstands und anderer Grerni-en?
l{elchem PfarrkonvenE gehört er an? Soil es
eigene Militärpfarrer-Pfarrkonvente (neben
den zivilen Pfarrkonvent-en) rieben? In
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einfache llehrheit, Art. 26 Abs . 2 GO. Ein
solcher Verhandlungsauftrag fä1_1t nach
Art. 23 Abs.2 auch in die Kompetenz cier
Synode. Dort hieißt es näml ich
rvörtlich: "Sie (i .e. die Synode ) beschlieijt
Kirchengesetze des Art. 26 Abs. 3, erläßt
Kundgebungen, besprichr die Arbeit der
Evangelischen Kirche in Deutschland,
erörtert Fragen des kirchlichen Lebens und
gibt dern Ba'E Richtlinien . " t'Unterst rei-
chungen von den Verfassern)

Iver schon für einen VertranClungsauftraa
eine Zweidrittelmehrheit für erfcreierlich
hält, kann sich u.E" nichL auf die
Grundordnung berufen. Er r+ürde vielmehr in
den Verdacht geraten müssen, mit
Verfahrensmitteln etwas verhindern zv
wollen.

VIII.

Jede Reform der Militärseelsorge wird um
eine Fortsetzung und ldeiterentwicklung der
guten ökumenischen Zusammenarbeit zwischen
der evangelischen und katholischen
Militärseelsorge bemüht sein. Dennoch ist
die Evangelische Kirche bei der Neuordnung
der Soldatenseelsorge nicht wie es das
"Verfahrenspapier" des Kirchenamtes dem
Leser nahelegt - auf eine itZustimmung der
Katholischen Kirche" anger,Jresen.
Ebensowenig kann sich der Staat auf dj.e
Dauer dem kirchlichen Verlangen nach einer
Neuordnung der Seelsorge an den Soldaten
verweigern.

Für ein Zustimmungserfordernis der
Katholischen Kirche fehlt jede gesetzliche
Grundlage.

Dabei ist unbestritten, daß sich aus der
engen Verbundenheit der Kirchen, aus der
großen Gemeinsamkeit der katholischen und
evangelischen Gemeinden, ein "Alleingang"
verbietet, der die Glaubensbrüder und
-schwestern nicht in unsere Überlegungen
einbezieht. Daß aber eine Eingrenzung
unserer eigenen evangelischen
Verant.wortung hierdurch hervorgerufen
würde, ist nicht zu begründen. Die Nähe
z:ur Katholischen Kirche wird sich
sicherli-ch darin zu äußern haben. d-aß wir
sie über unsere Überlegungen informieren
und sie zum "l.iitmachen ermutigen". Es gibt
aber auch kirchlich keinerlei Bindung an
die Katholische Kirche, daß ihr
gewissermaßen ein trVetorechE" zuzvgestehen

sei. Die Verantwortung dafür, was die
Evangelische Kirche hinsj.chtlich ihrer
seelsorgerlichen Aufgabe an den Soldaten
tut i'nichr tun läßt i ) , kann uns die
Katholische i.irche nicht abnehmen.
Rechtlich isr das Argurnent, die
Katholische liirche müsse zustimrnen, ebenso
unhaltbar, wie das Argument., der Staat
könne sich einer Neuordnung auf Dauer
verweigerri, \^i ern die R.ef ornvorstellungen
den staatlichen l*lünschen nlcht Renug
angepaßt seien.

Irnmer wieder haben die höchsten Gerichte
i:etont, daß Staat und Kirche sich a1s
eigenständige Gewalten gegenüberstehen.
Das heißt für die Kirchen, daß sie
grundsätzlich der st.aatlichen
Hoheitsgewalt- nicht mehr unterworfen sinC
und ihre Angelegenheiten selbständig und
in eigener Verantwortung regeln (als
Beispiel für vj-ele: Bundesgerichtshof vom
r6.03.196i NJ!'r 1961 S. (1117) 1118).
Es ist unbestritten, daß beispielsweise
auf den Gebiet des Arbeitsrechts - so auch
höchstrichterLich bestätigt - die Kirchen
eigene Regelungsbefugnis haben (siehe die
Diskussion um den sog. t'3. Itleg"). Es wäre
geradezu fatal, wollten die Kirchen
ausgerechnet auf dem Gebiet der Seelsorge

ganz gleich an wem auf ihre
organj-satorische (und damit inmer auch ein
Stück weit inhaltliche) Eigenverantwortung
verzichten. Der Staat hat die freie
Religionsausübung auch für Soldaten zv
gewährleisten. In welcher Form solche
Tätigkeit geschieht, ist im Kern
-"innerhalb der Schranken des für alle
geltenden Gesetzesrr (Art. l4L IitRV i.V.m"
Art. i40 GG) - eine Sache der Kirche - und
nur der Kirche.

t1

Was den zeitlichen Abl-auf einer Ileform der
Militärseelsorge betrifft, besteht
kei-nerlei Anlaß zu Sorgen oder
Befürchtungen: Der gegenwärtige
Rechtszustand wird nahtlos von einer neuen
Struktur der IIilitärseelsorge abgelöst
werden. Kein Soldat rvird durch cias
Verfahren zut Neuregelung in seiner
seelsorgerlichen l3etreuung Nachteile
erfahren.

Es wird immer wieder davon gesprochen, daß
der zeitliche Ablauf langwierig sein
werde. llach einen Bericht der "l{elt am
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Sonntag" so11 dies den gegenwärtigen
l"li1itärbischcf Heinz-Geors Binder zü der
Äußerung veranlaßt haben: "\iir haben in der
Militärseelsoi:ge keine ZeiC und Kraft mehr
für diese Auseinanderset.zungen ..."

Eine Neuregelung, r+ie sie immer mehr ins
Gespr'äih kommt, wird keinerlei Vakuum in
der Seel sorge an den Soldaten entstehen
lassen. Insofern ist auch die
Unterschrir- *.enaklion ( 62 .000 Soldaten
sollen den irhalt des Vertrages gefordert
haben) eine lediglich beachtliche
Sammlerleistung. Die Fragestellung selbst
isE bei dieser Aktion fadenscheinig und
wenig hilfreich für eine wirklich
fundierte Meinungsbildung unter den
Soldaten. Ganz im Gegenteil wird der
völlis irreführende und den wahren
Sachverhalt verzerrende Eindruck
verst.ärkt, man wolle durch eine Neuordnung
die Seelsorge an den Soldaten abschaffen.
Immerhin gibt es aus den Reihen der
Soldaten auch ganz andere Stirnmen, als sie
mit der Befragung der Offentlichkeit
miEgeteilt werden.

Bei einer fairen Information und
Disicussion mit den SoldaEen ergäbe sich
ein differenziertes Bild. Es würde
deutlich werden, daß nicht das Festhalten
an der jetzigen' Siiuktur, die nun einmal
staatskirchliche Zige trägt, ihr
eigentJ-iches Interesse ist. Sie wünschen
sich eine unabhängige kirchliche Arbeit,
die ihnen Freiräume anbietet,
seelsorgerliche Nähe und Hilfen für die
Auseinanden^setzungen mit den immer
schwi-eriger werdenden Fragen eines
eventuell-en l"lil-iEäreinsatzes. Diese - und
nur diese - Interessen hat die Ki-rche
wahrzunehmen und aufzugreifen.

Christen und die Kirche, die sich im
AlthergebrachLen einmauern, stehen in der
Gefahr, ihren eigentlichen Dienst z\]
verf eh1en. I,ilenn unsere 'rberlegungen dazl
helfen könnten, den l{itgliedern der Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland
0rientierungspunkte für eine Neuree,el ung
der Seelsorge an Soldaten in einer Zert-.
des Umbruchs zv verschaffen, dann ist
unser Bemiihen nicht vergeblich gelesen.
Mit den vorliegenden ijberlegungen nöchten
wir beitragen zu einer lieubesinnunq aur
unsere Friedensverant'dcrtung, l;ie Kircne
haE einzutreten für das, was dem Friedel
dient, und alle Ansätze für eine
friedliche Entwicklune zu fördern.

Kritiker vedangeT
eine gemeindenahe
StrUk-tUf der BoNN. Eine gemeindenähere

M i I i tä rsee I so r ge 3ffjä"'ä:"ä""",1äl"i$il ilT_
chenvertretem gefordert. Bei der
anstehenden Neuordnung müsse
die Seelsorge an Soldaten stäirker
in die Landeskirchen dingebunden
werden, wird in einer in Bonn ver-

A us'
E KZ li+tf

öffentlichten Stellungnahme des
,,Dietrich-Bonhoeffer-Vereins" vor-
geschlagen. An der Erkllirung, in
der beide Reformmodelle des von
der Evangelischen Kirche in
Deutschland eingesetzten Aus-
schusses abgelehnt werden, haben
unter anderen der ehemalige Bun-
desverfassungsrichter Helmut Si-
mon, das frühere Ratsmitglied Jan
Niemöller und Helmut Schäfer. der
Generalsekretär des Reformierten
Bundes, mitgewirkt. Mit der Neu-
regelung der Militärseelsorge will
sich auch die EKD-Synode vom 7.
bis 12. November in Osnabrück
befassen.

An die Stelle des Militärseelsor-
gevertrages aus dem Jahr 1957
sollte den Empfehlungen des Bon-
hoeffer-Vereins zufolge ein Rah-
menvertrag zwischen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und
dem Staat treten, in dem Zugang
und Zulassung der von den Lan-
deskirchen rnit der Soldatenseel-
sorge beauftragten Pfarrer geregelt
werden. Zudem müßten in Rah-
menvereinbarungen auch der Zu-
tritt zu militärischen Berair:h.rn. die
Raumausstattung sowie F jnrnzirt-
gen festgelegt werden. Das Evan-
gelische Kirchenamt für die Eun-
deswehr sollte danach in ein kirch-
liches Amt für den Dienst an Sol-
daten umgewandelt werden. Dieser
Dienst müsse weiterhin stärker in
Synodeu und Kirchengemeinderäre
einbezogen werden, die Soldaten
sollten ,,angemessen" in den Kir-
chengremien vertreten sein.

Als,,kosmetische Repalaturen"
lehnen die Verfasser eine Neurese-
lung ohne eine Anderung des Mi-
lit?irseelsorgevertrags ab. Zur Be-
grtindung heißt es, verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegen die
Eingliederung der Militärseelsorge
in staatliche Strukturen müsse
F,echnung getragen werden. Die
Eigenständigkeit kirchlicher Ver-
kündigung gerade in dem ,.sensi-
blen Bereich" der Soidatenseelsor-
ge müsse gewahrt werden. Der um-
strittene Beamtenstatus von Mi-
litärpfarrern ist aus Sicht der Kriti-
ker nicht erforderlich. Deren
völkerrechtlicher Schutz sei im hu-
rnanitären Völkerrecht festgelegt.

r*FI13 
v, ?.{,f . 
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1-rkiärung des "l,lietri cl-r-llonhoef ter-Vereins;"
zur epcl-Meldung voir 2B, Okt. i993
"Neue Struktur der evangeiischen I'1ilitärsee1-sorge verlangt-"
(ZA Nr. 209/1993)

Dietrich-Bonhoeffer-Verein begrüBt Bericht des EKD-Ausschusses

Model1 B ist diskussionswürd j-g, aber auch noch verbesserungsf ähip,

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein ( dbv ) begrüßt €s, daß cier BerichE
des EKD-Ausschusses zvr künftigen Gestaltung der Militärseelsorge
die divergierenden Positionen in dem Ausschuß nicht kiinstlicl:
harmonisiert, sondern offengelegt hat. In seiner g,rundsätziichen
Einschätzung bewertet der dbv die Ausschußarbei t positiv. Dies
geht aus dem Papier "Rechtliche Überlegungen zur Diskussion
um eine Reform der Militärseelsorge", das der dbv jetzt- vorgelegt
hat und an dem unter anderem der ehemalige
Bundesverfassungsrichter Helmut Simon, das frühere
EKD-Ratsmitglied Jan Niemö11er und Helmut Schaefer,
Generalsekretär des Reformierten Bundes mitgewirkt haben,

Die Verfasser der "Rechtlichen Über-legungen" lehnen zvar ModellttA", das nur unzureichende t'kosmetische" Reparaturen vorsieht,
den umstrittenen MiliEärseelsorgevertrag jedoch unangetastet
lassen nil1, ab. Im GegensaEz d,azu betrachten sie das Model1ItBrr a1s diskussiongwürdig, aber auch verbesserungsfähig. Mode11rrBrr beinhaltet d iet Abschäf f ung des Beamtenstatus der
Militärseelsorger und die 'Intägration des Kirchenamtes für die
Bundeswehr in die EKD. Für dieses Mode1l empfehlen die
"Rechtlichen Überlegungen", daß bei der Auslormung der Versuch
gemacht werden so11te, eine größere Gemeindenähe zt etablieren,
was keine Ablehnung des vom Ausschuß erarbei Eeten Modells 'rBrl
darstellt, sondern lediglich hervorhebt, in welcher l{eise das
Modell rrBf' dann innerkirchlich strukturiert werden sollte.

Mit dieser Klarstellung widersprechen die Verfasser der
"Rechtlichen Überlegungen" einer epd-Meldung vom 28 . 1O .1 993
(ZA Nr. 209/ 1993). In der Meldung wird..im 2. Absatz über die
vom dbv veröffentlichten "Rechtlichen überlegungen"
fälschlicherweise behaupEet, daß in ihnen 'rbeide Reformmodelle
des von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
eingesetzten Ausschusses abgelehnE werden'r. Es wird der vö11ig
falsche Eindruck hervorgerufen, der dbv und die Verfasser der
"RechElichen Überlegungen" bewerteten die Ausschußarbeit negativ.
Auch damit, daß die "Rechtlichen Überlegungent' ein zusätzl-i-ches
Mode1l rrC't ins Gespräch bring€il, ist keine negative Bewertung
der Ausschußarbeit verbun.den. Das Anliegen ist es vielmehr,
die Diskussion so zü öffnen, daß ein möglichst tragfähiger
Kdpromiß gef unclen werden kann.

Dr. Karl Martin, Vorsitzender des dbv
und Mitverfasser der "R.echtlichen
Überlegungen"
Am Heienberg 4, 65193 I4liesbaden
Tel: 0611 i542179t Fax: 954591i
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l-i,Ä rche soll Soldatenseelsorgr;
:eEleicee in die Hand nehmen

[',vangelische iuristen befürchten,rstaatskirchliche Strukturen" /
Umgewißheit über künftigen Status des Militärpfarrers

z,\ ;'.iERLIN, 26. Oktober. Nur mit

an die Mitglieder der Synode der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EK--D)
sagen die Juristen, darunter der frtitrere
Kirchentagspräsident und Bundewer{as-
sungsrichter Helmut Simon, Soldaten-
seelsorge sei ,,ureigenste Aufgabe der
Christen und der Kirchen,. uid dulde
,,staatskirchliche Strukturen am allerwe-
nigsten".

Neben Simon haben der Marburger
Rechtsanwalt Peter Becker, der Ricirler

richt Dieter Deise-
Vorsitzende des

reins zur Förde_

Der Mitte November in Osnabrück ta-

kirchlicher Regie, damit eine Neuver- neuen Ländern aufnimmt und mehr
nde des sichern soll,

nur über den
'wegen" herantreten

,,eher kosmetischer Reparaturen" ab; es können, habe zur Endremdung der

räume nicht verfassungsrechtliche Be-
denken gegen die Struktur der Militär-
seelsorge aus. Si€ befürworten das zweite
Modell, schlagen aber ein erweitertes
Modell ,,C" vor, das Erfahrungen in den

Militärseelsorge geführt. Die Juristen
schlagen ,,Mitsprache- oder gar Beset.
zungsrecht" des Kirchenvorstands bei
Militärpfarrstellen vor. Der Seelsorger
solle Mitglied des l(irchenvorstands einer
Gemeinde sein und dem Pfarrkonvent
angehören"

Die Verfasser wollen Argumente von
Anhäogern des Vertrages widerlegen:
Völkerrechtlicher Schutz von Militärpfar-
rern bei Einsätzen sei auch ohne Beam-
tenstahrs durch Genler Abkommen 1949
und 1977 gesicherL Die aus dem EKD-
Kirchenamt Hannover verbreitete Auf-
fassung sei falsch, ein AufEag zur Neu-
verhandlung bedürfe einer Zweidrittel-
Mehrheit der Synode. Erst der neue Ver-
trag sei laut Kirchenverlassung mit Zwei-
drittelmehrheit anzunehmen. Ein neuer
Vertrag mit der Bundesregierung sei
nicht aul die Zustimmung der Katholiken
angewiesen. Selbstverständlich solle die
Evangelische Kirctre die Katholiken über
eigene Uberlegu.Dgen informieren und sie
,,zum Mitmachen ermutigen".

Die Juristen wenden sich gegen die
Auffassung, mit der Neuordnung der Mi-
litärseelsorge im evangelischen Bereich
könne ein Vakuun ftir betroffene Solda-
ten entstehen. Soldaten wünscJr,rr, r:c,.
unabhängige kirchliche Arbeit, die il'.::e':
Hillen für die Auseinandersetzung mit
den schwierigen Fragen eventueller Miü-
täreinsätze biete.

Au s,

f, T, 0 kt 4gg3
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_ BLICK + r . I Xölner Stedt-A&riF - tlr. 259 - SaflEtig/sonnteg, 6.fr. iloyürb€r 1993 -

Die oangelirche Kirche steita übq den Militäneelsotge-Vemas von 1957

,,Wir yerwerfen die falsche Lehreoo
Mit der Barmu Erklifuungvon 1934 bekämpfen engagierte Protestanten die enge Verflechtungvon
Kirche und Stant. EIA-Synode mu$ Alternativen furaten Anderungen im Blick auch auf die Ostdeutschen?

Von unsls Redaktuin
Kißten Soktt

Militärelrcrge oder SölsorEe m
Soldatm? Da ist hier die Frage.
Daß sic durchaus crsß Yon dcr
Qualitlit ..Sein oder Nichts€rn"
hat. zeigt die Hcftitkcit. mlt der
die evangclischen Kirdren sqit
Jahren über den MilitäMlsorgo
vertra3 ryishen Kirche und Staat
von 1957 strcitetr. Auch dic Sya-
ode der Evangelischo Kirdrc in
Deutschland (EKD) wird von
Sonntag an in Osnabrück dru
ringen. Nicht die Scclsorge an So[-
datetr wird itr FEgr BEstellt. wohl
aber dic Bedingungcn. uaer dcneD
Miütärpfamr ihren DreDst leistcn.

Den Kritikern laufm die Pfamr
ru sehr auf vcrtciditugspoliti
shem Km. Bmtr in gsistlicicn
Gcwd - nein darke. lautet ihrc
Pmle. Beschlic0t die Mebüeit
ds Synodaht eirc Räüilnrng
derPftn€r utcr das Dacn dcr Kir-
che, drna rchlagen dic deutsckn
Prct6tanlen einen Weg ein dcr
gin;grdit in der Welt isr. ln fast
allm Gtlichen Ama sind dic
PfarrerOffuiere.

VonAnlangon Unmw
über dcn Beamtcn-Sntu

-E9 geht um den Küs der ?va$.
getisün Kirc}E ud damit um
eire Langcitfolgp der Entsöcr-
dug', meint Pfaner Ikrl Mertin
Vmitzcnder des DiaricbBon
hcfs-Vcrcins arr Fiördrnng
chrislicbcr vemntmrtug in hls
dmrchr, Kirche ud $aar Zu
ssmncn mit nanhenco Jurislca
hat dcr Vmin sidr mit VdtngdF
derungcn be*häftigt utrd ein itCi'
teE Milil&s€€lsorgFModell etrt-
wiclela (sietr Zur Sachc).

Es Eän, scit cs dcn Militänc+
sorBlvdtE8 gibt, Ah da Tcxt
1957 der EKDSynode voryelcgt
rude. wu er beeits von Rat der
EKD utetrichnet. Schon damals
wurdm der B€amteDstatu und
die Ansiedelug des Budeswehr"
Kircbcnamts bein Vencidi-
gun$miaislgriu ah insitrlio
nelle Verflechtung zwisden Strrt
und Kircbe beklagt. Manin Niem-
öllq und Helrnut Gdlwitzcr g>
hörtcn a den shärfstm l(ritilrm.

Ein chronislcr Gegrcr des
Vertnges ist die Evangelische Kir-
che im Rheinlard. Sie battc t957
als eiuige kndeskirche den Bc
slimmungen oicht ng6tiEmt.
I 992 hat die t ndess'trode Iravie-
rende Anderogcn gDfordert, daj-
unter d6 Ende d6 Bsmten-Sta-
tu fiü die Pfarrer. Auch aus H6.
sn-Nassau und Bremen kamen
Bedenlen.

,,Ordnungsfragen
sind Bekennnbfmgen"

.Der VcrtEg ist cinc funungr
fmge. Und Ordnungsfmgm sind
nacb der Bamcr Erklärug Bö
kemtnisfragen', meint der rheini-
rhe Obcr*rrchenrat HarEld Be-
wersdorff Wie er beziehen sich die
Gegner des Venngcs auf dic Bar-
mer Erklänng. Deren shs The
rn gegm dic vNdre d6 

"Drit-len Reichc". sich die Kirchen bot-
mäßig zu machen. wdm 1934
ron dcr kjrchlichcn Oppoeition
mutig venb*hicdet. Als -Tbeolc

grsbe Erklämg von Bamm'
wurdc sie nach | 945 in die Grund-
ordnug vieler evangelisdrer Kir.
chen in Deutschland aufgenom-
men. ln einigen Kirchen wrden
Pfanr auf sie verpllichtet.

Heute b€rufm sich die Venmg*
kriliker besondeß auf Thes€ V der
E*lämg, in der es heißt: -Wir
veverfen die fa.lsche Lchre. als
slle ud köme sich die Kirche
über ihren b€sondem Aunrdghin-

a6 shadidr€ Art, statliche Aufgr
b€n lEd nailil|c Würdearcigrer
und damjt selb6t ar enem Orgr-n"
desStadcswerden." !

Nacä dcr vcrcinsung lubcn.
sicb öc lürcbm in dm newn Bup
d€sEndcm dm Pah ryischen'i
(w61-St!at ud Kirch€ nicbt eir
fach übcrshllpcn bsscn, sonderG."
sich einc ErpmbunFz€it lür ein\
ander€s Se€lsorEemodell eöcten.
Pfarrf Axel Noad as der Kir-j
chenimviu Sad$€n: -Der Ver-

trag datet da gebotene rJa( zur
EntsdEidus ein6 Christen liir
den Deßt mit der Waffe in ein
rJa( der Kirche ru Arme als ln-
slitutiotr m. Dien Blanko
sbtrk . . kann die Kirche reh a.ll
den Erfahnrngcn rn diesm Jahr-
hundert s cinfach nicht mehr aw
saelleD.-

Eine Ventärkung ihrcr Position
erhälten die Kritiker auch durch
einc Studie -Militärseelsrge m
SpaDnuedeld ryischen kirchli-

chem Auftng und militärirher
Einbindug* Die SeLsoEe wüd
dann als Teilbercich dq inneren
Fühnng der Bundswebr crkaDnt:
,.Durch die Analoge der Veörci-
tung dcs Evangeliums ru Ezie-
hungstlitigkeit in der Bundeswehr
wrrd der Eindruck erclr. aI:
w?ire der mrlitärishc Ausbildm8g
betrieb ein altroistiscts Dienst
zum Wohl am NächsteL' ln der
idmlogrhen Schlacht m die Mi-
lilämlsqe fallen mnchfial
sharfe Worte,

Mililärgeneraldekan Reinhüd
GEmm warf im Febu 1992
nach 27 Jalwn im Dießt dcr Mili-
täßelsorge voGitig dÄ Hand-
tuch. Der Hildlincr. der Pzifiv
mu als Gefahr sieil und die Bu-
deswehr als -Schule der Natid'.
witFne in der Wcigcrung der ost-
deutshen Kirchen, den Pakt zu
übemehmen. den Einfluß dcr frü-
he rcn DDRStaätssicöerbeit-

Soldaten zur
Verueigerang ufruJen?

Sein Nachfolger Johams Ottc-
meyer, der für den Statw quo ein-
tritt, schttl Angstc: -Meirc größte
Soqe ist: Wenn die lorcbe ihren
Auftrag emsr nimmt ud sich ru
Bamer Theologrschen Ertllinrng
bekennt. dan muß sie Soldaten
zu Veneigemg aufrufm. Und
wie sll da dmn weiteeehen?'

Militliöischof Heinz4eorg
Binder legte Fin Amt ab Bcvoll-
mächtigler der EKD bci dcr Bun-
desregierung nicdcr. Stein dcs Atr-
sto8€s war für ibn der Passs im
Auftrag an den EKElAuLrciuß:
.Bei dcr Neucgclung sind so*ohl
die Erfahrungm mil dem bisberi-
gen V€ruag, die Diskusid dar-
über wic auch Eirichten au dcm
kmziliren ftozc8 für Cercdttie
kcit, Frieden und Bevahruag der
Schijpfung und die gegmwönige
Prois in dcn ooren hnd€slän-
dem n berüchidrtigen."

Als wcitcrco GruDd für einc not-
wendige Neuregelung göen die
Kritiker suh dcn sich anbahncr
dcn Kunurcchd h d€r Yertcidi
gungrpolilik m. Hrnld Berree
dorlTklsgt: -Dm rchsEiti dic Mi-
titjiß.clsorBc.", .

Kaholische Sorge
über den S o nalia-E irLralz

Zum Mitmcber" bci dcr vtr-
tragsändrrung will der Diadcb
Bonhoeffer-veGin such die katbG
lishe Kirche munterE dcrcn
MilittuscclsoBevenms bcrubl
nah auf den Rcichskontodat
von 1933 und kemt auc! dcn B+
amterstatus ftr Militäryfußr.
Ztgemdc Prstes|lDten crmuligt
der vcGiD: .Für eire ZNtim-
mungrcrfodcmis der katholischen
Kirche nr Anderung des venreg6
fehlt jede getdichc Grundagc.'

Der krtholisdc Miliüiöisclbf
Johmns Dba sh bislang keiner-
lei Anlaß. am Pakt mit dem St st
zu rütteln. Doch auch in den Rei-
hen sciner MilitärDfancr macür
man sich Gedanken. Wolfgng
Schuhmacher nahm im Juni Ab
shied von der Miüttus€ekoqc.
Du Militäöirchofsamt: -Er hatte
sich Sorgen und politirhe Beden-
ken von Soldaten Bc3sn den Som+
lia-Einstz der Bundarchr a
eigen gemacha.'

BatilaineeidiclsnGewnÄ Nilitörd*ot Hanwn Nifuüilrcrekbrierteitat Feldeoodie^ttfu
BuhuelnhldotatindaWqtlaled(zsrcin,ailat (Bildepd) 

;

Das Recht und Aie linAemngsmodelle
'!

md 35 Millionca Mart fiDrD j Modr[ & MilitÄrpfaner sol-
zierr, dic läd6kirchel zahlten : len dea Statr:s als Budsbcrmte
30 Millionm Muk an Sacbko-,aufgcbca,siewcdcnunmittclbar
s!en. ;dcr EKD untc1llclt. Das Eva>

ln dcn ncwn Bundcsländen , gclisdc Kfuchcornt Er dic Bun-
sind etlrs rehn prorcnr dcr Sol. dswehl wld aur dcm Vcrlcidi-

ministerium rcll eine dem Mi[- Bundcwehr wird auf EKD
tiiöischof uteßtclltc thslogi- '- Ebcnc angaicdelt. Dises Modcll
she Abtcilung crhaltcl. Für nimmt bsondcn die Erfahrun-
diesAnderungmußnurdasKir- gen der neuen Bundsländem
chengdctz 8eändert weden- . auf. (kb)

Jcdcm Dcutsbsr Sannticrt das
Grundgcs€tz das Rccht auf freic
Rdfionsausübung. Da Soldatm
jedoch durch Aufentbalt in Ka-
scmetr und ortsfernc Ei$ätze
darin eingeschränkt werden, un.
teßtützt dcr Staat dic Kirchen
seit 1957 ir ihlcn Dienst u den
Soldaten.

Die L:ndcskirchen beudauben
Pfm. sie ziehen m in Kaser.
nen und wrdel a Bcamtm auf
Zeit emnt. Unterstcllt sind sie
dem - dem Verteidigungsmini-
sterium angegl.iederten - Evan.
gelirchen Kirchenant fit die
Bundcvehr. Dessen Leiter ist
der Militilrgenem.tdekan, ein
Theologe, den die Kirchc irn Ein-
vcmchmen mit dem Stsat berun.
Zudm beruft sie cincn Militär.
biscbof als geistlichen Lriter der
Militäneclsorge: er bleibt im
Dienst der Kirche.

Zu Zeit betreuen in den dter
Butrdcländcm t39 Pfrer je-
weils rund 1500 cvangclisbe
Soldaten und ihrc Familim a.ls

Pemnalgemeinden. Der Stet
bat 1992 dic Pemnalkcten mit
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BesehLußvorschlag
für die
EKD-Synode

4" Tagung Cer E. Svnode
dr:r: h,r'algeiischen Kirche irr Deut-scirli;rrrj

i,n ,Jsnabriiek :iover:itler I993
Nriicksache Nr . XIV j4

BESCHLUSSVORSCHLAG
des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft

und Staat
betreffend:

Dienst der Kirche unEer den Soldaten

Die Synode möge beschließen:

Nach eingehender Diskussion bestätigt die
Synode: ller Dienst der Kircire an Soi.iaten
als Gliedern unserer Kirche in ihrer be-
sonrieren Auf ga'oe ist ein unverzi chtbarer
Bestandteil des kirchlichen Auftraqes, der
von l{ilitärgeistlichen und
Soldatenseelsorgern ruahrgenommen r+ird .

Die Synode rnacht sich dle "Gerneinsamen
Grundsätze und Entscheidungen" zu eigen,
die der AusschuIJ zvr künftigen Gestaltung
der l'li1itärseelsorge f ormuliert hat:

"1.Die IJiiitärseelsorge ist, wie
der Dienst der llirche an !lenschen
in anderen Lebensbereichen. ein
für die Kirche unverzichtbarer
Dienst. Struktur unri Gestaliung
dieses kirchlictren Dienstes muß
die besondere Situation der
Soldaten und ihrer i ebensum*<tänCe
berücksi cl'rt-iqen.
2.Di-e in unserer f.1rc:c neberiein-

ander vertretenen versch.iecener
Li -U IJ ',re. ens;i tz tj c.h'.: :t'-A-
f riedensethischen Positionen u:-r;1

Einsteliunten zu I,,'ai.:. en, i.t. i .r::
Gewalleinsatzlentlas;s+n ci: r.-:

nicht aus cier Vr-.ra:L',rr-lri.l:'j r

die Seelsorge an ,ien Si-'icäii'r. I

Auftrag zur Seel.sc;1-'i€ :r,, .l

Soldaten iiat seine r"i i,rsi;l'jfi;!; i.,-

jeder andere kircjrlj-chc Lultra::
i'lissionsbefehi Jesu und in ,1r'

\ierantwortung der Kirche für ihre
.jetauften Glieder. Er ist nicht
Arrsf 1uß einer bestinnmten f riedens-
ethi sciren Positi.on.
3.Eei

irandelt
der
CS

fiilitärseeisorqe
si ch U ITI einen

kirchlichen Dienst. Entscheidender
i'faßstab für die Ausrichtung und
Struktur hat daher di e volle
i-nhaltliche FreiheiE der Kirche in
Verkündigung und Seelsorge zu
sei,n. Die kirchlichen )'litarbeiter
bieiben dieser Arbeit
ausscirlieiJiich kirchliche,r Auftras
verDf ii-chtet.
4.Die Entscheidungen zut

künftigen Gestalt der ytilitärsee1-
sorPe dürfen aus qrundsätzlichen
a be r auch
Erwägungen

aus prakt i schen
nicht ohne

tii

Berücksichtigung der Nachbarschaft
zur katholischen Kirche getroffen
werden. Freilich gilt auch, daß
nicht sämt1 iche Regelungen für
beide Kirchen vö11ig identisch
sind und sein müssen.

5. Die Besond erhei ten des
ki.rchlichen Dienstes der Militär-
seel sorg,e bedürf en genauer , ver-
traglicher Absprachen zwischen
Ki rc he unci S Eaat . Der im Grundge-
seEz garantierLe Zugang der
Kirchen zv den Soldaten bedarf der
konkreten vertraslichen
Ausgectaltung, ufl diejeni rr-r
Bereiche z'J regeln, in denen sicii
kirchl iches und staatl iches Recht
überschneiden.
6.Insbesondere sind vertragliche

Regelungen nötig, weil nur so
- der Dienst vor 0rt, näm1ich im
staatLichen Hoheitsbereich,
geleistet r+erden kann, und zwar zü
ieder ZeiL,
- der völkerrechtliche Schutz der
-ir1itärpfarre:: gewährleistet ist.

7 .l,ur Cewährung des
völkerrechtlichen Schutzes der in
oer I'li1it-ärseelsorge t.ätigen
l'iirarbeiter clurch die Genfer Kon-
rts:r ,*-iün ist rs notwendig, daß der
-'f;irre:: dea i:i1itärischen
'.",;lbeit-en. der-cn :,olciaten er zu
;eif€ü3ir i:at, durch die
-,r iliiiir:ische Seite zugeteilt wird.
i,'res -'rec! arf einer einvernehmlichen
:"ler-leiUi-i.t
iiirchr.
ii.llire-

i r6

z"-ischen Staat und

- 1'l, r;'{

,_S
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rechtlichen
zugeschnitten

Regelung,
ist auf

einzelnen in der Militärseelsorge
tätigen kirchlichen Mitarbeiter,
wird als ni cht praktikabel
angesehen. Deshalb verwirft der
Ausschußlsolche von ihm diskutier-
ten Modelle

in der Militärseelsorge zu
vermeiden. Ebenso kann dadurch
eine Ablehnung der Seelsorge an
den Soldaten durch and e re
kirc hl iche Arbeitszweige
vermindert werden.
12.In allen anderen vergleichbaren
Ländern sind die Militärpfarrer
rechtlich und organisatorisch
stärker in militärische Strukturen
eingebunden (2.8. durch einen

die
den

ttGestellung,svertrag tt und
zuueisungtt.

9.l.Iegen

wle
rrBeamten-

sachl ichen

praktischen
unter

ztJt
dav on

Mitarbeitern
Dabei stehen

der
Notwendigkeit, eine gemeinsame
EKD-weit geltende Regelung zu
finden, hält es der Ausschus nicht
für sinnvol1, die Militärseelsorge
1n die unmittelbare
organisatorische Verantwortung der
Landeskirchen zy übergeben. Die
im Unterschied zlur Po]-izei
zenEr aI i sierte Struktur der
Bundeswehr legt es nahe, die Mili-
tärseelsorge weiterhin als Gemein-
schaftsaufgabe der ETD zlJ
betreiben und eine gemeinsame
Leitung vorzusehen.
10.0b die MiliEärpfarrer ihren
Dienst vorwiegend haupt- oder
nebenamtlich versehen, ist für den
Ausschuß keine Grundsatzfrage. Es
ist nach
Gesichtsounktenlund

0ffiziersrang).
Regelungen werden
abgelehnt.
13.Die theologische Arbeit in der
Militärseelsorge so11te verstärkt
auch organisatorisch unmittelbar
Aufgabe der Kirche werden. Der
Ausschuß empfiehlt, eine eigene

entscheiden.
Ver t ra g1 ic he Regelungen
Militärseelsorge werden

nebenamtlichen
geleist,et wird.

einzelnen ziehen
Str ukturmo d el 1 e

ratif ikationsbedürf ti g

tL7

Derartige
vom Ausschuß

des
diese
Diese

die beiden
in

Organisationseinheit
Kirchenamtes der EKD für

' Aufgabe einzurichten.
Einheit sollte am Sitz des
Bundesministerium für Verteidigung
in Bonn eingerichtet werden. Die
Leitung sollte dem Militärbischof
übertragen werden. Dieser so11Ee,
um seine Aufgabe der kirchlichen
Leitung der Militärseelsorge wirk-
samer wahrnehmen z! können, haupt-
amtlich oder doch wesentlich
hauptamtlich tätig sein. Die Kon-
sequenzen dieses g emein samen
Vorschlages für das Bvangelische
Kirchenamt für dle Bundesyehr im

Berücksichtigung der personellen
und finanziellen Möglichkeitenlzu

ausgehen müssen, daß diese Arbeit
sowohl von hauptamtlichen wie von unterschiedlicher Weise.

l4.Weitere Pu nkte sollten
unabhängig von möglichen Vertrags-
änderungen geregelt werden.

l.lie sol1 in Zukunft die
Absicherung der Mllitärseelsorger,
der Pfarrhelfer und eventuell der
n e b e n a m t 1 i c h e n M i 1 i t ä r s e e 1 s o r g e r
gewährleistet sein, die Einheiten
bei Ein sätz en lm Ausland
begleiten?

Der bislang nur in der Zentralen
Dienstvorschrift 66/2 des Bundes-
ministers der Verteidigung also
nur durch den Staat - geregelte
Lebenskundliche Unterricht so11te
zum Gegenstand einer Vereinbarung
zwischen Staat und Kirche gemacht
werden. Diese Vereinbarung so11te
nicht den Ran g e].nes
Staatsvertrages haben, also nicht

inhaltlich die Regelungen für
hauptamtliche Militärpfarrer im
Vordergrund; die Regelungen für
nebenamtliche Militärpfarrer
werden daraus abgeleitet.
11. Im Ausschuß ist es wichtiger
Konsens, daß die strukturelle und
organisatorische klrchliche
Bindung der Militärseelsorge enger
zu gestalten ist als es bisher
gängige (westliche) Praxidwar.
Damit so11 die innerkirchliche
AkzepEanz dieser Arbeit erhöht und
die intensive inhaltliche und
persönliche, ermutigende und
kritische Begleitung durch die
Gesamtkirche gestärkt werden. Dies
kann dazu beitragen, eine
inhaltlich eigengeprägte Theologie

L3/93 S.
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eigenen Gesetzen seln. ll.i ^U LE
I;ormulierungen dieser Vereinbarunp
sollten so offen gehaltenlrverden,
ciaj: zukünftigen Ilntwicklungen
iiechnung g,etragen wird. über Form
und, Inhal i so11te Einvernehnen
erst nrit der Katholischen Kirche
uni ciann mit denr Staat hersestellt
v,'erden. "

Auf <1e,' Grunrllage ciieses Konsenscs muij nun
<ias Gespräch über die beiden im Ausschuß
zlr lcünitigen Gestaltung der
l,li1itärseelsorge vorgeschlagenen Hege in
den Gliedkirciren gef ührt hrerden r urn zv
einer gemeinsamen Position in der EKD zu
kommen.

Exo:sy-nq{e!_e vgrlgffldle Entsgh_gjdqg St 41,44.93

Iiundestaq und tjKD-Svnorie in Die "Gemeinsamen Grundsätze und
Entscheirjungen" enthalt-en i\nregungen und.
Aufforderungen zur :inderung der Struktur.
In diesem Rahnren kann dem Anliegen elner
Intensivierung der Gerne j.ndenähe uni
synodalen Einbindung des Dienstes an
SoIdaEen entsprochen werden.

Die Synode teilt die Auffassung des Rates
der EKD, dali es bei der Entscheidung
zwischen den beiden \{egen um eine Frage
besonnener Abwägung und theologischer Ver-
antwortung, nicht jedoch um eine d,ie
Gemeinschaft cler Kirche trennende l.,ekennt-
nisfrage geht.

Die Erfahrungen dieser Synode ermutigen
uns zv der Hoffnung, daß dieser Auftrag
der Kirche im Geist neuer Gemeinsamkeit
gestaltet und begleitet werden kann.

Aus, 5 z 40,44.q3

Kein Konsens übei Militärseelsorge
"Kundgebungs zu? Frledengveranlwortung vorabschledet

0snsbrück (epd) * Die S1'node dor Evan-
gellsclren Kirche ln Deutschland (EKD)
hat eirio Entscheidung über die ktlnftige
Form der Mtlltiirseelsorte rertagt. Bei
r',vei Gegenstimnren und einer Beihe von
Enthaltungen ilbergaben die 160 Synoda-
len in Oenabrilck das kontrovers dlsku-
ttert€ Thena auf rveiteren Betatung den
24 EKD-Landesklrchen, Der Prüses der
$ynode, Jürgen Schrnude, aagte am Don-
neraüog, es hsndele stch'dab€l um einfn'
breiten,infortnallen' Meinungsblldungs-
prozeß, um zu einer gemeirroamen Positi-
orr ln der EKD zu kommen. An deeeen
Ende stehe die Entschetduug in der Syn-
ode, Elns einheitliche Regelung des
-Dlenstes der Klrche unter dert Soldaten"
wird lrühestnns In zwei Johren eruvartet.

Gegenwürtig wlrd die Soelsorge für die
Soldaten in der EKD unterechtedlich ge-
handhobt. Die ostdeuischen Klrchen hat-
tan den MilltÄrseelsorgevertrag, vort 195?
wegerl ,zu gmßer Staatsnähe'nicht über-
nomnrcD, Im ersten von zwei jetzt zur
Diskuesion stcherrden Modellon wlrd eine
etärkere kirchliche Anbindung der Mili-
tärseeleorge ohne Anderung des Vertra-
ges . votgeschlogen. Dos andere Modell
eleht den Verzlcht auf dcn Beuntenrtotub
der Mllitärpforrer und cine Vertragsütrde-
runS vor.

Irtit großer' IJehrhnit, i er'nlrsch iedote d ie
Syuode etne ,Kutrdgebung zur Friederis-
verAntlortuDg', Dnrln 1:,'lrd gp1';.[[fvpi'p
Wegen der Friedenssicherung u nLrt3dlfi gt -.

Priorltät eingeräumt- Präees Schrnude
nannte sie einen wichtlgep Bettrag zu

elnem Prpzeß, mit dem dle evan6elische
Kirchs nach ihrer Friedensdenkschrift
von 1981 zu elnet den weltpolitischen
Verärrderungen enhprechendeu Posl-
tlousbestimmung kommen wolle.

In der "Kundgebung' hle0.ee, lnterne-
tiqnale Elnsätze gegen elnen Aggressor
rt0ßten aul derr Grenzfall der ,Ultime
rutio", deg letzten Mitüels, begchränlst
werdert. Eine Beteiligung der Bundec-
rvehr, an Kampfeinsätren def Vereinten
Nationen müese davon obhtnglg 6emacht
werden, daß .konsequents Schfitt€ auf
dem IVeg zur internationalen Monopoli:
slerung der Gewalt' elngeleitet werden.
Die UNO solle zu elnem Instrument dor
Friedonsstdrruhg werden, dle zuglelch ge-
recht ist, tiußerte dte Synodale Elieabeth
Faber ale Sprecherin dea zuständtgon
Synoden-Ausschusses, Zugleich eprach
stch dle Synode dalilr ous, die christli-
chen Fdeden$dlenste zu untersttitzen
urrd urtrfassend zu fötclern,

In einer welteren Entschließung sproclr
sich die Synode filr naue Wege in der
Arbeitsmarktpolitik ous: "Bisherlge
D':nkblockad en " rnilßten auf gegeben wer-
clen. Große Sorge bereite die raplde s'nch-
sende Zahl vorr Arbeitglosen. Neurr For-
men reduzier'ter und llexibler Arbeitszeit
auch ohne vollen lnhneuegleich selen
pine f,la;glichkoit, um Entlassunßen zu
verhindern. ljabel tnüßten olle Beschäf-
tie.err rir.ter Eirrschluß dsr \rorstjinde nn
der. fu-,!rn. und GeholLseinbrrßeu beteit|gt
rvcrden Eltr [,obnauogleiCh für dle unte-
ren Elnkommensgruppen eei notwendig.

Kritik von Jan Niemöller
an der Empfehlung der Rates
der EKD zur Militärseeisorge

ie Empfehlung des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutsch-

t-t land (EKD), die Entscheidung
über die Militäseelsorge zu vertagen und
einen breiten Meinungsbildungsprozeß in
den Landeskirchen über die beiden vorlie-
genden Modelle zu beginnen, hat das fru-
here EKD-Ratsmitglied Jan Niemöller
seharf kritisiert.
Dem Sonntagsblatt sagte der langjährige
EKD-Synodale, der Vorschlag des Rates,
frühestens in zwei Jahren eine einheiUi-
che Regelung der Militärseelsorge in
Deutschland herbeizuführen, münde in ei-
nen,,Verschiebebahnhof'. Die Verfah-
rensweise des Rates halte er für ,,unwür-
dig", da es ureigenes Recht der Synode
sei, ,rA.nweisungen an den Rat zur Neuord-
nung der Militärseelsorge zu Aeben".
Nach Niemöllers Vorstellungen müßte sich
die Synode in einem ,,Tendenzbeschluß"
schon jetzt zwischen den beiden, von einer
EKD-Arbeitgruppe entwickelten Modellen
über die Militärseelsorge entscheiden.
Dann wäre'die ,,Riehtung vorgegeben", wie
die Diskussion weiterzugehen habe.

fi:;t. Ärh sßtatt 4.,n,t
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Militärbischof
bleibt im Amt

Heinz-Georg
Binder, 15 Jahre
Bevollmächtigter ;i
des Rates der
EKD am Sitz der
Bundesrepublik ::

Deutschland, so'
der offizielle Ti- i':
tel, wurde em
Dienstag offiziell
verabschiedeL Er
bleibtwrerstwei-

EKD nach. Sein Nachrolger im Amt
des Bonner EKllVerbindungs-
manna ist Horbut läri'e, derzeit
häsident im Kircheuamt der EKD
in Haanowr, wo er öe Abteilung
,Theologie und äffentliche Verant-
worüang:leitzt (dPa)

Erst degradiert,
dann beförde*
Vor einem Jahr wurde Helmuth Prieß,
Sprecher des Arbeitskreises,,Darmstädter
Signal", vom Koblenzer Truppendienstge-
richt vom Mqjor um zwei Dienstgrade zum
Oberleutnant degradiert. Der Grund: Zu-
sammen mit 20 anderen Soldaten hatte er
im November 1989 das sogenannte Frank-
furter Soldatenurteil begnißt und vor dem
Ilintergrund eines möglichen Atomwaf-
feneinsatzes der Aussage zugestimmt,
,,alle Soldaten sind potentielle Mörder".
Kurz vor Weihnachten vergangenen Jah-
res hob der 2. Wehrdienstsenat des Bun-
desverwaltungsgerichts das Koblenzer Ur-
teil auf. Er bescheinigte Prieß ,,ehrenhafte
und von hohen ethischen Motiven getra-
gene Beweggründe". Mittlerweile ist Hel-
muth hieß zum ObersUeutnant befordert
worden.

Landessynodalin
f reigesprochen
Sehi.r'e i n fu rt,/lr{ ü nehen. Die M ünchner Pfarr-
frau untl l-andessynodalin Ingeborg Ammon
i\t \onr Vrrwurf der Nötigung freigespro-
chL-n worden. Wie am 25. November am
Rantle der Synode der bayerischen Landes-
kirche in Schweinfurt bekannt wurde. hat
das l-andgericht München am 19. November
drei Uneile des Amtsgerichts München ge-
gen Mitglieder der christlichen Friedensbe-
wegung aufgehoben, die 1988 zur gewaltfrei-
en Blockade des US-Giftgaslagers Fischbach
aulgerufen hatten. Die Pfarrfrau, der Kir-
chenvorsteher Günter Wimmer und die So-
zialpädagogin Manha Müller (alle Mün-
chen) waren 1989 wegen Verstoß gegen den
Nötigungsparagraphen 240 Strafgesetzbuch
zu Geldstrafen verurteilt uorden.

Der Vorsitzende Richter der Berufungskam-
mer - so Ingeborg Ammon - habe darauf hin-
gewiesen, daß gewaltfreie Blockaden gegen

Militäreinrichtungen von den Gerichten heu-
te anders bewertet würden als noch vor eini-
gen Jahren. Der Aufruf der jetzt Freigespro-
chenen zu einer gewaltlosen Blockade dürfe
demnach nicht nrehr als ,yerwerflich" ge-
wertet werden, sondern stelle eine zulässige
Inanspruchnahme des Grundrechts auf De-
monstrationsf,reiheit dar'.

Die Pfarrfrau hofft jetzt auf einen weiteren
Freispruch. Sie war wegen Teilnahme an ei-
ner gewaltfreien Sitzblockade des Atomwaf-
fenlagers Mutlangen vom Amtsgericht
Schwäbisch-Gmünd ebenfalls zu einer Geld-
strafe verurteilt *orden. Die Berufungsver-
handlung vor dem Landgericht Ellwangen
(Baden-Württemberg) steht noch aus.

evangelische information 49/92

Friedensarbeit
Der erste Pfarrer für Kriegsdienstverweige-
rung, Zivildienst und Friedensarbeit in den
neuen Bundesländern ist Uwe Koch. Der
42jähnge Theologe, der den Altenburger Frie-
denskreis mitbegründet hai. wird künftig die
,.Arbeitsstelle ft r Kriegsdiensrverweigerung,
Zivildienstseelsorge und Friedensarbeit in der
Kirchenprovinz Sachsen" leiten. Der bishe-
rige Magdeburger Landes.lugendpfarrer hatte
1968 den Dienst auch in waffenlosen Bauein-
heiten cier DDR-\blksarmee verweigen. nach-
dem die Warschauer-Pakt-Truppen dem Pra-
ger Frühling ein blutiges Ende bereitet hanen.

Neuer EKD-Bevollmächtigter in Bonn
Mit einem feierlichen Gottesdienst und
-anschließendem festlichen Empfang ist
in Bonn der neue Bevollmächtigte de3
Rates der Evangelischen Kirche beim
Bund, Prälat Hartmut Löwe (1.), bisher
Präsident in der Kirchenkanzlei der
EKD in Hannover, in sein Amt einge-
führt worden. In seiner Antrittspredigt
in der Godesberger Christuskirche be-
tonte Löwe: ,,Es gibt mehr als Politik,
du, mein Gott." Der Glaube gebe Wei-
sungen, die sich bewährt hätten. Beim
Empfang begrüßte der Ratsvorsitzende
der EKD, Landesbischof Klaus Engeh
hardt den 

"Neuling 
auf dem Bonner

Parkett". Sein Auftrag sei, die Ansicht
der Kirchen und ihrer Aufgaben in der
Kirche zu vertreten. Bundeskanzler
Helmut Kohl (r.) würdigte die 

"engenund freundschaftlichen Beziehungen'
der Kirchen zum Staat und nannte es
legitim, daß die Kirchen ihre Interessen
wahrnehmen. Der Vorsitzende der
katholischen Deutschen Bischofskonfe-
renz, Bischof Karl Lehmann, bezeichne-
te Prälat Löwe als ,,Mann des Evangeli-
ums und der Ökumene", der in erster

Linie und entscheidend ah Pastor wir-
ken.werde. Abschließend dankte der
neue EKD-Bevollmächtigte für das Ver-
trauen und das Willkommen des politi-
schen Bonn. Ju-

Rath Dmch-Weiker
Privat)

Erste Pfarrerin macht Dienst
in der Militärseelsorge

Bonn. In der Landeskirche Hes-
sen-Nassau hat zum 1. September
erstmals eine Militärpfarrerin ih-
ren Dienst angetreten. Die 30ifüri-
ge Ruth Drach-Weiker aus Rhein-
hessen rückt als erste Frau in die
bislang Männern reservierte Sol-
datenseelsorge ein, Die Idee,
hauptamtliche Militärpfarrerin zu
werden, kam ihr nach einem Prak-
tikum in einer Kaserne. Zunächst
ist sie vorwiegend für Pioniere in
Speyer zuständig.

13/93 S. 119
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Wehrüereichsdekan Die?dtr
Srht in den Ruhestarxl

Mrlnchcn. 8a1'erns rangböchster
evangelischer Militäryeisuiche,
lVehöereichs-
dekan Jüry Die-
gritz [65J, geht
nach ?8 fabren
MilitärseelsorgB
i! den Ruhe-
stand. Zlm. 1.

l.lor'ernher rr'ird
de.r bisherige
Staodortpfarrer
von Erding, tv{ilitärdekan \l/olf-
gang Schulz- dieses Amt im lVehr-
bereich VI übemehen- Diegritz hat
sich inlensiv für die Aussohnung
von Befürwortem und Gegnern
des Wehrdieosts eingesetzl

Synodalprösident Dieter Haack (rechts) mit (von links) Militärdekan Wolf-
gang Schulz und Wehrbereicludekan KR Jürg Diegritz in Steingaden

Aqs: SonntaqEblott +5/93
vorlr ?,o lrfoven bgr 93

Mfi+ umeetrer qedq n ke h Gn be*en
Gespräch mit bayerischen Militärpfarrern über den aktuellen Einsatz in Somalia
und die anstehenden friedensethischen Fragen.

Beim letzten Konvent der Bayerischen Militlirpfarrer Ende Juni in Steingaden war an
mich die Bitte herangetragen worderq daß sich die kirchenleitenden Organe und damit
auch die Landessynode mit den UN-Einsätzen befassen und die Militrirpfarrer beson-
ders begleiten und unterstützen. Ich habe darauf hin eine Vertretung der Militärpfarrer
spontan in die nächste LSA-Sitzung eingeladen.

Der LSA hat sich von dem lainftigen Wehrbereichsdekan Wolfgang Schulz, unserem
Konsynodalen Rabenstein und Militärpfarrer Wendel über die gegenwärtige Situation
und die Anliegen der Militarpfarrer unterrichten lassen. Der LSA vertrat die Meinung,
daß die Evangelische Kirche in Deutschland sehr schnell friedensethische Orientierung
im Blick auf die deutsche Beteiligung an UN-Einsätzen geben müsse. Trotz unter-
schiedlicher Bewertung der aktuellen Situation in Somalia kam der LSA zu dem Ergeb-
nis, daß die Beteiligung an UN-Friedenseinsätzen einen möglichen verantwortbaren
Weg darstellen könne. Die Betreuung der Soldaten gehöre unabhängig von der Bewer-
tung eines Einsatzes zu der Atrfgabe des Militarpfarrers. Deshalb können sich die
Militlrpfaner der Unterstützung und Solidaritat der Landeskirche gewiß sein.

Der LSA folgte einer Anregung von Herrn Konsynodalen Anders, an Militärdekan
Hartmut Gehlert aus Regensburg, der die deutschen Soldaten im somalischen Belet
Huen begleitet, ein Telefax zu schicken.

Ich habe in dem heute abgesandten Schreiben Herrn Militardekan Gdhlert für seinen
verantwortungsvollen Dienst gedanl:t und ihn und die Soldaten herzlich gegrüßt. Ich
habe ihm versichert, daß wir seinen Dienst mit unseren Gedanken und Gebeten be-
gleiten.

Aqs olelil Eriel vo.n Oieter Hqqck - * ach devsi]zur,ro des L 5A -
wn d,ie hayet ischen Syrnoi*aiinnen 

^nd. 
Syno dalefr von 16.T.41q3
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Ausscheiden von M'il jtärpfarrer Schuhmacher bedauert

Bonn, 22.6.93 (KNA) Das Katho'lische Militärbischofsamt hat es bedauert, daß mjt
Pfarrer tlo'lfgang Schuhmacher ein engagierter Ge'ist'l'icher auf e'igenen l,lunsch vorzei -
tig aus der Mil jtärseelsorge aussche'iden wolle. D'iese Entscheidung des Pfarrers
welde allerdings respektiert, erklärte das Mil'itärbischofsamt am Dienstag in Bonn.
Schuhmacher hatte den B'ischof von Trier, Hermann Josef Sp'ita1 , nach drei jährigem
Dienst ais Mif itärpfarer um Rückruf in dje He'imat-Djözese gebeten. Als Begründung
gab der Priester mit Blick auf den Soma'lia-Einsatz die mangelnde. Rechtssicherhejt-
für Soldaten an, die zu Einsätzen im Rahmen der Vereinten Nationen entsandt würden.
Er erfahre als Pfa:rer, daß Soldaten und ihre Familien unter dem fehlenden politi-
schen Konsens litten. So könne mit Menschen nicht umgegangen werden.

Noch einmol kirchlicher Diensl? Jo, gerne - Nein, donke!

Kirchenrat Hermann Wagner, im
Ottobrunner Ruhestand lebender
Pfarrer, der zuletzt elffahre bayeri-
scher Wehrbereichsdekan war,
vollendete sein 75. Lebensjahr.
Wogtter, der sich immer wieder
mit Beihägen zu friedenspoliti-
schenThemen im Soznlagsbhn zu
Wort meldet und regen Anteil am
kirchlichen Leben im Dekanat
München'aimmt, ist durch die
Erfahrungen des Zweiten Welt-
kriegs, den er von Aafang bis Ende
mitrnachte, geprägt worden. Dies
war flir ih Antaß, sich für die
christliche Verkündigung im Mili-
tärbereich unabhängig von staatli-
chem Einfluß einzusetzen und die
Gewissen der Soldaten zu schär-
fen. Der gebürtige Oberfranke war
Pfarrer in Selb, dann Militärpfar-
rer in Neubiberg, Militärdekan
und Wehrbereichsdekan. ln diese
Zeit fielen die Auseinanderset-
zungen mit der Friedensbewegung
- eine Thematik, die Wagner wie
kein zweiter behenscht.

Aus' GEhEII.|DEß|ATI
FtrK t4 tlNC}tEN

Noch einmal kirchlicher Dienst? - Eine
gute Frage. Ich habe zu überlegen. ob ich
mich heute - 45 Jahre nach meiner Ordi-
nation - noch einmal ordinieren lassen
wrirde.

MEHR >DROHa-BOTSCHAFI

Um es vorwegzunehmen: In einem ande-
ren Beruf - ohne die geistlichgeistige
Festlegung durch ein Gelübde! - glaube
ich. Christsein wirksamer einbringen zu
können.
Ich war 40 Jahre ein überzeugter Ptäner

- oft mit schlechtem Gewissen, nie in der
Gefahr des >Ausbrennens im Amt,..
Dankbar denke ich zurück.
Am 30. Juni l9l8 wurde ich in Kirchen-
lamitz im Fichtelgebirge geboren. Hier
wirkte einst Mlhelm Löhe als Vikar. In
einem streng pietistischen Elternhaus
lernte ich das Christsein mehr als Droh-
denn als Frohbotschaft kennen. Ein
Schwerpunkt der Erziehung war die Se-

xualität im Aspekt der Sünde gegen das

6. Gebot. Gefundene harmlose Nackttb-
tos. die einer in meine Klasse mitgebracht
hatte. lösten ein Donnerwetter über >sol-
che Schweinereien( aus. Nach dem Ge-
witter kam die übliche >>Strafe,.: ra_eelan_e

kein Wort der Eltern!
Mit l4 Jahren ( 15. 9. 1932) wurde ich im
Hot'er >Salem.. >bekelut<. Ant'echtungen
waren bald die Folge. An der Tanzstunde
durfte ich nicht teilnehmen. Die Eltern
wollten sicher mein Bestes. waren aber
gefangen in ihrem eigenen Herkommen.
Nach der Reifeprüfung am Humanisti-
schen Gvmnasium in Hof ( 1937) und der

Ableistung des Arbeitsdienstes begann
ich in Erlangen das Studium - tür mrch
eine wahrhaftige 

"Betieiungstheologie-. !

Aber einen Schuß Pietismui hub. icI ml.
bis heute bewahrt.
Mit der NS-ldeologie habe ich mich nie
befreundet. Die Überführung der evange-
lischen Jugend Hof in die HJ empfänd ich
als >Lüge< (Vermerk im Tagebuch. das
ich seit dem 12. Lebensjahr führe). Ich
besitze noch die >Rote Mitgliedskarte der
Bekenntnisgemeinschaft HofiSaale<. In
Erlangen gehörte ich zum >Bayernkreis
der Bekenntniskirche". Als Theologe
ging man nicht in den NS-Studenten-
bund. Aktiv war ich im >Theologischen
Studentenverein Erlangen - Südmark<:
verpflichtet auf >Freundschaft. Wissen-
schaft. Bekenntnis..
1947 beendete ich - trotz über sechsjäh-
riger Zwangsunterbrechung durch den
Krieg - mein achtsemestriges Theologie-
studium. Es folgte das Predigerseminar in
Erlangen unter Rektor Hermann Dietz-
felbinger. Vielseitig und interessant wa-
ren meine >Verwendungen<: Vilshofen.
Nürnbefg. Selb, Neubiberg. München -
also Diaspora, Großstadt. Grenzland.
Bundeswehr. >Kandidatenvater< im De-
kanatsbezirk Selb. Studienreisen ins Hei-
lige Land und in die USA. dann auf der
Offi ziersschule der Luftwatfe Ne ubiberg
(später Universität der Bundeswehr
München) theologische und berufsethi-
sche Vorlesungen und Seminare. Praktika
für,Theologiestudenten in der Soldaten-
seelsorge, Mitglied der Landessynode
1972 bis 1978 beziehungsweise 1984.
lJber 22 Jahre tätig in der Militeirseelsor-

U .O3Eß3AYEßII
vo lYf 48.7v.1; 4sl1?
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ge, davon I I Jahre W'ehrberetchsdekan
VI. Bavem.
Es ging einmal die Rede. der \'lititarpfar-
rer leiste [sim "Bund< ein zrveites Theo-
logiestudium ab. llir kam der Ruhestand
r seit 1983) bisher wie ein drittes Studium
vor! Freiheit und Freizeit ermöelichen.
dazuzulernen und gründlicher zu retlek-
rieren. als dies 'im Dienst" seschehen

konnte.
Alle drei >Studiengänge<< waren lür mich
wertvolle Jahresnnge.

'Histonsch-kritische Forschung" ist nö-

tig. Wenn es jedoch um die Substanz der

Leh:e geht, muß das "Lehramtu aktiv
werden: denn eine Insubordination <ies

Ordinierten darf es nicht hinnehmen.

AUTOR|IÄIS'IIANGEt

Der Landeskirchenrat hat am 15, Juni
1992 das "Posidonspapier 

zur Frage der
kirchlichen Konsensbildun-e. beschlos-
sen. Ihm ist zu entnehmen. daß die Lan-
deskirche unter einem gefahrenträchti-
gen Pluralismus. zugleich an einer offen-
kundigen Führungsverlegenheit leidet.
Mein Eindruck: Man will allen Flügeln
gerecht werden um des lieben Friedens
wi ilen - auf Kosten einer nicht durchsetz-
baren Entschiedenheit in >ethischen Aus-
einandersetzungen< und 'wichtigen
Lehrfragen< (Zitat). Dies bedeutet mei-
nes Erachtens. daß Lehrzuchtverf'ahren
(ein schreckliches Wort) nicht mehr mög-
lich sind.
Ich bedaure den Mangel an geistlicher
kirungsautorität in der Kirche.
Einige - vermehrbare - Beispiele aus

meinem Problemekatalog:

E Ist dem Gott der >gnrndlosen Barmher-
zigkeit. zuzutrauen. auch nureinen Men-
schen ftir ewig zu verdammen J

C Ist Luthers Kriterium >Was Christum
treibet< auch auf Paulus anzuwenden.
dessen Theologie offensichtlich nicht im-
mer jesusgemdß ist'?

D Mythen, Bilder, Sinn-Bilder. Svmbole
sind zeitbedingte Ausdruckstbrmen der
Bibel - natürlich im Weltbild der Zeit.
Beispiele: >Jungtiauengeburt". r\ut-er-
stehung. >Ein Leichnam kann nicht Ie-

bendig werden< (R. Bultmann). "Aut-er-
stehung" als Autsturd gegen die Negatir'-
mächte.
J Vergebung Gottes. Vergebung ist be-

dingungslos und braucht keine Sühnc
(Der verlorene Sohn. Lk. 15). Gott selbst
hat das Menschenopt'er als Sühne aufge-
hoben (>lsaaks Opferung", Cen. ]2). Je-

su Tod ist kein Opfertod eines Stellvenre-
ters.
fl Jesus ist t'ür mich Günner. Hine . Lch-
rer. Freund - nicht oRichrer".

J Jesus rsr nur crn Mensch. zugleich
ntehr',tis ein Vlensch.
Die B ibel ist nur Menschenwon. zugleich
rnehr tls,\'lenschenwon. Mit Konstantin
sieere die Kirche. Kuser bestimmten.
r" as ber Konzilen r Nicäa 325. Konsnnti-
nopel -l8l und andere) an Christologie
und Trinitdr herluskam. Da fingen die
verhängnisvollen Entwicklungen an.

J \\'ie r enragen sich ,'Okumene der Re-
ligionen" unci dal3 nur cin Gotr sei mir
dem l. Gebot 'keine anderen Götter ne-
ben mir" l
Für Jucien und Moslems ist Dreieinigkeit
Dreigotterei. Jesu Gott w',tr Jah,,te. eben
der eine des l. Cebots. Jesus selbst hat
sich nre "Gott. genannt.

f Es krnn - wenn überhaupt - nrtr einen
Cott gebenl Dogmatiken entzweien.
rviihrenci etn ,'Weltethos< (Hans Küng)
alle verprlichtete. -slobal die brennenden
Probleme anzugehen. ,Unsere Welt ist
ein Skandal trotz Christentum. Humanis-
mus unci UNO! tKyrie eleison)..
I Weltkne-s II. - Landesbischof Meiser
schickte t941 den "im Felde stehenden
Amtsbrüdern" (auch mir. dem stud.
rheol.) ein Büchlein und schneb: 427
Geistliche der Landeskirche seien bei der
Wehrmacht und >alle müßten mit gutem
Gewissen und ungeteiltem Herzen bei
den Waffen stehen. eben an dem Platz. wo
sie von Gott hingesteilt wurden. ...< Ich
schneb rm27. l. 1944 nach Hause: >Mö-
ge Gott unseren Waffen gnädig sein!<
Verwimrng total - trotz oder wegen CA
16 und Rö. 13? Für mich gäbe es heure
nur die Verweiseruns. Dennoch oder ge-

Er ist der den ohen lllenxhen plötzlich

überfollende ZweifeL Wos glouben wir
wi*lkh?
Dos vollzieh sich ober nkht im Sinne

einer neuen 5(hweren Eedrückung

sondern ols eine Eefreiung.

Es geschieht so, do8 Vorurleile, die uns

bisher beherrsrht hoben, kroftlos
werden, do0 outh retgftise Vorstellun-

gen, die uns ein leben hng vielleitht
ols tolge einer dogmofisch stengen
[rziehung belostef hoben, plötzlkh

von uns oblolle& do0 sie wenigslens

klein und unwesentlich werden und

aadore llorizonte skh öffnen, die uns

in die Freiheil führen und beglikken

hönnen.

Wolfoono lrilihoos
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rade deshalb rvurde ich in der Bundes-
rvehr Soldatenseelsorger ( I 96 | - t98-1 ).

Der Zweite Weltkrieg war tür mich ,y'as

Schlüsselerlebnis. Hitler als Idol unci

Erblast - und dies bis heute. 'Hitler in
uns." Ich wundere mich nicht über tiie
Nazi-Renarssance 50 Jahre danachl
Soldat rvar ich t1939-1945t in Weimar.
Worpswecie. auf Sytt. in Offenbach/
,VIain. Jugoslawien ( Sarajewo ! ). Sou,jet-
union (-l Jairre Nordabschnitt bis vor Le-
ningrad). Frankreich. Pommern. ...
Da ich an Hitlers Völkermord teilgenom-
men habe. empfinde ich mich als "Mör-
der". Ich klaee mch an. Geblieben ist das

Trauma des Schlachtens und Schändens

- Opt'er und Tiiter einer "lslleggnen Ge
neration<. Der "Goltkrieg" t 199 l) und
das seit Jahren andauernde erauenhalie
Gemetzel in Ex-Jugoslawien machen
mich zutietit ratlos.

UMKEHR NACH VOR,N

I Helmut Simon. ehedem Bundesvertas-
sungsrichter. sprach jüngst in Tutzing
zum Thema "Vom Nutzen protestanti-
scher Einmischung in die Politik<: >lch
träume von einem wachen und uner-
schrockenen Protestantismus. der weder
den Herrschenden noch dem Volke nach
dem Munde redet. sondern uns alle zu
ehrlicher Selbstkntik anhält und Enniiu-
schrrngen umsetzt in eine Umkehr nach
vorn . ..<<.

E Sor-ee macht mir auch der immer enger
werdende Schulterschluß mit der römi-
schen Kirche und der tundernentalisti-
schen Klasse. Oder täuschc ,i, 1

Oberkirchenrat Dr. Werner Hotr . :. ,

klagte vor kurzem: Die ,Communio*-
Verlautbarungen aus dem Vatikan und
der neue katholische Weltkatechismus
ließen deutlich den Ruf an die nichtka-
tholischen Kirchen >zur Rückkehr in die
römisch-katholische Kirche< erken-
nen...".
Sintl Luthers \Vorte über den Papst als

"Antichnst" und über die Schwlirmer
seiner Zeit nicht hochaktuell? Traeik der
Okumene.
f Prot'essor Dr. F. W. Graf lAugsburg.
dann Universität der Bundeswehr Ham-
burg1, plädiert trir eine Abkehr von den

''tlogmllischen Letztbegnindunssfra-
gc'n" t Aut'erstehung. Zrveinaturen-Lehre
Christi. Tnnitiitsdogma und andere) hin
zu cirrcr v+irklicl:./teitsoriernknert und
reclitiitsrüchtigcn Theologie. ...
J Ich rvane auf Luther II - Johannes
XXry. - Gorbatschow [[l

Kirchenrot Hermonn V,logner wor Dekon des

Wehrberekls Vl.



Dokunentation

Die Barner
Iheologische
Erklärung von 1934

Wir bekennen uns angesichts der dre Kirche
verwüstenden und damit auch die Einheit
der Deutschen Evangelischen Kirche spren-
genden frrtümer der Deutschen Christen und
der gegenwärtigen Reichskirchenregierung
zu folgenden evangelischen Wahrheiten:

1. "rch bin der Weg und die llahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater,
denn durch mich." (,roh. 14, 5.)
"wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer
nicht zur Tür hineingeht in den Schaf-
staI1, sondern steigt anderswo hinein,
der ist ein Dieb und Mörder. fch bin
die Tür; so jemand durch mich eingeht,
der wird selig werden. " (Joh. 10,1.9. )

Jesus Christus, wie er uns in der Hei-
ligen Schrift bezeugt wird, ist das
eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem
wir im Leben und im Sterben vertrauen
und zu gehor.,chen haben.
Wir verwerfen die falsche Lehre, aIs
könne und müsse die Kirche als Quelle
ihrer Verkündigung außer und neben die-
sen einen Worte Gottes auch noch andere
Ereignisse und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten aLs Gottes Offenbarung aner-
kennen.

2. "Jesus Christus ist uns gemacht von
Gott zur gleisheit und zur Gerechtigkeit
und zur Heiligung und zur Erlösung." (1

Kor. 1 .30. )

9,lie Jesus Christus Gottes Zuspruch der
Vergebung alLer unserer Sünden ist, so
und mit gleichem Ernst ist er auch Got-
tes kräftiger Anspruch auf unser ganzes
Leben; durch ihn widerfährt uns frohe
Befreiung aus den gottlosen Bindungen
dieser WeIt zu freiem, dankbarem Dienst
an sei nen Geschöpfen.
Wir verwerfen die falsche Lehre, aIs
gebe es Bereiche unseres Lebens, in
denen wir nicht Jesus Christus, sondern
anderen Herren zu eigen wären, Berei-
che, in denen wir nicht der Rechtferti-
gung und Heiligung durch ihn bedürfen.

3. "Lasset uns aber rechtschaffen sein in
der Liebe und wachsen in allen Stücken

^n 
rlom rlor riaq l.Irrrnf icf f'hricfrrc..seYe -evt v.r-4svse,

von welchem aus der ganze Leib zusam-
mengefügt ist." (Eph 4, 15.15.)

Die christliche Kirche ist die Gemeinde
von Brüdern, in der Jesus Christus in
Wort und Sakrament durch den Heiligen
Geist als der Herr gegenwärtig handelt.
Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrern
Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie nit
ihrer Ordnung mitten in der Welt der
Sünde als die Kirche der begnadigten
Sünder zu bezeugen, daß s:-e allein sein
Eigefltum ist, allein von seinem Trost
und von seiner l'leisung in Erwartung
seiner Erscheinung lebt und leben
möchte. Wir verwerfen die falsche
Lehre, als dürfe die Kirche die Gpstatt
ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem
Belieben oder dem Wechsel der jeweils
herrschenden weltanschaulichen und po-
litischen Überzeugungen überlassen.

4. "Ihr wisset, daß die weltlichen Fürsten
herrschen, und die Oberherren haben Ge-
walt. So soll es nicht sein unter'eüeh;
sondern so jemand will unter euch qe-
waltig sein, der sei euer Diener." (Mt
20, 25.26. )

Die verschiedenen Ämter in der Kirche
begründen keine Herrschaft der einen
über die anderen, sondern die Ausübung
des der ganzen Gemeinde anvertrauten
und befohlenen Dienstes.
Vlir verwerf en di.e f alsche Lehre, aIs
könne und dürfe sich die Kirche abseits
von diesem Dienst besondere, mit
Herrschaftsbefugnissen ausgestattete
Führer geben oder geben lassen.

5. "Fürchtet Gott, ehret den König!" (1

PeLr 2,17.)

Die Schrift sagt uns, daß der Staat
nach göttlicher Anordnung die Aufgabe
hat, in der noch nicht erlösten WeIt,
in der auch die Kirche steht, nach dem
Maß menschlicher Einsicht und menschli-
chen Vermögens unter Androhung und Aus-
übung von Gewalt für Recht und Frieden
zu sorgen, Die Kirche erkennt in Dank
und Ehrfurcht gegen Gott die V{ohltat
dieser seiner Anordnung an. Sie erin-
nert an Gottes Reich, an Gottes Gebot
und Gerechtigkeit und damit an die Ver-
antwortung der Regierenden und Re-

L2313/93 S.



Dokunentatlon
glerten. Sie vertraut und gehor-cht der
Kraft des Wortes, durch das Gott alle
F)i nna l- räa{-

Wir vervrerfen die falsche Lehre, als
solle und könne der Staat über seinen
besonderen Auftrag hinaus die einzige
und totale Ordnung menschlichen Lebens
werden und also auch die Bestimmung der
Kirche erfüIIen.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als
solle und könne sich die Kirche über
ihren besonderen Auftrag hinaus staat-
liche Art/ staatliche Aufgaben und
staatliche Würde aneignen und damit
selbst zu einem Orqan des Staates wer-
den.

6. "Siehä, ich bin bei euch alle Tage bis
an der welt Ende. " (Mt 28,20 . ) "Gottes
l'lort ist nicht gebunden." (2 Tim 2,9.)
Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre
Freiheit gründet, besteht darin, an
Christi Statt und also im Dienst seines
eigenen Wortes und Werkes durch Predigt
und Sakrament die Botschaft von der

freien Gnade Gottes auszurichten an aI-
1es volk.
I,lir verwerfen die falsche Lehre, aIs
könne die Kirche in nenschlicher
Selbstherrlichkeit das Wort und Werk
des Herrn in den Dienst irgendwelcher
eigenmächtig gewähIter Wünsche, Zwecke
und Pläne stellen.

Die Bekenntnissynode der Deutschen
Evangelischen Kirche erklärt, daß sie
in der Anerkennung dieser Wahrheiten
und r-n der Verwerfung dieser Irrtümer
die unumgänglrche theologische Grund-
lage der Deutschen EvangeJ-ischen Kirche
als eines Bundes der Bekenntniskirchen
sieht. Sie fordert alle, die sich ihrer
Erklärung anschließen können, auf, bei
ihren kirchenpolitischen Entscheidungen
dieser theologischen Erkenntnisse ein-
gedenk zu sein. Sie bittet alle, die es
angeht, ID die Einheit des Glaubens,
der Liebe und der Hoffnung zu-
rückzukehren.
Verbum Dei manet in aeternum.

Die Übareinstimmung besteht lediglich darin, da8 die Mllitärseelsorgs €ine Aufgabo d€r
Kirch€ s6l. Wi6 dl6se aber inhallllch gestaltol wordan soll, ist umstritlon. Dles€r Kontlikt
bestimml den B€rlcht des von der EKO-Synode, dem Kirchenparlament d€r Evang€li-
schen Kirche in Deutschland, eingesetzten Ausschusses zu dio3em Thema. Der Aus-
schu8 hat es wegen der unübeönlckbaren M€inungsunterschiede dabel belassen,
arv€i unt€rschiodliche Modelle gegeneinander und zur Olskussion zu st€ll€n. Der Aus-
schu8berlcht wlrd lm nächJl6n Monat d€r 8. Synode der Evangellschen Kirche in
D€utschland zur Eeratung vorgelegt. Wir dokum€nti€16n das Papier im Worllaut.

Gestalt der Militärseelsorge dürfen aus
smndsätzlichen. aber auch aus orakti-gmndsätzlichen, aber prakti-

Berück-schen Erwägungen nicht ohne Berück-
sichti$ng der Nachbarschaft zur katholi-sichtigung der
schen Kirche getroffen werden. Freilich
gilt auch, daß nicht särntliche Regelungen
für beide Kirchen völlig identisch sind
und sein müssen.

I e) Die Besonderheiten des kirchlichen
Dienstes der Militärseelsorge bedürfen
genauer, vertraglicher Absprachen zwi-
schen Kirche und Staat Der im Gnrndge-
setz garantierte Zugang der Kirchen zu
den Soldaten bedarf der konkreten ver-
traglichen Ausgestaltung, um diejenigen
Rereiehe zu regeln. in denen sich kirchli-
ches und staaüches Recht überschneiden.

lf) lnsbesondere sind vertragliche Re.
gelungen nötig, weil nur so

- der Dienst vor Ort, nämlich im staatJi-
chen Hoheitsbereich, geleistet werdcn
kann, und zwar zu Jeder Zeit,

- die sonstigen alltagsrelevanten rechtli-
chen, organisatorischen und finanziellen
Fragen verläßlich und durchschaubar ge-
klärt werden können,

- der völkenechtliche Schutz der Miü-
tärplarrer gewährleistet ist"

N^

-?v

Der Bericht, des EKD-Ausschusses AGI'IS

An der Stellung des Militärpfarrers scheiden sich die Geister
Der Bericht des Ausschusses zur künftigen Gesteltung der lVlilitärseelsorge an die 8. Synode der Evangelischen Kirche

Nach langer und manchnal recht
schwieriger Diskussion legt lhnen der
Ausschuß einen gemelnsarn verantworte-
ten und von allen Ausschußmitgliedern
mitgetragenen Bericht vor- Dieser Be-
richt ist zweigeteilL Er enthält im ersten
Teil gemeiosame Grundsätze und wichti-
ge Entscheidungen.

Dem Ausschuß ist es jedoch nicbt ge-
Iungen, ein geneinsames vollständiges
Konzept für die künftige Gestaltung der
Militärseelsorge zu finden. Der Ausschuß
hat sich vielmehr dafür entschieden, die
divergent gebliebenen Positionen in zwei
Denkmodellen im zweiten Teil daranstel-
len. Der Synode wird es also nicht er-
spart werden können. eine Gnrndsatzent-
iöheiaung über den weiteren Weg zu ref-
fen. Dieser Bericht und die in der Anlage
bufgeführten Dokumente aus der Aus-
schußarbeit möchten helfen, Sie in die
Lage zu versetzen, diese geforderte Ent-
scheidung Eeffen zu können.

Der Ausschull hat sich bemüht alle
Stellungnahmen, die aus der langjähri-
gen kirchlichen Diskussion vorlagen uld
ihn verstärkt in den letzten Jahren er-
reichten, sorg{ältig zu bedenken. Dabei
hat er besonderes Gewicht auf die Auß*.
rungen gelegt, die ibn aus dem Kreis der
Soldaten erreicht haben, die ja die behof-
fene Gemeinde bilden. Der Ausschrrß
eopfiehlt auch in der weiteren Diskus'
Sion und Beschlullfassung in besonderer
Weise auf die Stimme der Betroffenen zu
achten. Diese haben in ihren Aulerulgen
groOe Zustimmung zur bisherigen Arbeit
der Evangelischen Militärseelsorge mit-
geteilL

I ) Gemein sa me Grundsätze
und Entscheidungen

I a) Die Militärseelsorge ist wie der
Dienst der Kirche an Menschen in ande'
ren Lebensbereichen, ein für die Kirche
unverzichtbarer DiensL Strukhr und Ge.
stalhrng dieses kirchlichen Dienstes muß
dle besondere Situation der Soldaten und
ihrer Lebensumstände berücksichtigen.

lb) Die in unserer Kirche nebeneinan-
der vertret€nen verschiedenen bis gegen-
sätzlichen friedensethischen Positionen
und Einstellungen zu Waffen, Krieg und
G€walteinsatz entlassen die Kirche nicht
aus der Verantworttrng für die Seelsorge
an den Soldaten. Der Adftrag zur Seehor-
ge an den Soldaten hat seinen Ursprung
wie jeder andere kirchliche Äultrag im
Missionsbefehl Jesu und in der Verant-
worhrng der Kirche für ihre getauft€n
Glieder. Er ist nicht Ausflull einer be-
stimmten f riedensethischen Position.

lc) tsei der Militärseelsorge handelt es
sich um einen kirchlichen Dienst Ent-
scheidender Maßstab für die Ausrichtung
und Struktur hat daher die volle einheit-
liche Freiheit der Kirche in Verkündi-
gung und Seelsorge zu sein. Die kirchli'
chen Mitarbeiter bieiben in dieser Arbeit
ausschiießlich kirchlichem Auftrag ver-
pflichtet

l d) Die Entscheidung zur künftigen
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lel 7Ät Cewähnrog des völkerrechtli-
chen Schutzes der in der Mili6rseelsorge
tätigen Mitarbeiter durch die GenJer
Konveotioa ist es notwendig, dal! der
Pfarrer dsa hilitärischen Einheiten, d+
ren Solilateo er zu bebeuen hat. durch
dis militärisg[e Seite zugebeilt wird. Dies
bedarf ei-oer einvernehmlichen Begelung
zwischen Staat und Kirche.

f h) Eine Individualisierung der rechtli-
chen Eegelung, die zugeschnitten ist auf
den eiazelnen in der Militärseelsorge tä-
tigen kircblichen Mitarbeiter, wird als
nicht prahikabel aagesehen. Deshalb
verrrirft der Ausschr8 solche von ihm
diskutietteu Modelle wie,,Gestellungs-
verEag" und

li) Wegen
keit, ei.ue ge
de Regelung
schuß niebt für siirnvoll, die MilitÄrseel-
sorge in fig unhitt€l[are organisatori-
sche Veraatnrortung der l,andeskirchen
zu übergeben- Die - im Unterschied zur
Polizei - zenbalisiertc Stnrkhrr der
Bundesurebr legt es nabe, die Militjirseel-
sorge weiterhin als Cremeinschaftsaufga-
be der EKD zu betreiben und eiue ge
Esinctrns kiurng vorzusehen.

f k) Ob die Militärpfarrer ihren Dienst
vondegeDd haupt- oder nebenamflich
versehen sollen" ist für den Ausschuß kei-
ne Grundsatdrage. Es ist nach prakti-
schen Cresichtspunkten und unter Be
rücksichtigung der personellen und fi-
nanziellen Möglichkeiten zu entscheiden-
VerEaglicbe Segeluagen zur Militärseel-

en müssea.

1"ffiän:i:
tern geleistet werden wird. Dabei stehen
inhalüch die Segelungen für hauptamtli-
che Militärpfarrer im Vordergrund; die
Regeluagen für nebenamtliche Militär-
pfarrer werden daraus abgeleitel

I l) Im Ausschuß ist es wichtiger Kon-
sens, dall oie sEukhrr€Ue und organisato
rische brc.bliche Bindung der Militärseel-
sorge enger zu gestalten is! als es bisher
gängige (westliche) haxis ist Damit soll
die innerkircbliche A-kzeptanz dieser Ar-
beit erhöht und die intensive inhaltliche
und persönliche, ermutigende und kriti-
sche Begleitung dureh die Gesamtkirche
gestärkt werden. Dies kann dazu beitra-
gen, eine iahal
gie in der MiIi
Ebenso kaon
der Seelsorge
dere kirchliche Arbeitszweige vermindert
werden.

f m) gleicbbaren
Länder er rechtlich
und or in milii[ji-
sche SEukturetr eingebundeu (2. B. durch
einen Offiziersrang). Derartige Regelun-
gen werdeu vom Ausscbuß abgelehnt

I o) \üeitere hrnkte sollten unabhän-
gig von möglichen Vertragsändenrngen
geregelt werden.
- trlie soll in Zukunft die Absichenrng
der Militärseelsorger, der Pfarrbelfer und
evenhrell der nebenamtlichen Militärseel-
sorger gewährleistet sein, die Einheiten
bei Einsätzen im Ausland begleiten?

- Der bislang nur in der Zentralen
Dienstvorschritt 06/2 des Bundesmini-
sters der VerGidigung - also nur durch
den Staat - geregelte l.ebenskundliche
Unterrichb sollte zum Gegenstand einer
Verciubanrng a*ischen Staat und Kirche
gemacht werden. Diese Vereinbanrng
sollte nicht den Rang eines Staatsverra-
ges haben, also nicbt ratifikationsbedürf-
tig durcb den Bundestag und EI(DSyn-
ode in eigenen Gesetzen seir Die Formu-
lienrngen dieser Vereinbanmg sollten so
offen gebalten werden, daß zukünftigen
Entwicklungen Rechnung getragen wird
Uber Form und Inhalt sollte Einverueh-
men erst mit der katholischen Kirche

hergestellt
Ausscbus-

egleibate

sollte ver-
sucht werden, eine einvernehmliche .Re
gelung mit dem Staat auf Grund der so-
genannt€n,,FreundschafBklausel' io Ar-
tikel 27 des Militärseelsorgevertages
herzustellen. Der Ausschuß hät dies aus-
drücklich für mötlich.

I p) Der Ausschuß erupfiehlt im Sinne
eines möglichst breiüeu Konsenses, den
Gliedkirchen der EKD Gelegenheit an ge.
beu. sich mit den Ereebais der Verband-

lungen zu befasten. (Siehe hierzu die ent-
sprechenden Hinweise aus dem Kirchen-
amt der EI(D i.o den Begleitmaterialien.)

Dem Ausschuß ist es wichtig, öese ge
meinsamen Grundsätze und konsensfähi-
gen Entscheidungen ausdrücklicb Iestzu-
halten. Der Synode muß deutlich sein,
daß beide in folgendeo vorgestellten
Sh.rkfurmodelle von diesen Gnradsätzen
ausgehen. Durch die zahlreichen Zuschrif-
ten und Eingaben ist dem Ausschuß wotr.l
bewußt, da3 diese beiden Modelle nicht
sÄ-tliche an den Ausschu0 herangera-
genen Vorschläge aufnehrnen könoen.

2 ) S E i tti ge Grunds atzfrag en
In unseren Diskussionen wurde sebr

schnell und dann in jeder Sitzuag erneut
deutlich, daß unter uns verschiedene, oft
sogar sehr verscNedeDe Positionen in so
wichtigen Themenfeldern vorhandeu sind
wie:_ Friedenserhik

- VerhälEris Kirche und Staat
- Selbstverständnis von Kirche

(Ekklesiologie)
Auch wena es jetzt hoffeotlicb so et-

was wie ein besseres Verstän.lni< ande-
rer Positionen geben dürfte, u.nd "n.ereDiskussionen nie langveilig oder ermü-
dend waren, müssen wir nüchtern fest-
stellen: Eine einheitliche Position, die zur
Gnrndlage fiL die eigentliche Aulgabe
des Ausscbusses hätte werden können,
wurde nicht gefulden. Die verretenen
urterscNedlichen Positionen si-od nicbt
etwa auJ einen Ost-West4egeusaE zu-
rückzuführen.

Wie war mit dieser oüchternen Fest-
stellung umzugehen?

Wir haben ".s bemü:lrL im Wissen dar-
um, daß diese grundsätzlichen ltremen
natürlich nicht von der Thematilr der
kürrftigeu Gestaltung der Militärseelsor-
ge zu trenleD sind, sie doch vom eigeBtli-
chen Auftrag der Synode an den Aus-
scbul zu unterscheideo Der Ausscbuß
bat versucb! die praktischen Ftagen der
künftigen Gestaltung im Bewußtsein der
Differenzen in den Gnrndsatdtagen zu
behandeln, weil unter uns gemeinsa.oe
Meiaung isl da0 der Aufüag zur Militär-

ln) Die ttreologische Arbeit in der Mi-
ärseelsorge sollte verstärkt auch orsa-Iitärseelsorge vetrstärkt auch orga-

nisatorisch unmittelbar

seelsorge nicbt an sins lg5timmte hie
densethische Position, nicht an ein be-
stimntes Verständnis von Staat und Kir-
cbe und auch nicht En ein bestinmtes
Leitbild vou Kirche gebuaden isL

Bei dieser Ausgangslage wa! es
schwer, die Difereuzen und verschiede-
nen theologischen Positionen ar eiDem
konkreten hrDkt festzunacben. Der Aus-
schuß ist nacb eingehenden Debatten der
gemeinsamen Uberzeugung, daß die ver-
scNedenen Positionen sich in der Frage
des Status il der Militärseelsorge tätigen
kirchlichen Mitarbeiter zuspiben und
festmachen lassen. Damit wird nicht nur
auf eine Thematik zurückgegri.ffen, die
den wesentlichen Schwerp"^kt der De-
batte vom 1956/5? darstelll sondera es ist
die Frage auch von verscbiedenen westli-
chen Landessynoden in den letzteu Jah-
ren angesprochen und der Bearbeifung
durch die EKD-Synode emptoblen wor-
den. Entsprechend hat dieses Ttrema
auch uDseFeD Ausschuß a.m intensivsten
beschäfügt Daß er denaoch nicbt mit
einer gemeiasamen Position vor die Syn-
ode b€ten kann, zeigt die Schwierigkeit
der lbematik an.
3) uad 4) Zwei Strttkturaodelle

Vor diesem Hintergrund hat der Aus-
scht8 zwei SEukturmodelle entwickell
Davon ist das eile so entworfen, daß es
zrvar den Militärseelsorgevertrag Eit
dem Staat nicbt verändert wohl aber ur'
terhalb dieser Schwelle die Struktur der
Militärseelsorge fort€ntwickelt insbeson-
dere durch eiue Veränderung des ent'
sprecbendeD Kircbengesetzes der EKD.
Der andere Ennrurf sieht nicht nur eiae
Veränderung dqs Kirchengesetzeq son-
dern auch eine Anderung des Militärseel-
sorgeverrages, also weitergehende Ver-
änderungen der bisherigen Struktur, vor.

3) Modell A
3 a) Fort€ntwicklung ohne Andenrng

des Militärseelsorgevertrages
Dieses Modell geht davon aus, daß sich

die geltendeo Regelungen des Militär-
seelsorgevertrages und des dazugehöri-
gen Kirchengesetzes der EKD im Grund-
satz in ihrem Geltungsbereich im West€n
bewährt haben. Der Dienst der lr(ilitär-
seelsorge kooate und kann in voller Frei-
heit ftir Verkündigung und Seelsorge auf
der Grundlage der verfassungsrechtlich
verbrieften und in der politischen und
militÄrischen haxis respektierten Frei-
heit der Religionsausübung geleistet wer-
deu. Darum erscheint es einer grundsätz-
licben Neusfulhrrierung nicbt zu bedür-
fen und nur ei.ue Fortentwicklung uDter
veränderten Rrhmenbed.ingungen nötig
zu sein. Dieses Modell hält die erforderli-
che Anpassr'.9 des juristischen Rabmens
für erreichbar ohne Anderung des..MiIi-
6rseelsorgevertages, aber durcb Aade
rung des KircbeugeseEes der EKD.

3 b) Status des Militärpfarrers
In der wicbögen Kernlrage des Stahrs

des Militärpfarrers geht dieses ModeII
davou aus, dall die Freiheit von Verktin-
digung und Seelsorge und die ausschließ-
lich kirchliche Verantwortung und Zu-
ständigkeit für die Inhalt€ der Militär-
seelsorge rechtlich u.ülassend gesichert
sind. Eine InsEumentalisierung der Mili-
tärpfarrer durcb den Stah.rs als Bundes-
beamte im Sinne einer unzulässigen
Loyalitätsverschiebung von der Kirche
hin zum Staat ist rechtlich und fakhscb
nicht gegeben. Der Bundesbeamt€nsta-
tuts der Militärgeistlichen ist ein bloßes
,,Rrrmpfbenntenverhältnis", das weit€e-
hend auf fonoale Zuständigkeiten des
Staates beschränlt ist im materiell-in-
haltlichen Siane dagegen die gesamteo
kirchenbezogenen Verpflicbtungen aus
Ordiuation und Pfarrerdieasfecht beste

nisatorisch unmittelbar Aufgabe der Kir-
che werden- Der Ausschuß empfiehlLche werden- Der Ausschuß empfiehl!
eine eigene Organisationseinbeit dbs Kir-
chenamtes der EKD für diese Aufgabe
einzuricbten. Diese Einheit sollte a- Sib
dss $unds5ministeriums der Verteidi-
gung in Bonn eingerichtet werden- Die
Leitune sollte dem Militärbischof über-
tragen werdeu- Dieser sollte, r.lu seine
Aufgabe der kircblichen teitung der Mili-
tärseelsorge wüksamer wahrneh.oea zu
können, hauptamtlich oder docb wesent-
lich hauptamtlich tjitig sein. Die Konse-
quenzen dieses gemeinsamen Vorschla-
ges für das Evaagelische Kirchenamt für
die Bundeswehr im eiruelnen ziebeo die
beiden weiter unt€n beschriebenen
Skukturmodelle in unt€rschiedlicher
Weise.
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hen läßL Ganz in der Hana der Kirche
Iiegt insbesondere die materielle Seite
der Personalpolitik.

Auch aus Gründen der Begrilflichkeit
(also nur, um die Bezeichnung ,,Bundes-
beamt€r" zu vermeiden) besteht keine
überzeugende Notwendigkeit, den Beam-
t€nstatus auizugeben. I)enn es ist eindeu-
tig, daß jede andere Rechtsform - die es
übrigens in eingeführter, erprobter Form
nicht gibl sondern die erst neu in Ver-
handlungen von Staat und Kirche detail-
liert zu entwickeln und im Vertrag festzu-
schreiben wäre - in den konkreten Re-
gelungsgebalten weithin identisch sein
müßte mit der jetzt gelt€nden KonsFuk-
tion. Diese enthält in der Hü,IIe eines zu
großen Teilen entleert€D Bundesbeam-
t€nstatus den materiellen Inhalt von Or-
dinationspflicbten und weitergeltendem
Pfarrerdienshechl Nach diesem Modell
mu3 für die vorhandenen Mitarbeiter
unC Mitarbeiterinnen, die Pfarrhe[er,
Verwaltungsan gestellten, ue benamtlichen
Militärseelsorger keine Anderung der ge-
genwärtigen rechtlichen Regelungen er-
folgen.

3 c) Evangelisches Kirchenamt für die
Bundeswehr

Eine vor allem praktische große Bedeu-
tung hat das Evangelische Kirchenamt
für die Bundeswehr. Im Militärseelsorge-
v.ertrag nur kurz behandelt (Artikel l4),
hat es die ,,zentralen Verwaltungsaufga-
ben der evanSelischen MilitÄrseelsorge"
wa-brzunehmen. Im LauJe der Entwick-
lung ist die theologische Arbeit als beson-
derer Schwerpunkt verstärkt worden.

Diese Arbeit sollte aber nicht nur dort,
sondern vor allem innerkirchlich in den
Strukturen der Kirche wahrgenommen
werden. Daher empfiehlt sich, die theolo-
gische Arbeit und Begleitung der Militär-
seelsorge ..(2. B. theologrsche Grundsatz-
fragen, Okumene, Vorbereitung von
Druckschriften, Inhalt von Fort- und Wei-
terbildung) zur organisatorisch unmittel-
baren Sache auch der K.irche zu machen.
Daftir sollte eine entsprechende Organi
sationseinheit am Sitz des Bundes-
ministeriums der Verteidigung in Bonn
in das Kirchenamt der EKD eingeglie-
dert werden. Diese Einheit sollte dem
Militilrbischof unterstellt werden. der
Dach dem Militärseelsorgevertrag die
kirchliche t eitung der Militärseelsorge
haL Der Militärbischof sollte hauptamt-
lich oder doch wesentlich hauptamtlich
tätig sein.

Zwei Dienststellen, wie sie nach dieser
Konzeption zusammenarbeiten müssen,
ftir im weiteren Sinne eine Aufgabe, ber-
geD das Risiko von Reibungwerlusteo.
Dieses Risiko ist aber ganz geDerell in je-
der nur denkbaren Form einer Koopera-
tion zwischen Staat und Kirche unver-
meidlieh.

3 d) Die Verwaltung des Sonderhaus-
haltes Evangelische Militärseelsorge

Sie soU in das Kirchenamt der EKD
integriert werden.

3 e) Fazit
Dieses Modell setzt innerhalb des gel

tenden Vertrages aul eine Vertiefung der
kircheneigenen Strukturen ulrd Zustän-
digkeiten durch die Verstärkung der Stel-
lu.ag des Militärbischols ebenso wie
durcb die Schaffung einer eigenen dem
Militärbischof urtersteilten Organisa-
tionseinheit des Kirchenamtes der EKD
nm Sitz des Bundesministeriums der Ver-
teidigung. Der Militärseelsorgevertrag
läßt diese Struktur zu. Nur das Kirchen-
gesee der EKD ist dazu zu ändern.

4) Modell B
4 a) FortentwickJurg mit Veränderung

des Militärseelsorgevertra ges

Dieses Modell geht davon aus, daß der
gegenwärtige Status der Militärseelsorge
in der EKD nicht konsensfÄhig ist. Die
Frage des BundesbeamteDstatus 6". f,inheiten
hauptamtlich in der Militärseelsorge täti- demit d
gen Pfarrer wird nicht nur als l.oyalitäts- Schutz ge
problem empfunden. Es wird festgestellt, ten sollen sie den Bundesbeomten gleich-
da3 es in den 35 Jahren seit Abschluß des gestellt sein, jedoch nur soweit dies zur
Militärseelsorgevertrages nieht gelungen Ausübung ihres Dienstes erforderlich ist
ist" die Notwendigkeit und sachliche und die Unabhängigkeit ihres geisflichen
Rechdertigung dieses Status derjenigen Auftrages von staatlicheu Weisungen
Mitsrbeiter, die in der Militärseelsorge nicht berührr Wie dieses.durch entspre-
hauptamtlich ttitig sind, überzeugend ehende Regelungen im Verhag erreicht
nachzuweisen und die Diskussion dar- werden kann, ist in den Einzelheiten

von Militärseelsorgevertrag und..Kirchen' EKD eingegliedert werden und am Sitz
gesetz für nötig gehalten. Eine Anderung des Bundesministeriums der Verteidi-
des Vertrages kann lreilich nicht von der gung verbleiben- Es soll vom evangeli-
EKD einseitig beschlossen .werden, s9n- schen Militärbischof geleitet werden, der
dern muß mit dem Staat (Bund.esregie' ,16gh 6sm Militärsälsorgevertrag die
n-rng und Bundestag) einvernehmlich.und kilshllghe I-eitung der M-ilitärseelsorge
auch in Abstimmung mit der katholi- hal Der Mi.litärbischof sollte hauptamt-
schenKircheerreichtwerden. Iich oder doch wesentlich hauptamtlich

4 b) Status des Militärpfarrers tätig sein.
Nach diesem Modell soll der strittige Wie die Zusammenarbeit mit dem Bun-

Bundesbeamtenstatus der Militärpfarrer desministerium der Verteidigung zu ge-
in den Status von Seelsorgern an Solda- währleisten ist, muß gesonderten Rege.
ten als Pfarrer im unmittelbaren Dienst lungen vorbehalten bleiben.
derEl(Düberführtwerden. 4d) Die Verwaltung des Sonderhaus-

Bereits die Regelung von 1957 - Mili- haltes Evangelische Militärseelsorge
tärpfarrer sind Bundesbeamte, das Evan- Si€ soll in das Kirchenamt der EKD in-

- 5) Fhanzielle Aspekte
Die Frage stellt sich, wie die für den

Dienst der Militärprarrer"";ä;;dö; .-Pt-"-,P:"d"trepublik hl! :ich im Mili-
Rahmenbedingungen "i;;;L-.;*"1äl 

tärseelsorgevertrag verpflichtet, ftir den

werden könne"n, üenn 4ie-pfaüe. einen organisatorischen Au.fbau der Militärseel-
kirchlichen dienstrechtlichen Status s1- sorg€.zu.sorgen_und ihre Kosten zu tra-
halten. gen. AJlein für Personalkosten der evan-

Notwendig ist auf jeden FaII, den völ- le^[,s-ch^:: 
Militiüseelsorge sind für 1993

kerrechtrichen schutz aureir-;iä;d;;- IT{1-*:,2? Millionen Mqrk -vorgesehen'
liche ,,Zuteitung" des Pf;;.;';; "iä Y^",y^"JF-t 

werden diese Mittel vom Evan-

Einheit oder einem st""ä"=; ii.rrääir.- ge-li-schen Kirchenamt für die Bundes-

st€Ilen. wenr'

Norwendigistdamitaucheine.gen"."''""1f"";oifro:f 
tiäy"'ff{.:fl 

ä"rLT::l
le Regelu.ng: Was .jetzt den Militarprs. ä", Säfa","n in die Militärseelsorge. Für
rern implizit durch den Beamtenstatut i'tS-"-i"d last 2g Millionen Mark-veran-
an Rechten und Pflichten erwächst - "i- i"frf"et biese Mittel sind für die aus be..

l"ä ff"-;,iJ:frechtlichen 
scrutz vor 

$_ ;;;ü;" kirchtichen Interesse entste-

haltungspflicht im
Einsatzlaltr -, um
kircbl,ichen Status explizit urd ftir alle
Einzelfälle gültig zwischen Kirche und Sitz in Bonn.
Staat vereinbart werden. Nur eine solche
allgemeine Regelurg schafft Kontinuität ::19$föt*:i :i:t;
und Rechtssicherheit staathche Hilfe vornehmlich aus den lan-

Dem Charakter des Dienstes der Mili- deskirchlichen Heushalten finanziert.
tärpferrer als kirchlicber Dienst entspre-
chend sollen diese F.iLr die Zeit ihrer Tä-
tigkeit als Militärpf arrer als von ihrer
Ländeskirche beurlaubte Pfarrer im
Dienste der EKD tätig werden. Sie blei-
ben an das Bekennkris ibrer Landeskir-
che und ihre Pflichten aus der Ordination
sebunden. 

-f 

0
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aus den EKDHaushalt zu

in welcbe rn der sol'

-tigtich; Höhe den

Ausschuß
II,ern.

Der Aus :, im Zuge der Die beiden skizzierten SFukturmodelle
Lrmstrukrurierung (unabhäagig_ davon, deuten jeweils die Richtung an, in die die
fr.it welcbes skukturmodell die Entschei- synode-nun votieren kann.-Beiäe Modelle
dung..fäjlt) in Zukunft den kirchlichen sindinsichschonKompromi.ßlösungen.
Aateil der Finanzierung. der_Militärseel- Die organe der EKD werden gebeten,
sor8e aus der umlage der Gliedkirchen - die im ersten Teil aufgefüürten vom

Ausschui gemeinsam gefundenen (Iber-
einstimnungen zu billigen
- zu entscheiden, welchem der beiden
Modelle fiü eine küxrftige Gestaltung der
Militärseelsorge der Vorzug zu geben ist
- um möglichst weitgehendes Einver-
nehmen mit der Katholischen Kirche be
müht zu sein,

- sehr bald das Gespräch mit der Regie-
nrng der Bundesrepublik Deutschland in
dieser Sache zü führen.

Frankfurter Rundschau 21 .10.93

A\tion t'Pro ltilitärseelsorge"

Neu in epd-Dokumentation
,,Verschwunden" in Chile. Der Terror von
gestern und die Schwierigkeiten beim Über-
gang zum Rechtsstaat - dargestellt an dem
Fall Alfonso Chanfreaus (Nr. l9l93; 29 S.).

Streit um Frauenzentrum. Zum Wrbel um
die Berufung: Information, Beschlüsse, Stel-
lungnahmen pro und contra (Nr. 20193; 60 S.).

,,Menschenrechte sind unteilbar". Diskus-
sionsbeiträge aus Loccum und Hofgeismar
zum Thema der Wiener Weltkonferenz der
Vereinten Nationen (Nr. 2ll93; 68 S.).

Neu in epd-Dokumentation
EKD-Synode (1). Berichte der 3 großen
Werke: DW. EMW. GEP z.T. in Auszüeen
(Nr. 48/93; 76 Seiten).

EKD-Synode (2). Der Bericht des Rates der
EKD an die Synode (Nr. 49193; 20 Seiten).

EKD-Synode (3) / Militärseelsorge. Be-
scNuß, Berichte und Diskussionsauszüge
(Nr.50i93; 48 Seiten).

Bundeswehrofliziere übergaben am 23. April dem Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) rund 60 000 Unterschriften der 

"Aktion 
Pro

Militärseelsorge". Die Unterschriften der Soldaten für eine Beibehaltung der
westdeutschen Form der Militärseelsorge hätten wenig Beweiskraft, meint
der Dietrich-Bonhoeffer-Verein. Foto: epd-bild/Schulz

Bedenken gegen
,,Pro M ilitärseelsorge"
Frankfurt a.M. Kritik arn Thesenpapier der
,,Aktion pro Militärseelsorge" hat in einem
Brief an Milit?irbischof Heinz-Georg Binder
der Vorsitzende des Dierrich-Bonhoefför-
Vereins zur Förderung christlicher Verant-
wortung in Bundeswehr, Kirche und Gesell-
schaft, Pfarrer Karl Martin (Wiesbaden), ge-
übt. Das Thesenpapier gebe zu ,,ernsten Be-
denken" Anlaß, weil es streckenweise dön
Eindruck erwecke, als ginge es bei der Dis-
kussion ,,um den tsestand der Seelsörfe ih
den Streitkräften" und darnit nicht nur uln
das Wie, sondern um das Ob von Soldaten-
seelsorge, heißt es in dem Schreiben vom Ja-
nuar. Weiter wird der Militärbischof darin
um Auskunft darüber gebeten, inwieweit die
,,Aktion pro Militärseelsorge" von den Mili-
tärgeistlichen unterstützt werde.

Das Thesenpapier, in dem für die Beibehal-
tung des umstrittenen Militdrseelsorgever-
trages geworben wird, bringe die Diskussion
um die zukünftige Gestaltung der Militär-
seelsorge mit Argumenten in Zusammen-
hang, ,,die den Eindruck hinterlassen, als
sollten Soldaten als Christen in Uniform aus-

Eegtenzt oder abgelehnt werden", schreibt
Martin. Sowieso schon in der Bundeswehr
vorhandene Beftirchtungen, die entscheiden-
de Motive der Reformdiskussion seien Aus-
grcnzung oder Ablehnung der Soldaten,
würden durch solche Aussagen eher ver-
stärkt und eigenen Zwecken nutzbar ge-
macht, statt daß ihnen entegengetreten wer-
de. Für die Kirche müsse aber im
Vordergrund stehen, daß die Soldaten in
,,angemessener und ausreichend differen-
zierter Weise" informiert werden, damit ih-
nen eine Beteiligung an der Diskussion zum
Thema Militärseelsorge erleichtet werde.

!
J

Deutsche Sicherheitspolitik. Aktuelle Bei- EKD-Synode (4) / Frauenzentrum. Votum

träge von Wellershoff, Wolf, Biermann u.a.; des Rates der EKD und ausgewählte Stel-

Diskussion über Militärseelsorge (Nr. lungnahmen pro und contra aus der Diskus-
22193; 76 Seiten). sion der Synode (Nr.50a/93; i7 Seiten).

Zu bestellen bei GEP-Vertieb, Postfach 50 05 50, Zt besrellen bei GEp-Venieb, Posfach 50 05 50,
6000 Franlcfun am Main 50, TeL.:069/58098-189 6ß94 Frankfun am Main, TeL: A69/58098-189
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:VANCELISCf-IES KI RCI.I ENAMT
ftir die Bundeswehr

- Der Militärgeneraldekan -
Az:36-35-00-00

Verteiler D

Bonn 1, 25. November 1992
Argelanderstraße 105

@ Bw: 3 41-2s 10

Betr.: Unterstützung der Militärseelsorge durch Soldaten der Bundeswehr

Anlg.: - 2 -

Im Zusammenhang mit der Diskussion um unseren Militärseelsorgevertrag beginnen

in zunehmendem Maße Soldaten der Bundeswehr, sich als Gemeindegl ieder zu l,lort

zu melden.

So hat sich in Bonn eine Gruppe von Soldaten zusammengefunden, die die Stimme der

betroffenen Bundeswehrangehörigen einbringen und für den Erhalt der Militär-
seelsorge eintreten will. Erwachsen aus der empfundenen Gefahr für den Bestand

der bisherigen Seelsorge in den Streitkräften ruft sie zu einer "Aktion pro

Militärseelsorge" auf. Diese Aktionsgemeinschaft wird sich in diesen Tagen mit
der Bitte an die Kommandeure und Dienststellenleiter der Bundeswehr wenden, bei
einer Unterschriftenaktion zugunsten unseres Militärseelsorgevertrages mitzuwirken

Als Anlage gebe ich Ihnen das Schreiben an die Kommandeure und den Text für die
Unterschriftenaktion zur Kenntnis.

Ich habe immer wieder die Meinung vertreten, daß evangelische Soldaten nicht nui'

Objekte kirchlichen Handelns sind, sondern daß sie vielmehr selbst auch mitent-
scheiden müßten, wie Seelsorge unter ihnen geschehen soll. Ich unterstütze des-

halb diese Aktion nachhaltig und bitte Sie herzlich, alles in lhren Kräften
stehende zu tun, damit diese Aktion der Soldaten zu einem Erfolg wird.

Ich erbitte Ihre Unterstützung in folgender Richtung:

- Kontaktaufnahme und Absprache mit den Kommandeuren und Dienststellenleitern,
- vermehrte Information über die Lage der Militärseelsorge
- sammeln von Unterschriften unter anderem auch auf Rüstzeiten, im Lebenskund-

I ichen Unterricht, bei Unteroff izier- und Off izierarbeitsgemeinschaften
(Doppelungen vermeiden) .

Gemeindegl ieder müssen gesamtkirchl ich vernehmbar werden.

es unserer Kirche dann leichter wird, richtige Entscheidungen

Die

Ich

Stimmen unserer

Der ev. StandortPf arrer
Koblenz I

Elngang 2'3 ,/2 'FZ

offe sehr, daß

zu ffen.
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L2. November L992
O228-L2- 45LO / 47 60 /

9222/4552/6320

Bonn,
App:

An die
Kommandeure und Dienststellenleiter
in der Bundeswehr

Unsere bewährte MiIitärseelsorge ist in Gefahr.

Aus Sorge um die Soldaten und deren Familien muß aie-${ii'i'E.4
n^!-^44---- :- ri - , IBetroffenenindielaufendeDiskussionüberdieSee|5qp.g€in!Eitr,\,:
Streitkräften eingebracht werden. --'- 

-----C
\_-/

Mit der Aktion pro Hilitärseelsorge, einer Gruppe von Soldaten
in Bonn, ist der Anfang gemacht.

Für einen durchgreifenden Erfolg benötigt die Aktion pro
l{ilitärseelsorge das kräftige Echo aus der Truppe und aus dem
Kreis aIler Bundeswehrangehörigen. Dies könnte durch eine
Unterschriftenaktion zum Ausdruck qebracht werden.

Das beigefügte Thesenpapier nacht das Anliegen der Aktion pro
Hilitärseelsorge deutlich.
Wir wenden uns mit der Bitte an Sie, für diese Idee zu werben.

Die MiIitärgeistlichen der Bundeswehr sind in gleicher Weise
informiert und un Mithilfe gebeten worden.

Irn übrigen legt die Aktion pro Hilitärseelsorge großen Wert auf
Freiwilligkeit und Unabhängigkej-t.

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen.

Die Sprecher der Aktion pro l{il itärseelsorge

Brigadegeneral von Kirchbach

Kapitän zvr See Feldt

Oberstleutnant i. G. Twrsnick

Oberstleutnant Langelüddecke

Stabsfeldwebel Jordan
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Bonn, im Novernber L992

Aktion pro MiIitärseelsorge

In Sorge un den Bestand der Seelsorge in den
Streitkräften haben sich Soldaten in der

"Altion pro Militärseelsorge'r zusanmengefun-
den.
Soldaten aller Verantwortungsebenen wissen
aus praktischer Erfahrung, daB der soldati-
sche Dienst eine besondere Aufgabe ist, zu
der gegenseitiges Vertrauen gehört. l{ir wis-
serr, daß kein Soldat seine Verantwortung aI-
lein tragen kann. tJir benötigen die tätige
HiIfe von Kaneraden, Vorgesetzten wie Unter-
gebenen, aber auch die Hilfe der Hilitärsee]-
sorge. Wie brauchen seelsorgerische Beglei-
cung.

Soldaten luüssen bei allen Entscheidungen die
ethische und rnenschliche Dirnension ihres Han-
delns beachten. Staat und Kirche haben in der
Präanbel des Vertrages zur Regelung der HiIi-
tärseelsorge I95? erktärt, daB sie sich Itin

dern Bestreben, die freie religiöse Betätigung
und die Ausübung der Seelsorge in der Bundes-
wehr zu gewährleisten ... der geneinsamen

Verantwortung frlr diese Aufgabenrl bewuBt

sind.
Wir haben die Hilfe und die Unabhängigkeit
der MiIitärpfarrer, wie sie irn Hilitärseel-
sorgevertrag garantiert ist irnner aIs ein be-
sonders wichtiges. cut erlebt. Die Diskussion
in der evangelischen Kirche Deutschlands ur'.r

den MiIitärseelsorgevertrag steIIt diese be-
währte Grundlage in Frage.

2-

Aus unserer Sicht besteht hierzu kei,n Anl-aß,
lJir sind betroffen über die Art der Diskus-
sion und die Qualität rnancher Argumente, die
den Einflruck hinterlassen, aIs soLlten Solda-
ten als Christen in Uniform ausgegrenzt oder
abgelehnt werden.
llir begrüßen, daß die Kirchen in den neuen
Bundesländern zu Ihrer Verantvrortung stehen,
Seelsorge für Soldaten gewähren zu wollen.
Wir sehen aber auch, daß diese in der gegen-
wärtigen Praxis, wegen der Belastung se)-bst
engagierter cemeindepfarirer. nicht ständig ge-
währt werien kann. Wir wollen jetzt derrtlich
machen, daB die Befürchtungen, die sich an

die Übernahne des Militärseelsorgevertrages
knupfen, iro demokratischen Rechtsstaat Bun-

desrepublik Deutschland unbegründet sind.
llir brauchen die bewä/nte Militärseelsorge in
aIl,en Landesbereichen, in ergänzender tätig-
keit zu den Gemeindepfarrern, nicht in Kon-
kurrenz zueinander. Wir sind nicht Zusctrauer,

=or,ä.tn Betroffene. Auch deshalb nuB unser
tlort Gehör f inden.

Verantwortliche sprecher
BG VoN KIRCHBACH. BMvg

KzS FELDT BUVg

oTL i.c. TWRSNICK BMVg

OTL I,ANGELUDDECKE B}fVg

SF JORDAN BMVq

Tel 45 l-0

TeI 47 60

TeL 92 22

TeI 45 52

'Fcl Ä1 ?rl
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Weil ein Hirte zu seiner Herde gehört?
Die evangellsche Kirche streltet über den Einsatz von Militärseelsorgern belAkfionen
außerhalb des NATO-Gebletes Von Katharina Sperber Äns:fR 8.5.93

Creorg Günter Knöß ist ein weitgerei-
ster Mau Mit dem Bericht über den ab-
gestürzten Hubschrauber in der Nähe

sten sei verletzt wordea,
Knöß hEt als einer der 138 derzeit in

den alten Bundesländern bestallten pro-
testantiscben Militärpfarrer deutsche
Soldaten in lGmbodscf,a bei ihrem Sani-
tätsdienst betreuL Der stattliche Mann
mit dem ordentlich gescheitelten weißen
Haarschopf ist sicher, daß er auch zu den
erwäblten Pastoren gehöreu wird, die
deutsche Truppen nacb Somalia beglei-
ten dürfen - auch wena das sein Dienst-
herr, Militärgeneraldekan Johannes Otte-
Eeyer, nicht bes6tigen mag. Ottemeyer
verspricht nur, daß kein Pfarrer zum
Dienst im Ausland gezwungen werde. [n
den komraenden Monaten wird eiae klei-
ne Tnrppe von etv/a zehn sogenannten
,,Krisenreaktionspfarrern" ausgebildel
die körperlich fit des Englischea sowie
militärischer Grundbegriffe mäch6g und
somit für den Auslaadseinsatz vorberei-
tet sein sollen.

Auf der 38. @samtkonferenz wangeli-
scher Militärgeistlicher im Kurstädtchen
Daun in der Vulkaneifel sind in den letz-

geistlicben siDd in ihrer Mehrzahl eat-
tliuscht noa ibler Kirche. Sie füblen sich
aulg€gEenzt, alleingelassen uad zu wenig
auf die Einsätze rrorbereitel

Einige Soldatenseelsorger rrerlangen
Katte, Korrpaß und Waffe, um sich Eei-
spielsvreise to Somalia jm Gellinde be

mag, provoziert den Webrbereichsdekan
Hans Jost Schütte zu der Frage: ,Kann
ein Bischof für mich auf meinen Selbst-
schuta verzichtenl'

Militärpfarer Karl Heinz Slendel ver-
mißt etrvas anders - die Teilnahme der
Kirche an der Debatte r.r.m die Rechtnä-

ßigkeit und die ettrische Begriindung
deutscher Einsätze unter dem Kornmaa-
do der Vereinten Nationen: "Ist es nicht
zu leichfertiS, jetzt zu sagen, wir gehen
mit? Was geschieht, wenn ich zurückkom-
me und meine Kirche hat den Einsatz
ethisch verworfenl Dann, so räumt seiu
Generaldekan Ottemeyer ein, "wird es
schwierig".

häl
na@n
che in
ruDg
Hände. "Es ist nicht enuiesen, daß sicb
l,andeskirchen gegen solche Einsätze
aussprechen werden", versucht er der
Frage des Militärgeistlichea Wendel aus-
zuweicheo- Iöwe steUt am ersten Maiwo-
cbenende in der Evangelischen Sozial-
akademie trYiedewald seine Gedanken
zur neuen Sicherheitspolttik der Bundes-
republik vor und eratet 

"Entsetzen" 
im

Rrblikum- Auf Einladung des Dietrich-
Bonhoeffer-Velgins - eiaer Gruppe kriti-
scher Militärpastoren und deren !te'.mde
- macht sich in Westervald ein Häuf-
lein aufrechter Protestanten Gedanken
'n die Zukunft der, Militärseelsorge

unter den verändeirten aationalen und in-
ternationalen Bedingungen

Läwe -lst als Teilnehner einer Podi-
dmsdiskussion geladen und erhält für
seine Ausfühnrngen wütende l(ritik "ronden Cbristen an der Basis", wie eiue Frau
aus Bayern ihren Standort beschreibL
Der Paziflsmus sei lu ,Beweisnot gera-
ten", hatte üiwe zuvor doziert und .Rc-
chenscbaff von jenen Ftiedensgruppen
rrerlangt die seit der Nachrästungsdebat-
te uld dem konziliaren Prozeß die atoaa-
rc Abscbreckung ethisch und moralisch
nerwerfen uad sich strikt aa öe ,norraa-
gige Option der Gewalüreiheif' haltea-
nDer Geist und öe Iogik der Maseenven

Schltisse: Die Debatte un dig Vertas-
sungsmäßigkeit von Ortot-area-Finsät-
zes sei ein 

"Scheiagefeeht", 
weil Völker-

recht vor nation
Bundesrepublik
der UN€harta
rrerpflichtet habe. Androhung und ,,kurz-
fristige Anwendung vou uilitärischer Ge
walL selbstuerständlich demokratiseh ab
gesichert", könne vielleicht Schlimmeres
verhüten, sagt läwe uad venreist auf die

Menschenrechtsverletzungen im ehemali-
gen Bosnien. Und weil ein Hirte zu seiner
Herde gehöre, müßten Militärptarter fol-
gerichtig ,,zu jeder Tntt an allen Orten"
tiir ihrc bewaffneten Schäfchen zu Verfi,i-
gung stehen.

Iäwe weiß sich einiS mit dem häses
der rheinischen Kirche, Peter Beier. Frü-
ber einer der führenden Käpfe der prote-
stantischen Friedensbewegung, der 1983
iu Jülich 15000 Christen zu einem Gottes-
4ienst gegen die Nachrüshrag sammelte,
hat sich Beier von seinen einstigen Weg-
geDossen getrennt Beier wählte sich ein
neues Forum. Die Militärpfarrer ln Daun
sind 

"überascbt 
und dankbar", Jrob und

gungeD- Markig befieblt er: "Wer Dienst
lp der EKD hrt, hat die Verpflichhrng,
daß dieser Dienst effektiv und auftrags-
gemäß erlüllt wird". lGieg sei Jn jeder
Form - auch der Verteidigungskrieg -furchtbare Schufd vor den Menschen urid
vor Gotf,, sagt eri um gleich anzufügen,

"unter UmstäDden könne aber dle Andro-
hung und Aawendung von Crcwalt nicht
'äusgeschlossen werdeD', da es nur die

"Wahl zrrischen dem großen uad dem
kleiaen Bäsen" gebe Die Orientierung

"militär-politischer ll[aßnabmen' sei aus-
zurichten am abzusehenden Er{olg. "Kein'Mittel ist im GrundsaE rremrerflich", är-

mus und in Bosnien, und er glaubt Kin-
dermörder mit C'ewalt an ihren schauerli-
chea Taten hindenr zu können: "Ich wür-
de arm GEwehr Feifeo, auch wenn mir
das von Gott dem Het*a nerboten wäre".

Weil er dies dann docb lieber den Sol-
daten tiberläßl lordert er die Soldaten-
seelsorger auf, sich dem Diengt in der
Bundeswshr wo auch immer nicht zu ver-

ln Daun viel Applaus. Er weiß aber auch
um den WerbeEffekt von Fernsehbil-
dern, die scbon b
threr lluppe in
Denn den htises
kriegt die Kirche
küchen der Menschen?l

Daß Beiers Reklsme.Idee ein Flop wer-

deutscher Kollege Christoph Dehmle.
Für den Bischof der Kirchenprovinz
Sacbsen ist bereits der 1957 zwischen den
hotestanten urtd der Bundesregierung
gescblossene Militärseelsorgevertrag
,.missionsschädlicb". Im Westerrrdd be-
richtet er von den Ostdeutschen, die den
Pakt zwischen Staat und Kirche ablehn-
tea. Sie hätten ibre positiven Erfahnu-
gen mi
hängrg
stnrme
cben setzte. Gdeutsche Cbristen lehn-
ten zwar nicht eine Seelsorge uater Sol-
datcn ab, sagt Dehmke, sie könntea aber
nicht verstehen, daß die Ptarrer dafür -wie es iD Bereicb der westdeutschea Kir
chen Recbt und Gesetz ist - rom Staat
bezahlt werden Bona zahlte 1992 für die
weetdeutsche Militärseelsorge etwa {8

den könnte, glaubt allerdings sein ost-

Millionen Mark- Vor dem Hinterennil nicht
solcher Zahlen tragea Jene Meuschön im Sicbesolcher Zahlen fragea Jene Meuschön im
Osten. öe kelner Kirehe amehören: -WieOsten, öe kelner angehören: ,Wie I wand eiaea Zuhörers, auch der Christ
kommt die Kirche daar, sölche Privile- : uad Pfarrer sei eio mündiger Staatsbür-
l^-:- a-----L 

-- --L---ilr | --- r---- o^L---^- -..- -.':i^ 
L^ll^L^l-.giea inAaspruch zu nehmen?' knnn Schwarz aur Eüde belächeln:

Das Mlßtrauen des Staates
oer Anderung des Militärse

zu nehEen?' ' ger, kann schwarz aur rnude belacheh:
r des Staates gegenüber "Staatsbür-ger 

sld wir alle - aber keiner
des Militärsee-lsörgerrcr- glaubt doch.in Ernst daß wir die Politik

trages - die aüch von einigen wesideut- 6estinmea."
schen l,andeskirchen gefordert wid - So sind denn öe F]onten geklätt Fol-
ist eroß. Oberst Günter Schwarz. R.efe- eerichtis kann Militärbischol Binderist groß. Oberst Günter Schwau, Refe. gerichtig kann
ratsleiter im Bundewerteidigungsmini- ag+ratsleiter im BundewerteidigUngsmini- auch
stenurL g€steht tler Kirche zwar zu, daß sich
rie die Foru ihres Dienstes unter den übersie die Foru ihres Dienstes unter den über
Soldaten hei bestinn,en dürfe. Doch ethische -peUatte in der l(irehe abzu-
tchräD&t er das sofort eia: 

"aber Dur zu
begtinnten Bedinguagen". Und diese, so
läßt Schwarz ia trliedewald keiaen Zwei-
tel, bestiurnteD 8o... Der Pfarrer dürfe
la der l(aseme dem Soldatea Abendmahl dem Pfarrer der Einsatz zn'eifelhaft er-
und hedigt sepier€D - "atler wss wit scheilt?'

L3/93 S. 131



Akadenietagung t93

I

Evangelische Miiitärseelsorge
in Ost und Wcst

fT
..1-u rncine u .{ultuhcrr qu.hi)rt

cs. dat;tuf zu actrten. dal.l detu
Ansprue lr dcs Soldate n aul'Seel-
solge (,A.rtikel -l Abs. 2 Grund-
gesctz und oN 36 Soldatengcsetz)
entsprochen wird. Mit Besorg-
nis habe ich in diesem Zusam-
rncnhang die Weigerung der
E,vangelischen [,andeskirche in
den neuen Bundesländern zur
Kenntnis gen()mmel). den Mili-
tärseefsorgevertrag von 1957 zl
übernehmen Mit dieser Weige-
rung ist dle Gefahr gegeben, daß
sich Organisation, Struktur und
Inhalt der seelsorglichen Be-
treuung der Soldaten durch die
evangelische Militärseelsorge in
der Bundesrepublik Deutsch-
land völlig unterschiedlich ent-
wickeln. Es ist aber nach mei-
nem Verständnis vom Anspruch
des Soldaten auf Seelsorge er-
forderlich, daß ihm. gleich wo cr
in der Bundesrepublik dient. die
Gewährleistung dieses Rechtes
in der gleichen Weise e rmöglicht
wird und sich insorveit kein Va-
kuum ergibt.

Ich habe daher großes Ver-
ständnis, wenn sich evangelische
Soldaten als unmittelbar Betrof-
t'ene in einer außerdienstlichen
I niti ative .,Pro i\lilitärseelsorge"
dafür einsetzen. dal] ihnen die
N{ilitär'seelsorge. wie sic sie im
Westcru erlebt haben. im C)sten
nicht vorenthalten wircl. Ebenscr
halte ich es lür wichtig. daß an
allen Standorten dcr Bundes-
rvehr die gleichen Rahmenbe-
dingungen und Voraussetzun-
gen fiir clie Tiitigkeit der N{ilitär-
seelst>rge geschaffen werdcn
Nul st'r können inr Hinblick nLrf

tlie Bcrsonderheiten der militüri-
schen C)rganisation und des rnili-
tärischen Dienstes der verant-
u'ortlichc \'orgesctzle seincr
Ptlicht nach .s .j(r Soldatengesetz
gere cht und eine konfliktfr r'ic
Austibuns clcr Militiirscclsorec
sichcrlgcstellt rverde n.

Scrr.n aus pr.kti:chen G^in- ReSOlUtiOn Nf .
tlcrr solltc iruclr cine Gleiclrhr'it I i r
clcrRnhncnbcdineLrngcnfiilelie GgS GDV
er,rrrrgclische urrd kirth<rlischc t\.lriiii.i.,..i,".* i;;1t.,,i.: VOm 02.05. 1993

8

müht sind. dcn derzcitigen für
den Schutz des

Grundrechtcs nach Artikel 4
GG abtriiglichen Zustard zu bc-
endcn. In.sbesondcre sollte den
Stimmen der unnrittelbar Bc-
tr<rffcnen Au[merk'arnkcit gc-
rvidmet wcrden.

In anderenr Zusammenhang
habe ich aussetührt, daß sich
junge Wehrpflichtige, aber auch
Berufs- und Zeitsoldaten. zum
Teil sehr intensiv mit der Trag-
weite des Feierlichen Gelöbnis-
ses und des Diensteides befas-
sen. Militärgeistliche berichte-
ten mir, daß sie von den Solda-
ten immer wieder um lnforma-
tion und ethische Orientierung
gebeten wurden. Es müßte sich
ihnen, den Militärpfarrern, der
Eindruck aufdrängen, daß nicht
weni ge militärische Vorgesetzte
der ihnen obliegenden Aufgabe
der Unterrichtung nur unzurei-
chend gerecht würden. In bc-
sonders ausgeprägter Weise
rvürde dies für die in den neuen
Bundesländern dienenden Sol-
daten gelten.

Es ist zu begrüßen, daß durch
die Arbeit der N{ilitärgeistlichen
eine ethische Vertiefung der
Problematik von Einsätzen au-
ßerhalb des Bündnisses ermög-
licht wird. Es kann jedoch nicht
ihre Sache sein, die rechtlichen
und politischen Aspekte dieser
Einsätze zu erörtern und über
den Inhalt der Grundpflichten
der Soldaten zu informieren.

lm übrigen gilt es. die Benrü-
hungen clel Militärseelsorge um
intc-rnationale Verständigung
irnzueLkcnnen. Eincn tseitlag
hierzu sehe ich z.B. in clcn Sol-
datenwallfirhrtcn nach Lout-des
in Frankrcich uncl fschcnsto-
chau in Polcn. bei dcnen Solila-
tcn rus rlen rvcstlichen Liindern
urid iius dcm Bcrcicli de s ehsrnii-
Jigcn Warschirucr Pirktc. -u.-
mL-insanr ihren Fr iccicnrri illcir
hekurrdct Iralrcn."'

(cttts; []trtttrii ltttitt:: dttrt lt ;lr.'tt
\\t t I t r b t t t i t l t i t r g ! t' t t, .l L, I t r t's I > t' r i c i t t
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t'Bonhoeffer-Vereia protestiert gegen
Wehrbeauftragten -
In Jahresbericht vird l{ilitärseelsorge-
Diskussion verzerrt dargestelltrl

Resolution Nr. B des dbv vom 02.05.1993

Die l"litgliederversanmlung des
Dietrich-Bonhoeffer'Vereins (dbv) am 2,
Mai 1993 in der Evangelischen
Sozialakademi.e Friedewald hat mit
Bef remden ztJr Kenntnis genommen ' l{as der
l,Jehrbeauf tragte in seinem jüngsten
Jahresbericht zum Thema rrMilitärseelsorge'r
ausführt. Die Mitgliederversammlung des
dbv kritisiert, daß der ldehrbeauftragte
die in der Evang. Kirche in Deutschland
geführte Diskussion um eine Neuordnung der
Militärseelsorge verzerrt darstellt. Die
I'Iitgliederversammlung des dbv protestiert
gegen die Versuche des lJehrbeauftragten,
das Aufgabenfeld des Dienstes der Kirche
an den Soldaten und die Freiheit der
inhaltlichen Arbeit staatlichen
Einschränkungen zu unEerwerfen, die über
die für alle geltenden Gesetze
hinausgehen. Die Mitgliederversannlung des
dbv erinnert an Artikel I37 Weimarer
Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel
140 Grundgesetz, hro es heißt: rUede

Religionsgesellschaft ordnet und verlraltet
ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb
der Schranken des für alle geltenden
Gesetzes. "

Im Einzelnen benennt die
Mitgliederversammlung des dbv folgende
Beschwerdepunkte :

i. Der liehrbeauftragLe spricht von einer
"ijeigerung der Evangelischen Landeskirchen
in clen neilen Bundesländern", den
liilitärseelsorgeverErag (MSV) von 1957 zu
iibernehmen. Die Formulierung "Weigerung"
erru'eckt cien irreführenden Eindruck, als
st-änden die Evangelischen Landeskirchen in
den neuen Bundes- ländern in irgendeiner
Pfli-chc, sich dem FISV anzuschließen. Dies

r32- r3,t 93 s
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ist aber nicht der Fal1. Die ostdeutschen
Landeskirchen bejahen den Dienst der
Kirche an Soldaten. Sie haben jedoch
Einwände gegen die Strukturen des llSV, in
denen dieser Dienst in den alten
Bundesländern durchgeführt wird. Die
Bedenken der ostderrtschen Landeskirchen
richten sich gegen die strukturelle
Einbindung der Militärseelsorge in die
Bundeswehr und in das staatliche
BundesbeamEenrecht. Ihre Bedenken teilen
sie mit verschiedenen Landeskirchen und
kirchlichen Verbänden in den alten
Bundesländern, die in gleicher l^r'eise
grundsätzliche Kritik am I'{SV vorbringen.

2. Der l{ehrbeauftragte 1äßt die
Befürchtung erkennen, daß sich ein
"Vakuum" in der seelsorgerlichen Betreuung
der Soldaten in den neuen Bundesländern
entwickeln könnt,e. Auf diesem Hintergrund
läßt der ldehrbeauftragte eine konkrete
Darstellung der Bemühungen der
ostdeutschen l,andeskirchen vermissen, eine
Soldatenseelsorge in neuen, kirchlichen
Strukturen, also ohne den llSV, aufzubauen
und Stellen für diese Soldatenseelsorge im
Haupt- und Nebenamt einzurichten. Von
einem ttVakuumtt in der ostdeutschen
Soldatenseelsorge kann weder in der
jetzigen Praxis noch t,endenziell für die
Zukunft die Rede sein. Bemühungen der
osEdeutschen Landeskirchen zielen darauf
äb, dieses Vakuum nicht entstehen zu
lassen, obwohl man sich innerhalb der
Evang. Kirche in Deutschland bisher noch
nicht auf ein gemeinsames Modell für die
Soldatenseelsorge verständigen konnte.

3. Der hlehrbeauf tragt.e äußert "großes
Verständnis" für di.e von Soldaten
durchgeführte Aktion "Pro
Militärseelsorge", die für die Übernahme
des I{SV durch die ostdeutschen
Landeskirchen eintritt. Die Aktion "Pro
Militärseelsorget' erweckt streckenweise
den falschen Eindruck, als ginge es bei
der Reformdiskussion "um den Bestand der
Seelsorge in den Streitkräften" (so
r',örtlich die Aktion) und damit nicht nrrr
uin das LIi-e, sondern um das 0b von
Soldatenseelsorge. Die ltögli-chkeiEen,
Soldatenseelsorge anders zu organisieren,
wurden den Soldaten als Alternativen nicht
genannt. Insofern konnten die Soldaten mit
ihrer Unterschrift nur bejahen, was ihnen
bekannt war. Sie anttüorteten auf eine
suggestive FragesEellung. Unerwähnt 1äßt
es der Wehrbeauftragte, daß es unter den

Soldaten auch solche Stimmen qibt, die
sich für eine Anderung des l"lSV und darrit
fiir eine Verbesserung der Seelsorge an
Soldaten einsetzen. Iiin Iieispiel für eine
solche kriEisctre Stinme aus den Reihen der
Solclater. isL die "Steilungnahme des
Arbeitskrei ses IIARi':ST.^,DT:R STGilAi zur
aktuell en Di skussion um
1411itärseel-sorgevertrag" von 2t). April
1991 . Dort heillt es u .a. :

"0bru'oh1 der I'ii1itärseel-sorge l_n
Militärseelsorgevertrae aus dem Jahre i957
große Freiheiten eingeräunt worderr sind,
rnüssen wir festste1.len, daß die
Ili1itärseelsorge ihre Freiräume kaun
genutzt. hat. Der i.leitrag der
I'lilitärseelsorge zu Eigenverantwort.ung und
Gewissensschärfung, ztin Schutz von
Minderheitenpositionen in der Bundeswehr,
z1r Sinnorientierung für Soldatenberuf und
Friedenspolitik ist unzureichend. Dies hat
eEwas mit latenten AbhängigkeiEen zu tun,
in die sich die l'lilitärseelsorge durch den
lvlilitärseelsorgevertrag begeben hat. l'lir
unterstützen die Reformbemühungen des
Dietrich-BonhoefferVereins und anderer
kirchlicher Gruppen, Institutionen und
Synoden, die den Dienst der Kirche unter
den Soldaten bejahen, gleichzeiLig jedoch
eine Verbesserung dieses Dienstes durch
eine Veränderung seiner Strukturen
anstreben. "

4. Im Zusammenhang mit der Problematik
von Einsätzen der Bundeswehr außerhalb des
Bündnisses führt der l{ehrbeauftragte aus:
rrEs ist zu begrüßen, daß durch die Arbeit
der I'.{ilitärgeistlichen eine ethische
Vert,iefung der Problematik von Einsätzen
außerhalb dees Bündnisses ermöglicht wird.
Es kann jedoch nicht ihre Sache sein, die
rechtlichen und politischen Aspekte dieser
Einsätze z! erörtern und über den Inhalt.
der Grundpflichten der Soldaten zu
informieren. "
Ausführungen
l,lehrbeauf tragte
I{iderspruch

Mir
stel 1t

in
ZUF,

diesen
sich

se].nen
der

einen krassen
theologischen

Selbstverst,äncinis und zum seelsorgerlichen
/ruftrag des Dienst.es der Kirche unter den
Soldaten, Er arbeitet mit einer
unterstellten llinschränkung von Rechten,
die - so wurde bisher der MSV

interpretiert - nicht eingeschränkt sind.
"Ethische
Zuverlässigkeit

Vert.ief ung", deren
der Wehrbeauftragte

einräumt, kann nur so geschehen, daß
möglichst a1le Aspekte einer ethischen
Entscheidungssituation in die Reflexionen
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=inbezogen werden. Es gehört zv den
"{inimalanforderungen an die ethische
Verantwortbarkeit des Soldatenberufes, daß
sich das llandeln des Soldaten im Rahmen
des Rechts voIlziehE. In dieser Ansicht
glaubte sich die theologische Ethik mit
den staatlichen Auffassungen bisher einig.

Von daher ist es vö11ig unverständ1ich,
rr,arum der I'Jehrbeauf tragte die Erörterung
von Rechtsf ragen den iulilitärgeist.lichen
streitig machen rvill. Besonders
verwunder-'lich ist die Behauptung des
hlehrbearrf tragten, es sei nicht Sache der
Militärgelstlichen, "über den Inhalt der
Grundpflichten der Soldaten zu
informieren". Diese Behauptung des
Wehrbeauftragten steht im trliderspruch zu
der militärischen Zentralen
Dienstvorschrifr (ZDv) 10/8 "Militärische
Formen und Feiern" vom Juni 1983, wo es in
Kapitel t 'rDiensteid und feierliches
Gelöbnis" u.a. heißt: "Die Rekruten sind
vor dem Ablegen des Diensteides oder des
feierlichen Gelöbnisses gemeinsam vom
Einheitsführer über die Bedeutung von
Diensteid und feierlichem Gelöbnis zu
unterrichEen. Den Rekruten ist Gelegenheit
zu geben, sich im Lebenskundlichen
Unterricht vom Militärgeistlichen aus
religiöser Sicht die Bedeutung der
Verpflichtung darlegen ztr lassen." Zum
Darlegen der Bedeutung von Eid und
Gelöbnis als einer Verpflichtung gehört
naLü11ich, über die Grundpflichten der
Soldaten z! sprechen (sowie über die
Grenzen dieser Verpflichtung ! ).

Die I'litgliederversammlung des dbv stel1t

fest: Alle an der Diskussion um eine
Neuordnung der Militärseelsorge
beteiligten kirchlichen Institutionen und
Synoden bejahen die Einrichtung einer
Soldatenseelsorge. Alle diese
Institutionen und Synoden stimmen überein
in der Forderung, daß für den Dienst der
Kirche an Soldaten eine gemeinsame
SEruktur für ganz Deucschland gefunden
werden muß. Diese St,ruktur muß sich aus
dem Selbstverständnis kirchlicher Arbeit
ergeben und zwi.schen a11en evangelischen
Landeskirchen konsensfähig sein. Die
Ausf ührungen des l,Jehrbeauf tragten in
seinern jüngsten Jahresbericht zun Therna
"Militärseelsorge" und seine Kritik an den
ostdeutschen l.andeskirchen empfinden wir
als nicht gerechtfertigt und wenig
hilfreich. Wir hätten vom I'lehrbeauftragten
erwartet, daß er alle Bernühungen um einen
Kompromiß für die Ordnung des Dienstes der
Kirche unter den Soldaten unterstützen
und ansonsten das Ergebnis der
innerkirchlichen
würde.

Diskussion abruarten

\^lir haben den Wehrbeauftragten zu unserer
Tagung "Neue Sicherheitspolitik alte
l,1i1itärseelsorge?" von 30.04. bis
02.05.1993 in der Evangelischen
Sozialakademie Friedewald eingeladen. Er
hat darauf nicht geantwortet. hlir bieten
erneut unsere Gesprächsbereitschaft an.

Den Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und den Evai:p;.
Militärbischof fordern wir auf, ailen
Versuchen entgegenzuEreten, die Freiheit
der Verkündigung in der Soldatenseelsorge

Verband : Bundeswehraktion
in Somalia Mogelpackung

l-e'ipzig (AP) - Der Einsatz deutscher
Soldaten in Somalia ist nach Ansicht des
Deutschen Bundeswehrverbandes -kein
wirklich humanitärer Einsatz". Im Mittel-
deutschen Rundfunk sagte der Verbands-
vorsitzende Rolf Wenzel, das Ganze sei

"leider als humanitär deklariert worden",
in Wirklichkeit gehe die Mission aber weit
darüber hinaus. Wenzel sprach von einer

"Mogelpackung': "Das Kind wird nicht
beim Namen genannt. Wer kämpfende
Einheiten versorgt, gehört automatisch
zur kämpfenden Tluppe.' Die Versorgung
sei erster Auftrag der Bundeswehr, "nurwenn darüber hinaus noch Zeit bleibt,
findet humanitärer Einsatz statt'. Zudem
sei der Einsatz gefährlich, sagte Wenzel:

"Es bringt nichts, daran vorbeizulügen."

Aus S Z &9,T.93
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einzuschränl<en ode:: mit staatl. ichen
Auflagen zv verseiren, die 'Jber ,la-c fijr
aile g.eltende Gesetz hineuser:hen.

Verteil-er f ür rlie Resoiution :\r. i; I

LJehrbeauf trag te:"
Fraktionen des Deutscherr Sundestaqes
Rat der EKD

XKD-Ausschuß zur kiinr tis.en Gestai-tunr.. rier
iIi1 itärseel sorge
iiilitärbischof

,,Militärseelsorge
verzerrt dargestellt'-
Wiesbaden. Der Dietrich-Bonhocftbr-\crci;:
hat dem Wehrbeauftragten des Deutscficn
Bundestags. Alfred Biehle (CSU), vorge\r,or-
tbn, die Diskussion unr eine Neuordnung der
Militärseelsorge verzerrt darzustellen, In
seinem jüngsten Jahresbericht erwecke Bietr.
le den irreführenden Eindruck. als seien die
ostdeutschen [.andeskirchen verpflichtet.
sich dem seit 1957 bestehenden Militärseel-
sorgevertrag zwischen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) und dem Staat
anzuschließen. so der Verein in einer am J
Mai in Wiesbaden ver<iffbnriichten Rescrlu.
tion, Dies sei aber nicht der Fali.

Auch könne von einem ..\hkuum" in der
seelsorgerlichen Betreuung von Soldaten ln
den neuen Bundesländern. wie es Biehle be-
fürchte, nicht die Rede sein. Die ostdeur,
schen Landeskirchen bejahten die Militär-
seelsorge. ihre Bedenken richteten sich
lediglich gegen die,,srrukrurelle Einbindung
der Militärseelsorge in die Bundeswehr"

\br einer Beteiligung der Bundeswehr arr

weltweiten UNO-Einsätzen muß nach An
sicht des Bonhoeffer-Vereins der Bundestae
entscheiden, wie das Grundgesetz zu ändern
ist. Derzeit sind in der deutschen Verfassuns
solche Einsätze. sofern sie nicht der V'ertei-
digung dienen, untersagt. In Bosnien-llerze
gowina seien jedoch die friedlichen N{ittci
zur Beilegung des Krieges noch nicht ausge
schöpft. so der Bonhoeffer-Verein.

Der Dietrich-Bonhoeffer-!'erein, der sernei:
Namen von dem im KZ ermordeten evange
lischen Theologen ableitet. ist aus der Arberi
der Evangelischen Mllitärseelsorge hervor-
gegangen, Er sieht sich als Diskussionsfo.
rum zur AuseinandersetzunB mlt Thenterr
aus den Bereichen Bundeswehr. Kirche urrci

Gesellschaft

evangelische rnformation 'l 8t93

des dbv
vom 02.05.1993

ttÜberlegungen und Vorschläge ztJt
Neurege-lungdes kirchlichen Dienstes an
Solda-ten -

Resolution Nr. 9

Mlt gliederver sarml ung
Bonhoeffer-Ver-eins
Unterstützung und eine
Forderungrl

des
beschließt

zusätzliche

Resolution Nr. 9 des dbv' vom 'i2.05.i993

Die i4itg1i ed erversamml unir des
Dietrlch-Bonhoeffer-Vereins (dbvi hat am

2. Mai 1993 die "Überlegungen und
Vorschläge zur Neuregelung des kirchlichen
Dienstes an Soldaten" diskutiert. Diese
waren am 8. und 9. !iär'z 1993 in Hannover
von Vertretern auö. veischiedenen
Landeskirchen und Verbändön einscinnmig
beschl-osen worden. Mitgearbeitet haben
Vertreter aus fo1-genden Landeskirchen:
Ev.-ref. Kirche, Evang. Kirche in Hessen
und Nassau, Evang. Kirche in der Provinz
Sachsen,
Hannover,

Evahg . luth. Landeskirche
Evang.-luth. Kirche in

Braunschweig, Evang. Kirche im Rheinland,
Evang.-luth. Kirche lfecklenburg, Badische
Landeskirche. Ebenfalls mitgearbeiEet
haben VerEreter folgender Verbände: Evang.
ArbeitsgerneinschafE zÄr Betreuung der
Kriegsdienstverweigerer (.llAK). EAK
i/estfalen, Amt für /rDV und ZDL der Evang.
.r.irche von \rtestf alen, Solidarische Kirche
in liorCelbien, DieErich-llonhoeffer-Verein.

Die iiitgliederversannlung..Ces dbv begrüßt
€s, daß sich mit den "'Jberlegungen und
Vorschlägen" erstnals Kirchenvertreter aus
Jen westlichen und östlichen I(irchen auf
eine lqemeinsame Posi tion f ür eine
r'leuregelung des kirchlichen Dienstes an
.ir:ldaten 'ierstänii il: t haben , Itie
llitglierierversannlunil Ces Chv unters*.i-itzt
die "Uberlegungen unC Vorschläge".

Die "ijberlegungen und Vorschläge" führen
sus, vrie rnit, Rahmenvertrag und
Gestellungsverträgen neue Strukturen für
die SoldaEenseelsorge geschaffen hrerden
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können. Noch nicht angesprochen ist die
Frage der Begleitung durch Militärpfarrer
bei Einsätzen der Truppe. Deswegen hat die
Mitgliederversammlung des dbv eine
zusätzliche Forderung zu den ttÜberlegungen

und Vorschlägen": Eine künftige
Neuregelung des kirchlichen Dienstes an
Soldaten muß einerseits so gefaßt werden,
daß eine Begleitung durch Militärpfarrer
bei Einsätzen der Truppen möglich lst.
Andererseits darf eine Neuregelung nicht
so ausfallen, daß eine automatische
Pflicht zur Truppenbegleitung bei
Einsätzen für den einzelnen Militärpfarrer
oder die Kirche festgeschrieben wird.
l,leder der ei.nzelne Militärpfarrer noch die
Kirche dürfen in dieser Frage gegenüber
dem Staat in einen Begründungszwang
aufgrund einer Zustimmungsabhängigkeit
geraten. Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer
stehen nur gegenüber ihrer Gemeinde und
Kirche, nicht jedoch gegenüber der
Bundeswehr und dem Staat für ihr Verhalten
in einem Begründungszlvang. Die Freiheit
von unzulässigen staatlichen Vorgaben, die
die "Überlegungen und Vorschläge" für die
Soldatenseelsorge in den Kasernen
vorsehen, muß auch für die Frage der
Begleitung der Truppe gefordert werden.
Aus dem in Artlkel 140 Grundgesetz in
Verbindung mit Artikel L4L lrleimarer
Reichsverfassung garanti-erten Recht für
die Kirche, im Bereich der Bundeswehr mit
ihrem Dienst zugelassen ztr werden, darf
nicht unter der Hand eine Pflicht zlrr
Anwesenheit von Kirche bei
Truppeneinsätzen gemacht werden. Nicht nur
Strukturen predigen, sondern auch
Verhalten !

Die "Überlegungen und Vorschläge zl;r
Neuregelung des kirchlichen Dienstes an
Soldaten'r haben f olgenden l,{ortlaut:

I^lir bejahen die Notrvendigkeit des
kirchlichen Dienstes an Soldaten.
Dies e r Dienst umf aß t
Verkünd igun g des Evangeliums,
Einzelseelsorge, Unterricht und
bedarf der Mit,verant,wortung von
Soldaten für die inhaltliche
Arbeit. Der Zu,gatg zu den Soldaten
wir d durc h das Grundgesetz
garantiert.

Grund säEzlich ist der Dienst an
Soldaten in Auftrag und 0rdnung
der Ki rche eingebunden und

ütreisungen. Unmißverständlicher a1s
bisher muß deutlich werden, daß
die S ee1 sorge an S o1 dat en
kirchlicher Dienst 1st. Der

zlt
und

kirchliche Gs prächs proze ß
fr ied ense thi sc hen
sicherheitspolitischen Fragen muß
in offener l,leise und auf al1en
Ebenen -auch im Bereich des
kirchlichen Dienstes an Soldaten
-geführt werden.

Unaufgebbar für die kirchliche
Entscheidungsfindung sind für uns
folgende Punkte:

Grun d best immung en
Dienstes, wie sie in
Theologischen
insbesondere in
(Kirche als
SchwesEern und
( Unt er schei dung

den Thesen III
Gemeinschaft von

Brüdern ) und V

der Aufträge von
Staat und Kirche ) , ausgesagt
werden;

Aufnahme der Irfahrungen und
ekklesiologischen Uberlegungen in
den östlichen Landeskirchen;
: Folgerungen aus dem in der
0kumene geführten ttkonziliaren
Prozeßtt für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung.

hle il s ich d ie
ZusEa-iraigkeitsbereiche von Kirche
und Staat im kirchlichen Dienst an
Soldaten überschneiden, sind
dafür aus unserer Sicht folgende
Regelungen erforderlich:

1. Der Dienst der Kirche an
Soldaten so1l im Bereich der
Bundeswehr auf der Basis eines
Rahmenvertrages zwischen EKD und
BRD geregel t werden. Das
Grundgesetz enthä1t in Art. 140 in
Verbindung mit lJeimarer

141 eindie Reichsverfassung, Art.
garantiertes Recht für die Kirche,
im Bereich der Bundeswehr mit
ihrem Dienst zugelassen zu werden.
Aufgabe des Rahmenvertrages ist
€s r diese Zulassung konkret zu
regeln.

2. I nn erhal b dieses
Rahmenvertrages beauftragen die
Lande ski rchen
landeskirchl lche

od er andere

k irchl ichen
der Barmer
Erklärung,

Körperschaften
staat 1 ichen haupt-, neben und ehrenamtlichenunterliegt ni cht

L3/93 S. 136



Akadenietagung '93

l'iicarbe"
;.; i, l-- J, : i.
Soidaten

ll'._r-E dil

Soldaterr r>L in Svnocaie
Strultturerr iPrs.;--vrärr-en, S_r*nodei-i
usw. ) einzub:nden . ,rre Vertretung
der Soldaten 1n den zuständisen
kirchlichen Gremien äruß aneemessen
ermöglicht werderr. I,'o es sich
anbietet, kann ei n iJeirat f ür
Soldaten sebildet 1,ierden. i.iie
Unuandlung f, ^- bj-slierigen
Ili- 1 i t ä rk i rc i1 en s eiTre i n i e
entsprechend Cern
ili1itärseelsorgeverlrag j.n
Personalgemeinden für Sol<iaten und
ihre Familien innerhalb des
landeskirchlichen Rechts bleibt
unbenommen.

4. Gottesdienst und Seelsorge sind
eine originäre Aufgabe der Kirche
und stehen in ihrer alleinigen
Verantwortung. Ier R.airnnenvertrag
regelt lediglich rieren Zu-iassung.
Regelungsbedarf besteht für:

Betreten der nilitärischerr
Bereiche,
Räume,
ZeiEen,
Bekanntmachungen,

- Fin arLzen,
Informationen und organisatori--
sche Absprachen,

- Freistellungen,
U S\tI .

5. Das Evangelische Kirchenamt für
die Bundeswehr ist in ein
kirchliches Amt für den Dienst der
I(irche an Soldaten umzuwandeln.

Auf der Basis von
Gestellungsverträgen bietet die
Kirche ihre l"lithrirkuns am
Lebenskundl ichen Unterricht an .

Die bisherigen Grundlagen des
Lebenskundl ichen ITnforrinht-c
insbesondere die militärische
ZenLrale Dienstvorschrift 66/2
"Lebenskundlicher Unterricht",
Sind dUf Ch n orrp Paca'l nqggn Z=
ersetzen.

ilannover, clen 9. Y,ärz 1993

Die Mitgliederversamnlung des dbv bittet

alle, iie sich f iir eine P.ef orn rier
ili-1itärseelsorte verant\.rortlicl: i"issen,
bei rier Verbreituni <icr "Uberl-erunp-.-n und

''orschlripe" irr ilirche und 0fieatlichkeit
ririLzuhelfen unti sie s:c der Üiskusslon
zup,änglicir zü machen. Der dbv ninmt
Unterstützungserklärungerr von Pc-rsonen,
Crenien, Institutionen tintl Svnclcien f ür riie
'tÜberlegungen unC \rorscir Läge ' ent?ei' en,
Unterstützun1;serkiärurrqen werdea erbetcii
an die Kont.aktadresse ries dbr':

Dr. Karl liartin
An i{eienberg 4
65i93 l{iesbaclen
Fax: 061i /

954 59 11
htir werden die lJnterstützungsadressen an
den Rat der EKD weiterleiten.

Für Soldatenseelsorge plädiert
ber FRANKtrUßTAM., 3. Mai. Der

DieFich-Bonhoeffer-Verein (dbv) hat sich
am Wocbenende den ,Vorschlägen zur
Neuregelung des kirchlichen Dienstes an
Soldaten" angeschlossen, die im März
von einer innerkirchlichen Arbeitsgnrppe
zusammengesüellt worden waDen. Derzeit
sondiert öe Evangelische Kircbe in
Deutschland (EKD), wie die Militärseel-
sorge neu geordnet werden könnte. Die
ostdeutschen tandeskirchen haben bis'
her die tlbernahme des 195? arrischen
Staat und evangelischer Kirche geschlos-
seDen Militärseelsorgevertrages abge-
lehnt Der dbv, ein Verein kritischer pro-
testantischer Militärseelsorger und ihrer
Freunde, hob in der EVangelischen So'
zialakademie Friedewald hervor, daß die
Seelsorge unter den Soldaten grundsätz-
lich in Aufhag und Ordnung der Kirche
eingebunden sei und ,,nicht staatlichen
lfeisungen" unterliege.

Der dbv machte erneut deutlich, daß
diejenigen in Ost und West' die den Pakt
zwischen Staat und Kirche ablehnten,
nicht auf die Seelsorge in den Kasernen
verzichten wollten. Diese solle aber in
einem Rahmenvertrag zwischen Staat
und Kircbe geregelt werden. Die Pasto-
ren in ,,Haupt- und Nebenamt" sollten
von den Landeskirchen beruJen und von
diesen auch bezahlt werden.

Derzeit sind Militärseelsorger Beamte
aut Zcit und werden vom Staat bezahlt.
1992 gab Bonn für die westdeutsche Mili-
tärseelsorge rund 48 Millionen Mark aus'

Ler;i,ien
.-'.-sr:

::rü ,,i :.,tarbeiter
ircr .,-!u.l,J .'.n
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Reslolution Nr.
des dbv
Yom 02.05.1993

10

'rFrledensstaatlichkeit der Bundesrepublik
konsequent herausarbeiten -
eine Forderung des Dietrich-Bonhoeffer-
Vereins"

Resolution lir. 10 des dbv vom 02.05.1993

Die I{i t g1 ied erver sammlung des
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins . (dbv) am

02,A5.1993 in der Evangelischen
Sozialakademie Frieder,rald beschließt a1s
thre Resolution Nr. 10 die folgenden
Punkte:

i. Der "ethnische Völkermord'r in Bosnien-
Herzegowina muß endlich aufhören.
Daher ist es verständlich, wenn viele
dieses ZieI auch mit militärischen
Mitteln erreichen wollen.

2. Die IJN-Charta stellt der
Völkergemeinschaft zahlreiche
friedliche Mittel zur Verfügung, uß
Streitigkeiten beizulegen. Diese wurden
bislang noch nicht vö11ig ausgeschöpft.
Vor allem werden die friedlichen
Sanktionsmaßnahmen - Embargos in den
empfindlichen Bereichen - nicht effektiv
angewandt; Embargobrecher werden nicht
nachdrücklich verfolgt.
Hier hat die Bundesrepublik eine
wichtige Aufgabe.

3. Vor der Entscheidung über die
Beteiligung an militärischen Maßnahmen
muß folgendes bedacht werden:
TroLz serner verfassungsmäßigen
Bündnisverpflichtung (Art. 24 GG)
läßt das Grundgesetz den weltweiten
Einsatz der Bundeswehr zu anderen als
Verteidigungszwecken nicht zr. Das
kommt in Art. 87 a GG klar zum Ausdruck.
Der richEige lleg kann nur sein, den
Bundestag politisch entscheiden zv
lassen, wie das Grundgesetz zu ändern ist.

4, Wird das Grundgesetz geändert, uffi

weltweite Einsätze der Bundeswehr im

Rahmen von UNO-Einsätzen
verfassungsrechtlich abzusichern, muß
folgendes bedacht werden:
Der Si-cherheit,srat a1s Instrument der
Siegermächte des 2. hleltkrieges hat
bisher kein Interesse daran, die UNO zu
einem politisch und militärischen
Instrument der StreiEvermeidung und
-beilegung auszubauen. Denn dies würde
eine viel weiter reichende finanzielle
Unterstützung und den schrittweisen
Verzicht auf militärische Souveränität
- auch seitens der USA - voraussetzen.
Hier hat die Bundesrepublik eine
wichtige und - angesichts der Schuld
Deutschlands in zwei Weltkriegen - auch
eine historische Aufeabe. Daher muß

die Bundesrepublik weitergehende
Beiträge von einer Reform der UNO abhängig
machen.

5. Keinesfalls ist es aber hinnehmbar, daß
die UNO sich praktisch der NATO als
ihres verlängerten Arms bedient und ihre
poli tische und militärische Führung
aufgibt. Denn die politische Führung der
üJelt geht so im Konfliktfalle auf die
NATO und damit auf ihr militärisch
srärkstes Mitglied, die usA, über.
Aus diesem Grund muß die Bundesrepublik
auf einen politischen und militärischen
Primat der UNO hinarbeiten.

6. Diese Aufgabe bedeutet keineswegs
aktuelle Untätigkeit. r?-L> 5_L: 

'-1

zahlreiche Maßnahmen denkbar: die obei,
beschriebenen friedlichen Mittel, dazu
rein technische und humanitäre Hilfen.

7. Die eigentliche Aufgabe sieht also wie
folgt aus:
Konsequente Herausarbeitung
Friedensstaatl ichkeit
Bundesrepub-1ik.
Absicherung dieses Auftrags auch durch
Vorgaben für die verfahrensmässige
Zusammenarbeit mit UNO und NATO.
Es sollte ein politischer Prozeß
einsetzen, der darauf abzielt, eine
Verfassungsänderung - $regen der
grundlegenden Bedeutung für das
SelbstversEändnis der Bundesrepublik
nur durch Volksabstimmunp herbeizuführen.

der
der
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die kircbe .1-

Verfassungsänderung nur durch Volksabstimmung
Bonhrreffer-Vereiii zLi rieltu,eiten Bundesrvehreinsarzen uncl zul Nlilitfuseeirorec iJ','jj:ii'31.T,'.tJTnzwichtenund'ra
I riede*aid (dk). \llcn 1!llJs\uor
Jcs Dietrfcn-iJi,rnn0elter Vere;n,,,o.,
cas Grundsesetz werrqe)te [:lnratz.e
Jrr Bundes*ehr nrcht zu Das erklue
lre Miteliederyersammiune Lies \ er
erns aui lhrer Jahrestagung m tcelen
Wchenencie rn Friedewald t \\'estei-
*aldl Wegen Jer grundleg- :r Be-
deuiune ttr das Selbstvenandnts der
Bundesrepublrk .ollre erne Vertl:.
sungsänderung nur durch Volksabsunt-
inunq herbereefühn uerden Clerch
/eltis muise Deulschland lur rrr,:i
Rcfom Cer UNO besrehen Sre musre
.,li elnetr poiltlschen uni nliltaf!-

..hen Instrument Jer StretNemer
Jung'aureebaut rverdcn Hrcr hrhe cire
Bundesrepuoltk einc wichtlqe iln(t
-rnsesichis der Schuld Deurschland5 ri
z*er Weltkriegen auch htstonsche
\uigabe Es ser keinesfalls hrnnehm-

"rr. daß die L-NO srch der NATL) .ri.
ihres verlängenen Ames bediene uaC
rhre poirrische und milirbsche Füh,
rung auigebe So cehe die poliuschc
Führung der Welt :m Konfliktfall üui
dre NATO und dmrt auf ihr mrliLarisuh
sttukstes Milglted. die USA. rib€r

Bem8t hai ülE Mrtllleden ersanirii
lune. dre irn Zurammenhang mrt er,ir
Tuguns zum Thema .\eue Sicherne'rLs
roirt:k lire L{iiitüseeisorse' .1JI
irnc. dre..Ltreriepureeo und \ ('rsciili
:c rui \euregeiung ües krrchlrchsi
i-rrenstes ln Soidaten Die;er fel
\ urde rm -\{n- von \ eriretem r ir
.ahreoener VerbanCe und LJndes
. lranen aus Ost- und westdeurschianc
-rarbel(et Dann *'rri der kirchlrchc
i)ienst u Soldaten beyahr und glerch-
acrre untersochen. ila[ er rn.\ultrar
,rild Ordnuns oer Krrche erncebunden
\eln musse rnd kernen sraatltchen
\tier:ungen cnterhesen dürie Statt des

\4ilillirseelsofgevertrages \ on lq57
der brsher nur rür die westdeutschen
Krr;hen q:lt. Türse cln neuer Rah-
men!etrag zurschen der Errngelr-
schen Krrche in Deurschiand unci der
Bundesresierung {üe tm Grundgeseu
gilanuene Zulmsung kirchlichen
Dicnstes rm Bereich der Bundeswchr
regeln. Innerhalb dieses Vetuagcs
mlißten die Kirchen Mituberterinnen
und Mittrbeiter mit dem Diensr u
Soldaren berufu'agen Neu zu regeln

.i i rih Clc \ltt!\ lrkuns dei !.i:ulc rrt
I ri rlskunditchen l-nrL'mriL_

r:is.in:eno ru dir.en Ub,crtecu;.L:::

:!!iü \ crsclilageii uiteista(h dei Btn,
noeiier-!erelt drr \oI*endrqKerl.
iu!h dre Frapc tlci Ecgleflun] iurah
\l,lilupfareix: i ruo;ineln:rrzcr zu
rcgeln. Eine Bcglelruns Fusse mogitcn
sein, dürfe aber nrci:r iis ftlicni
festgeschneben uerden

Prorcsuen hat der Boniei-fei Vririr!
gegen dre vezefie Dai.reililu.lc:
f)iskussroe zur Refomr der \lrlrrdrseeL
sorge rm Jahresbencht des Wehrb€aüt-
tragten des Deutschen Bundesra!er,
Alfred Biehle (CSUt. Biehle soreent
von elner ,,Weieerung' der oircieur-
schen Krrchen, den Nlilirärssejs.)rer-
lcnrrc vod 1957 zu ubemehmer irr
mr :nvecke er rien imiührenden crn
druck. als stünden die ostdeußchen
Kirchen ..in rrgendeiner Pflicht", srch
ciem Milifißeelsorgevmag anzu
schlreßen Außerdem srlich-e Eienre
von einem.,Valuum" in der sel-
sorgerlichen Betreuung der Soldaten tn

den ncucn Bundesländem. Er ignoriere
aber die Bemühunsen dtr ostdeußchen
Kirchen. eine Söldatenslsorse rn

Start dessen außerc der webrbeauikäL
rc .großes Vcrsiäodnjs" für dje ':ntr,
(chnf(enak(lon ln der Bundeswehi .Pr
VilrtärseelsorBe' Mit ibren 6Ll0(tl
L'n(erscbnften hät(en die Soldaten acci
lut erne ..suggestive" Fragesteliun;
icantwortet Die Aktion häne so selaa
ils ginge es .,um dcn Besanä c:r
Seelsorge In den Streitlsäften", aiso ur
Jus Ob und nicht nur um dc lilie de-
Scelsorge Möglichkeiren Seelsorgc
arrdcrs zu orgutsieren. rien den Soi
Jaren ais Altemative nicht genanni
*orden Verschwiegcn habe der wctJ
heauiragte auch, da! es in der Bunda:;
.it hi ielbst Stimmen gabe . dte:ieh tr
crne Anderung des Milir}uwlsorge-
!anrages ernsetzen

Schlreßlrch s(elle sich oer WehrtleaL:
I !._Ete mlt seiner Forderung. daß ,.
:rcht Sache der Militärpfmr ser n kc,tr
'rr J:e ..recnlllchen unci poltuscn,:
'\soekte' ron weltwerten Einsätzen dcr
ilundcswehr zu erönem. ln .*rasscr;
\\ rderspruch zum theoioglscher
Selbstventandus und zum seelsorger
lrcl,en 

^uitrüg 
des Dienstes der Kir:ir.

an Soldarn' Nach bisheriger lntei
prctruon des Mili*iöclsorgeverEaPe5
habe es elne solchc,,Einschränkung
von Rcbten" nicht gcgebenAHs: Brevm ev kftcherraeitung 40 lg3

K I i m q ve rö n d e r u n g,nr*r;:li.m,tulli tirllih#äi;#iljil*Ht
Bonhoeffer-Verein zu Bundeswehreinsözen 

fi.:ii*:,.,."h?:. ff't[ä: Tä,T'jä:#,||'J o,,r.be sieht

,,;;;,; .Die im Grundgesetz nach
:,;;.;,. dem Zweiten Weltkrieg be-

".i:, wußl eingesetzle Friedens-
:t staatlichkeit der Bundsrepu-
: blik ist bedroht.' Das meint

1;;:u;,:,, 
Or. Peer Becker (Marburg),

,;.',,ti' Gevhäftsführer der .Juris-
,',',;l,i:,: tinnen und Juristen gegen
:t,,: atomare, biologixhe and che-

t;:i'11 mische Waffen' (IALANA).
:,:,,,,:1,' Er begründet das mit dem
' fortgesetzten Schaffen von

Fakten durch Bundeswehr-
einsätze außerhalb des A'.4-
TO-Gebietes. Die nBa_vern"
in der Adria, der AWACS-
und der Somaliaeinsatz sind
nach seiner Interpretation
ganz klar nicht mit dem
Grundgesetz rcreinbaL
schaften aber das politischc
Klima, in dem es scheinhar
geändert werden muß, iltlol-
to: Erst handeln, dann nach-
bes'.rern.

E
!! ccker ist gci:tiger Vutcr crnr'r
EResolution. die der Dierrich-
flonhoeffcr-Verein Anfan-e Nlui in
:crrre r Mitgliederr ersamrnlung in

Ller Er angclischen Sozialakademie
. SchlolS Friederialci" fal3tc Die
bl,z dokunrentiert diese Resolu-
tion In den näctrsten Ausgaben
u ilJ dic Redaktion rul \\eiterc
.A:pckte dcr Akudenriertgung ein-

Behen. die unter der Fragestellung

..Neue Sicherheitspolitik -
Militärseelsorge?" stand

O Der ,.ethnische Völkermord" in
Bosnien-Herzegowina lnuß end-
lich aufhören. Daher ist es ver- Streitvermeidung und -beilegung durch Vorgaben für die verfas-

ständlich. wenn viele dieses Ziel
auch mit militärischen Mitteln er-
reichen wollen.
O Die UN-Charta stellt der Völ-
kergemeinschaft zahlreiche friedli-
che Mittel zur Verfügung, um
Streitigkeiten beizulegen. Diese
\r'urden bislang noch nicht völlig
ausgeschöpft. Vor allem werden

alte mächte des Zweiten Weltkrieges also wae folgt aus: Konsequent€

hat bisher kein lnteresse daran. Herausarbeitung der Friedens-

die UNO zu einem politischen unfl staatlichkeit der Bundesrepublik:

militärischen Instrument 691 Absicherung dieses Auftrags auch

auszubauen. Denn dies würde eine sungsmäßige Zr-rsammenarbeit rnit

viel weiterreichende finanzielle UNO und NATO.

Unterstützung und den schrittwei- Es sollte ein politischer Prozeß

sen Verzicht auf militärischs geu- einsetzen, der darauf abzielt. eine

veränität - auch seitens <Jer USA - Verfassungsänderung - wegen der

voraussetzen. grundlegenden Bedeutung für das

Hier hat die Bundesrepublik eine Selbstverständnis der Bundesre-

wichtige und - angesichts der publik - nur durch Volksabstim-

Schuld Deutschlands in 711gi mun! herbeizuführen.

die friedlichen Sanktionsmaßnah- Weltkriegen - atlch eine histori-

men - EmbarSos in den empfindti- sche Aufgabe. Daher muß die

chen Bereichen - nicht effektil'3n- Bundesrepubiik 'n'eitergehende
gervandt: Embargobrecher $erden Beiträge von e

nicht nachdrücklich verfolgt Hier UNO abhängig

hat die Bundesrepublik eine uich- O Keinesfalls isl

tige Aufgabe. bar. dall die [I'
O Vor der Entscheidung über die dcr NATO als

Beteiligung an militärischen MalS- Anns bedie nt I
nahmen nrul3 fotgendes bedacht und nlilitäiisch(
trerden: Trotz seiner verfassungs- Denn die politi
mätligen Bündrrisrerpflichtulrg \\'elt gehr so in
(Art l-1 CG) läßr das Crundgeserz die NATO und
den seitueiten Einsatz der Bun- tärisch \tärkst
desrrelrr zu antieren als Verteidt- LlS.{. tibeL A
gungsztccken nicht tu Dls muß die Bunder
konrnrt in Art 87a CC klar zunt Dolitische n und
Ausdruck. Der richtige \\'ec kann i1j1 dc1 LINO I

nur \ein. den Bundestag politisch O Dicse Aufgal
cntsche iden zu lassen. wie das \\ !.ss Jktuelle L
Grundge\cll zu indefir ist.
O Wirrl das Grundgesetz gr'in-
dert. um $'elt\\eite Einsätze der

- 13/93 S. i39



Mission und Militör
Wie soll die Seelsorge fur Soldoten oussehen?

iiiiiiiri

',.t,,.,11i

Fntschuldigt. wenn ich eure
I Kreise störe: Habt ihr eigent-
lich nichts Wichtigeres zu tun?
Deutschland ist Missionslandl"
Dieter Wellershoff, Admiral a. D.
und Präsident der Bundesakade-
mie für Sicherheitspolitik, machte
keinen Hehl daraus. Für ihn als
Christ sind die kirchlichen Diskus-
sionen um den Militärseelsorge-
vertrag zwar nicht gerade Pea-
nuts, aber doch mindestens nach-
rangig. Tagesbefehl: Schuster
bleib bei deinen Leisten. Tags dar-
auf konkretisierte Oberst Günter
Schwarz, Referatsleiter im Füh-
rungsstab der Streitkräfte im Bun-
desministerium der Verteidigung:
Die Frage, wie die Militärseelsor-
ge organisiert werde, habe nichts
mit dem Friedensauftrag der Kir-
che zu tun. ..Das hat etwas mit
dem Anspruch auf eine ungestörte
Religionsausübung zu tun", er-
hellte Schwarz seinen Standpunkt
vor Plenum und Podium. Die
Bundeswehr brauche Pfarrer da.
wo die Truppe sei - im In- und
Ausland. Und zwar hauptamt[-
che Pfarrer, keine im Nebenamt
berufenen Seelsorger. Was die
Bundeswehr schon gar nicht brau-
chen könne. das seien ..Pfarrer als

Sicherheitspolitiker". Zwar sei die

Forrh' der Militärseelsoree Sache

WoIf-Udo Smidt Foto: Sell

der Kirche, aber: ,,Es ist nicht un-
sere Pflicht, ihre Form der MiIi-
tärseelsorge zrr übernehmen".
Dies werde nur unter ganz be-

stimmten Bedingungen gesche-

hen. Die Bundeswehr müsse dabei
sicher sein, daß die Soldaten an

ihrem Auftrag teilnehmen wür-
den.
Um dazu in der Lage zu sein, be-
darf es neben dem System von Be-
fehl und Gehorsam nach den
Worten von Wehrbereichsdekan
Ulrich von den Steinen (Düssel-

dorf) einer,,ethisch akzentuierten
Innensteuerung". Ansonsten dro-
.he Verrohung. Deshalb gehe die
Gleichung Soldatenseelsorge
Wehrkraftzersetzung nicht at f.
Auch von den Steinen sieht den
Platz d_es Soldatenseelsorgers in
der Truppe, denn ,,nicht schützen,
retten, beistehen heißt immer
auch nicht lieben". Es sei un-
christlich, nur die Früchte einer
Ordnung zu genießen, die einem
Aggressor nicht die Garantie ge-

fahrlosen Erfolgs gebe, ohne die
Pflichten wahrzunehmen.
Mission: Nicht nur Bischof Chri-
stoph Demke (Magdeburg) nahm
das Stichwort von Wellershoff
auf. Demke sieht in der Existenz
und in den Regelungen des Mili-
tärseelsorgevertrages eine,,be-
wußtseinsorientierende Wir-
kung". Darin fand sich der Bi-
schof aus der evangelischen Kir-
chenprovinz Sachsen in gewisser

Weise mit dem Düsseldorfer
Wehrbereichsdekan einig. Aber
geradc das sei ..im Osten Deutsch-
lands ausgcsprochen missions-
schädlich". Und zwar bezogen auf
den Teil der Bevölkerung, der
nicht der Kirche angehöre. der
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aber miterlebe, daß mit der neuen
Bundeswehr auch die Militärseel-
sorge einziehe. ,,Da sind die Wir-
kungen schlimm. Das sind ganz
brüchige Krücken, während der
Dienstzeit Gottesdienst anzubie-
ten. Ich bin dagegen, diese Krük-
ken mit Silberpapier zu umwik-
keln."

flr..n*.g oagegen rauren
Yauch Wortmeldungen aus
dem Friedewalder Plenum. Eine
davon bezog sich wie Demke auf
den Wellershoff'schen Missions-
begriff. Ja, hieß es, Deutschland
sei tatsächlich Missionsland. Man
müsse nach 45 Jahren immer noch
gegen Waffenhandel und für den
Abbau einer ungerechten Welt-
wirtschaftsordnung arbeiten. Daß
ein Pfarrer dies auch in der Trup
pe tun müsse, ist für den Bremer
Pastor und Bundesvorsitzenden
der Evangelischen Arbeitsgemein-
schaft zur Betreuung der Kriegs-
dienstverweigerer, Wolf-Udo
Smidt, eine gebotene Aufgabe.
Smidt befürchtet nach dem gelten-
den Vertrag gerade da einen Dis-
sens zwischen Bundeswehr und
Kirche, wo ein Pfarrer seinen
geistlichen Auftrag zu kitischen
Nachfragen an Waffen oder Auf-
trag nutze. ,,Die Seelsorge an Sol-
daten ist für mich selbstverständ-
lich. Aber sie braucht einen breite-
ren kirchlichen Konsens", unter-
strich der Bremer.
Pfarrer Karl Martin (Wiesbaden),

Vorsitzender des Dietrich-Bon-
hoeffer-Vereins. sieht eine beson-
dere Verantwortung der Kirchen
im Zusammenhang mit dem Le-
benskundlichen Unterricht. Mili-
tärpfarrer müßten wieder in die
Lage versetzt werden, friedenspo-
litische Diskussionen mit den Sol-
daten zu führen. Das erwarte der
Soldat. Dieter Sell

Fortxlzung folg!
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Dieter Wellershoff Foto: Seil



Mission und Milirö
Seelsorge für Soldoten /2. Teil

Um die küaftige Form der
Mllitärwlnrge ging es An-
fang Mai in der hzialakade-
mie Fridevald. Themu
.Neae Sicherüeißpolitik -
alte MilitärxeMrge?" Dieter
*ll berlchtete breiß in bkz
11/93. Im folgenden der 2.
TeiI.

Wnll,,lrg.,H$"i",."
des Bonhoeffer-Vereins die Unter-
stützung der am 8. und 9. März in
Hannover verabschiedeten .. Über-
legungen und Vorschläge zur Neu-
regelung des kirchlichen Dienstes
an Soldaten". In dem hannover-
schen Papier haben erstmals Ver-
treter aus den westlichen und öst-
lichen Kirchen eine gemeinsame
Position mit Blick auf die Militär-
seelsorge formuliert. Darin heißt
es, grundsätzlich sei der Dienst an

Soldaten in Auftrag und Ordnung
der Kirche eingebunden und un-
terliege nicht staatlichen Weisun-
gen. Unmißverständlicher als bis-
her müsse deutlich werden, daßr
die Seelsorge an Soldaten kirchli-
cher Dienst sei: ..f)er kirchliche
Gesprächsprozeß zu friedensethi-

schen und sicherheitspolitiscllen
Fragen muß in offener Weise und a 1
auf allen Ebenen - auch im Be-;*
reich des kirchlichen Dienstes an
Soldaten - geführt werden." Der
Dienst solle durch einen Rahmen-
vertrag zwischen EKD und Bun-
desrepublik geregelt werden. Lan-
deskirchen oder landeskirchliche
Körperschaften sollten haupt-, ne-

Punkten:
3. Der Dienst der Kirche an Sol. eine originäre Aufgabe der Kirche
daten ist in synodale Strukturer und stehen in ihrer alleinigen Ver-
(Presbyterien, Synoden usw.) ein- antwortung. Der Rahmenvertrag
zubinden. Die Vertretung der Sol. regelt lediglich deren Zulassung.
daten in den zuständigen kirchli- (. . .)
chen Gremien muß angemess€r 5. Das Evangelische Kircfienamt
ermöglicht werden. Wo es sich sn- für die Bundeswehr ist in ein
bietet kann ein Beirat für Soldaten kirchliches Amt für den Dienst der
gebildet werden. Die Umwand.i Kirche an Soldaten umzuwan-
lung der bisherigen 141i154i1. deln.

chengemeinden entsprwhend dem 6. Auf der Basis von Gestellungs-
Militärseetsorgevertrag in Perse aufträgen bietet die Kirche ihre
nalgemeinden für Soldaten und Mitwhkung am Lebenskundlichen
ihre Familien innerhalb des lan- Unterricht an. Die bisherigen
deskirchlichen Rechts bleibt unbe- Grundlagen des kbenskundli-
nommen. chen Unterrichts . . . sind durch
4. Gottesdienst und Seelsorge sind neue Regelungen zu ers€tzen.

fl ußeroem hielt der Bonhoef-
F\"r-"erem rn sernem öe-
schluß fest, die Freiheit von unzu-
lässigen staatlichen Vorgaben, die
die ,,Uberlegungen und Vorschlä-
ge" für die Soldatenseelsorge in
den Kasernen vorsehen, müsse
auch für die Frage der Begleitung
der Truppe gefordert werden. Aus
dern im Grundgesetz garantierten
Recht für die Kirche, im Bereich
der Bundeswehr mit ihrem Dienst
zugelassen zu werden, dürfe nicht
unter der Hand eine Pflicht zur
Anwesenheit von Kirche bei Trup
peneinsätzen gemacht werden.

Dieter Sell

ben_ und ehrenamttichE üi,;;ü_ltl. IB. Mai Mirgtieder der

terinnen und Mitarbeifer in die_Deu dienstgegner auf dem

sem Rahmen mit dem Dienst derBremer MarHplazgegenEirsäke der Bundeswehr auforlwlb der tutiotu-
Kirche an Soldaten beauftragen. len Grenzen. Auch Militärseelsorgen sollen an diesen Einsätzen teilnBh-

Wörtlich heißt es rn vier weierenrcn. Foto: M. Rospek

Ists: Sranaer Kirchenaeitung 41.F3

GGST#JTSN I

STG$IAL

SIAND olu'

DARI'4_
SIADTER
SI6NALS

-au

- 13/93 S. 141

M d,incheh '93



25. Deutscher Evangelischer Kirchentag
München 1993
9. bis 13. Juni

PRESSEZENTRUM Resolution

Resolution Nr.

Themenbereich

Veranstaltung

Datum, Zeit und Ort

Anwesende

Adressat

Stichwort

231 1

Gewalt

Forum Frieden und

1 1. 06. 1993 18.00

700

Rat und Synode der

Kreig

Uhr Halle 2

EKD

Neuregelung des kirchl Dienstes an Soldaten

Resulotion des Dietrich- Bonhoeffer- Verein

für das Forum Frieden und Krieg Halle 2 1 1. 06. 1993

Wir sind für eine Abschaffung der Militärseelsorge in ihrer jetzigen Form.-Völlig ,.

unakzeptabel ist für uns u. ä., daß die Militärpfarrer Staatsbeamte sind.

Wir treten dafür ein, daß es keine extra Militärkirche mehr gibt, sondern nur eine

gemeinsame Kirche für alle.

Wir treten dafür ein, daß sich die Kirche in gleicher Weise um die Kriegsdienst-

verweigerer, Totalverweigerer und Soldaten kümmert.

Der jetzige Militärseelsorgevertrag wiederspricht allen diesen Forderungen.

Deswegen muß er durch eine neue Regelung abgelöst werden. Den

Landeskirchen in den neuen Bundesländern darf der jetzige Militärseeisor-

gevertrag nicht übergestülpt werden.
Es ist ein Vermächtnis für die gesamte EKD, daß der Kirchenbund in der ehe-

maligen DDR die Absage an Geist und Logik der Abschreckung ausgesprochen

hat.Der Dienst der Kirche unter den Soldaten muß in seiner äußeren Ordnung

sowie in seinen lnhalten vom Geist des Evangeliums geprägt sein.

Rat und Synode der EKD werden aufgeforded, die notwendigen Reformen

einzuleiten.

- r3/r3 s. 742



Kirchentag '93

Der Somolio-Einsofz
Thomas Merten

Mit Stahlhelmen, Kreuz, einem Sarg
und Transparenten wie ,,Ich sterbe gern
mit kirchlichem Segen" ziehen ein paar

über das Münchener Kirchentagsgelän-
de. Militärgeneraldekan Johannes Otte-
meyer, Leiter des Evangelischen Kir-
chenamtes für die Bundeswehr in Bonn,
ist sauer: ,,lr4it dem Sterben, dem Tod und
dem Leid treibt man keine Späße, auch
keine politischen." Auch die meisten
Teilnehmer des größten protestantischen
Laientreffens finden den Protest höchst
unpassend. Auf dem ,,Markt der Mög-
lichkeiten" prallen die unterschiedlichen
Auffassungen frontal aufeinander: Hier
bietet das ,,Cafe Deserteur" Waffeln mit
Kirschen für-..1,50 Mark an, dort infor-
miert die Aktion,,Pro Militärseelsorge".
Direkt gegenüber wird dazu aufgefor-
dert, ,,Jetzt den Kriegsdienst verwei-

Verein forderte, daß beim Aufbau der
mitteldeutschen Militärseelsorge end-
lich deutlich werden müsse, daß die See-
lsorge an Soldaten ein rein kirchlicher
Dienst ist. Die Bundeswehr habe damit
nur am Rande zu tun. Diese Vereinba-
rung will Martin in einem Rahmenver-
trag zwischen der EKD und dem Vertei
digungsministerium festgeschrieben
wissen.

In den Gesprächen zwischen den Chri-
sten in der Bundeswehr und den Kir-
chenmitgliedern, die den westdeutschen
Militärseelsorgevertrag ablehnen, sowie
denen, die am liebsten noch heute die
Bundeswehr abschaffen möchten. sind

einer sich verändernden Bundeswehr
eintreten.

Aus diesem Dialog, so die Hoffnung
vieler einflußreicher Milit2irgeistlicher,
könne dann ein neuer Vertrag zwischen
dem Staat und der Kirche über die Rech-

kaum Brücken der Verständigung zu 
I

erkennen. Immerhin diskutien man eine I

mögliche Lösung für den Militärseelsor- |

gevertrag. So könnte die EKD auf ihrer 
I

Streit um Milrtörseelso
bringt dos Themo Frieden wieder hoch

ugendliche Gegner der Bundeswehr

Bei einer Diskussion über den Militlir-
seelsorgevertrag von 1957 wird deutlich,
daß die von vielen gewünschte Annähe-
rung zwischen den west- und ostdeut-
schen Landeskirchen noch nicht in Sicht
ist. Beispielsweise hat für Manfred Sten-
ner vom Netzwerk Friedenskooperative
die Militärseelsorge kaum noch etwas
mit kirchlicher Aufgabe zu tun. ,,Solan-
ge die Kirche ausländische Bundesweh-
reinsätze unterstützt und sich vom Ver-
teidigungsministerium mit einem
großzügigen Etat unterstützen läßt, wird
sie eine Unabhängigkeit nie erreichen."
Anstatt Probleme in Ostdeutschland zu
lösen, werde so die Unglaubwürdigkeit
der Seelsorge geschürt.

Pfarrer Karl Martin vom vor zehn Jah-
ren gegründeten Dietrich-Bonhoeffer-

gern".

Christsein
g/ls Soldot

Militärgeneraldekan Ottemeyer im
kurzärmeligen grauen Collar-Hemd
stellt sich dem Gespräch der kritischen
Jugend ebenso wie viele Offiziere in
Uniform. Der geplante Einsatz von rund
1.500 Bundeswehrsoldaten in Somalia
hat den oft recht militanten Gegnem der
Bundeswehr neuen Zulauf gebracht.
Geduldig informieren Militärseelsorge
und Soldaten über die Hintergründe des
als humanit2ire Hilfe gedachten Einsat-
zes, An einer Pinnwand können die Kir-
chentagsbesucher zum Thema,,Christ
sein als Soldat" ihre Meinung kundtun.
Welche Aggressionen das Thema bei
einigen auslöst, macht folgende Über-
zeugung an der Pinnwand deutlich: ,,Wer
Parteien wie CDU/CSU wählt, sollte
auch Menschen töten dürfen."

Eine Leiche mit Sarg am Stand der Militärseelsorge: Protest der ,,Kooperation filr eine BRD ohne
Armee". Die Leiche wurde samt Sarg von den Vertretern am Militärseelsorgestand kurzent-
schlossen einige Meter weiter in den Gang der Halle geschleifL
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Auch das gab es: ein,penkmal für Deserteure" am Stand ,,Bun.
desrepublik Deutschland" auf dem,,Markt der Möglichkeiten"
des Kirchöntages.

te und Pflichten der Militärseelsorge her-
vorgehen. Bis zu dieser Klärung sollte in
den alten Bundesländern der Milittu-
seelsorgevertrag weitergelten. In den
neuen Ländern sollte die Möglichkeit der
Abstellung von Gemeindepfarrern für
den Dienst unter den Soldaten bestehen.
Ein Vorschlag, der sicherlich diskussi-
onswürdig ist und auch im Bundesver-
teidigungsministerium offene Ohren fi n-
den dürfte. Ob sich die EKD-Synode
freilich zu einem solchen Gesprächsan-
gebot aufrafft, ist fraglich.

Derweil ist auf dem Münchener Kir-
chentag das von Rudi Seibt entworfene
Denkmal für Deserteure zu besichtigen,
ftir das man bislang in verschiedenen

gesucht hat. Niemand will
es haben. Auf dem Stand
,,Bundesrepublik Deutsch-
land" des ..Marktes der
Möglichkeiten" freilich hat
es lediglich bis Samstag-
abend einen festen Platz.
Dann wird es wieder
irgendwo in der Versen-
kung verschwinden. Selbst
für die Kunst ist es kein
besonderer Verlust ...

Das ,,Darmstädter Sig-
nal", eine Gruppe armee-
kritischer Bundeswehrsol-
daten, darf selbstverständ-
lich auf diesem Kirchentag
auch nicht fehlen. Es will,
so sein Sprecher Oberst-
leutnant Helmuth Prieß, die
Brisanz einer Bundeswehr
aufzeigen, die künftig in
aller Welt präsent sein wol-
le: ,,Wir stehen momentan
an einem Punkt, der genau-
so bedeutend ist, wie die
Gründung der Bundeswehr
selbst." Kein Wunder, daß
er die Bundeswehreinsätze

in Somalia für verfassungswidrig hält.
Dafür bekommt die evangelische Kirche
ein dickes Lob: ,,Sie ist der stlirkste Trä-
ger der Diskussion über diese brennen-
den Fragen. Mir hilft sie sehr, die opti-
mistische Perspektive nicht zu verlie-
ren."

,,Unter der
Gürteilinie"

S tabfeldwebel a.D. J örg Lietz von der
Milit:irgemeinde St. Stephanus in Mün-
ster erzählt gern von seiner Gemeinde,
die so normal sei wie jede andere auch.
Wichtig ist für ihn, daß die Politik end-
lich eine ,,verbindliche Lösung" für den
Truppeneinsatz außerhalb der Nato auf
den Tisch legt: ,,Die Debatte darf nicht
aufdem Rücken der Bundeswehr ausge-
tragen werden." Nicht ganz leicht fällt es

den so unterschiedlichen Gruppen, die
sich entweder als Christen in der Bun-
deswehr oder als ,,Bundeswehr ohne
Armee" auf dem ,,Markt der Möglich-
keiten" versammelt haben, die Kirchen-
tagslosung ,Nehmet einander arf' zv
praktizieren. Und wenn dann die Grup-
pe mit dem Kreuz, dem Sarg und den
unmöglichen Transparenten wieder
vorüberzieht, hat Militärgeneraldekan
Johannes Ottemeyer nur einen Kom-
mentar zu Hand: ,,Unter der Gürtellinie".

Fitneß ftir Militarpfarrer
Ein neues Konzept für die Militärseelsor-
ge hat der evangelische Militärbischof
Heinz-Georg Binder (Bonn) gefordert.
UNO-Einsätze der Bundeswehr müßten
zu einer konzeptionellen Erneuerung füh-
ren. Militärpfarrer, die deutsche Blauhel-
me in Krisengebiete begleiteten, sollten
gesund und ,,sportlich fit" sein und sich
im Gelände bewegen können, ,,ohne sich
und andere zu gefährden", sagte Binder.

GOTT UND DIE WELT
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - Nr.28 - 9 Juli 1991

Telefon (0 64 4t) 40 02-22
oder 40 02-49

idea spetrtrurn at /93 Kirchentag in München: Protest gegen Militäreinsätze der Bundeswehr
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Herbst-Seminar t 93

Dietrich Bonhoef f er -die Rol1e der Frauen in Selbstzeugnissen,
Biographie und Theologie

Seminartagung
r5.i0.-I7.10.1993

i n I^/ie sbaden-Sonnenbers

Dietrich Bonhoelter und die Rolle der Frauen
Zum vierten Mal fand in Wiesbaden-
Sonnenberg ein Dietrich-Bonhoeffer-
Seminar statt. veranstaltet durch die
evangelische Kirchengemeinde, die
evangelische Erwachsenenbildung und
den Dietrich-Bonhoeffer-Verein. Das
diesjährige Seminar-Thema lautete:

"Dietrich 
Bonhoeffer und die Rolle der

Frauen in Selbstzeugnissen, Biographie
und Theologie.'

Da das Seminarthema eine sehr starke
biographische Komponente enthielt
wurden die Teilnehmer schon am
Abendvorhermit einemFilmüberDiet-

stimmt. Die Briefe wurden im Wechsel
von dem Rezitator Michael Graumann
aus Hamburg und der Schauspielerin
Maria Scholz aus Bremen vorgetragen.
In einem dichten Dialog wurde die
gegenseitige Ausstrahlung und Beein-
flussung der beiden Persönlichkeiten
deutlich; denen keine wirkliche Yer-
lobungszeit in Freiheit vergönnt s'ar.
Der Musiker Andreas Karthäuser setzte
am Flügel mit Werken von Bach und

Haydn sensible Akzente zwischen den
einzelnen Lesungsabschnitten. Für den
Seminartag am Samstag konnten die
Referentinneri Renate Bethge und Dr.
L,eonore Siegele-Wenschkewitz gewon-
nen werden. Renate Bethge, geb. von
Schleicher, ist mit der Familie Bonhoef-
fer verwandt und ging als Kind undjunge
Frau oft im Hause Bonhoeffer ein und
aus. Bereits zu der Bonhoeffer-Biogra-
phie ihres Mannes Eberhard Bethge,
hatte sie viel biographisches Material
beigetragen. Ihre genauen Kenntnisse
über die Rolle von Frauen und MZinnern
im großbürgerlichen Hause Bonhoeffer,
vor dem Hintergrund des verhaßten
nationalsozialistischen Regimes, stellte
sie in den Mittelpunkt ihrer anschauli-
chen Ausführungen.

Dr. Leonore Siegele-Wenschkewitz
legte ihrem'Referat das Kapitel ,Die
Ehre der Frau dem Manne untertan zu
sein" zugrunde. Aus der Sicht derfemi-
nistischen Theologie zeichnete sie die
Entwicklung der Bonhoeffer'schen
Theologie zur Rolle der Frauen nach.
Während der junge Bonhoeffer wie
selbstversllindlich mit Theologinnen als
Kolleginnen umging undvon den Frau-

en als,,Beistand" sprach, zeigte sich spä-
ter bei ihm eine gewisse Distanz gegen-
über der Gleichberechtigung. Dies
kommt auch in seiner Traupredigt für
das Ehepaar Bethge aus dem Geftingrris
in Tegel deutlich zum Ausdruck.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, viel-
leicht unter dem Einfluß seiner Bezie-
hung zu der sehr selbstbewußten und
selbständigen Maria von Wedemeyer,
griff er die Formulierung.vom ,,Bei-
stand" wieder auf.

Die vielen Wortmeldungen und Fragen
aus dem Plenum an die beiden Referen-
tinnen zeugten von dem lebhaften Inter-
esse der Teilnehmer an diesem Thema.

In der Gruppenarbeit am Nachmittag
wurden die venchiedenen Standpunkte
unter reger Beteilifung noch einmal ver-
tieft und kritisch hinterfragt. Wie schon
in den vergangenen Jahren war auch
diesmal wieder eine große Gruppe der
Sonneriberger Partnergemeinde aus
Halle - überwiegend Frauen -, ange-
reist. Gedanken und Reflektionen des
Vortages flossen in den Gottesdienst am
Sonntag mit ein und wurden so der
Gemeinde nahegebracht.

Zu einem Seminar,,Dietrich Bonhoeffer und die Rolle der Frauen" trafen sich Interessenten in Sonnenberg.

Sericht vün J. Schwind trnd J. t{llnanrr
- 13/93 S. L45
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Herbst-Seminar t93

Die Rolle der Frauen
Brautbriefe zwischen Dietrich Bonhoeffer und Maria von Wedemeyer

Wahrscheinlich wäre Maria von
Wedemeyer ihin eine 

"gute" 
Ehefrau

gewesen, hätte dankbat ud f ürsorg-
lich am intellekttiellen Ieben des
Theologen Anteil genomuen und im
,Haus des Mannes" zu dessen lüoile
gewirkt; Maria von lfedemqler, so
wie sie sich in den .Brautbriefen"
äußerb hätte DieEich Bonhoeffer
aber wahrscheinlich über die Haus.
ordnung hinaus gut getan: hier zeigt
sie nämlicb einen durchaus eigenen
Ibpf, hat Humor und nirnmt den um
achtzehnJahrc Alteren nicht immer
so fürchterlich erast" Das dem-Man-
ne-unteftan-Sein hätte sie schon aul
ihre Weise interprctiert 

"DietrichBonhoeffer - die Rolle der Fraueni
war Thema einer Seminartagung bei
der evangelischen Kircheogemein-
de Sonneuberg, die öese gemein-
sam mit dem Bonhoeffer-Venein und
der Evangelischen Enpachsenenbil-
dung veranstaltete. Am Anfang der
Tagung stand eine lcsung der

"Brautbriefe" 
anischen Bonhoeffer

aus dessen Tnlle 92 im Gefängnis
Berlin-Tegel und der Verlobten Ma-
ria von Wedemeyer. Sie schreiben
sich von April 1943, der Verhafhrng
Bonhoeffers, bis kurz rror April'45,
der Hinrichhrng Bonhoeffers im KZ
Flossenbärg. Im Januar 13 haben sie

sich verlobt" drei Monate später wer- nun selbst diesern ldeal natregekom-
de.a ihnen nur noch-über zruei men zu sein scheinl Er gibt dafiir,
Jalu'e- wie er gepredigt haL seine Liebe
und diese . ("tch bin nicht mehr ohne dichl).
Zusamme \ Fleilich findet im Verlauf der
selbst wissen das beim Schreiben Briefe eine Entwicklung statt. Die
nichL mit Gottrrertauen wollen sie am Anfang ihrer Verbindung Acht-
die Wartezeit besüehen, sie als hti- zehqiährigebeunhrtzwareinerseits
fung, gar Creschenk der Bewährung feine Mädchenhaftigkeit und nin'nt
verstehen.DieVergeblichkeitdieser auch gerne eine Haus-Rolle an, ist
Hoffnung bestimmt die Rezeption abergarnichtaaivoderkleinmütig.
dieser Briefe in Rückblickl und Sie arbeite, so klärt sie Bonhoeffer
doch Sollte irn Geneindehaus am auf, keinesurcgs an ihrer Aussteuer,
Iteuzberg ein anderes firema, das lasse sich von ihm das Eeiten nicht
des llauen-Bildes, im Mittelpunkt verbieten und halte, so schreibt sie
stehen. ihn, nichts no,n der theologie.

VoreinerüberwiegendenZahlvon Das enttäuscht ihn nicht, denn
Frauen im Rrblikum lesen Michael seineSelbsteinsichtistgenau:Ersei
Graumaan und Maria Scholz auf- aufgewachsen in der Vorstellung,
merksam und einlühtsam aus der das leben bestehe aus Gedanken
Korr.eqondenz, die durctrweg, eben und Bücherq sie dagegen gtehe auf
auch nach jeden Zwischenspiel anf der Seite des I\rns und der Erfab-

rung. Er akzeptiert nicht nur ihre
Bodenständigleit, ihrc Klugheit in
der lebenspra:ris-er nächte teil-

ria reagiert Seine gefangene Situa- haben, aatürlicb wieddntm aueh ei-
tion, die die Zuwendung braucht, ne Sehnzucht des Urtrreien. Und ei-
gibt das vor, ist Gnrnd aber nicht ne Bestätigung der Rollen0rdnung,
allein, daß sie ihm eine 

"rechte 
Ge- dieMariavonl4ledemeyernichtganz

hilfin"seinwill.DietrichBonhoeffer fraglos hinnimmL tlber den Kon-
hat in diesem Sinne gepredigt (,,8s junktivhinaus,,eswäleschön,wenn
ist öe Ehre der Frau, dem Manne zu du bei mir wärst", aber durfte diese
öenen...") und ist dankbar, daß er Beziehungnichtwachsen VB 19.,10.

\'/ K

Buchpreis für
Renate Wind
Kassel. Die Autorin Renate Wind (Heidel-
berg) hat für ihre Biographie über den evan-
gelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer
am 26. Mai in Kassel den Buchpreis des
Deutschen Verbandes Evangelischer Büche-
reien entgegengenommen. In der Begrün-
dung der Jury heillt es, in dem Buch ,,Dem
Rad in die Speichen fallen" (Beltz und Gel-
berg, 1990) sei es der Autorin gelungen, die

,,lebendige Biographie eines außergewöhnli-
chen Menschen" zu verfassen.

Besonders für Jugendliche habe sie das Buch
geschrieben, sagte die 33jährige Pfarrerin,
die an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in
Weinheim unterrichtet, bei der Preisverlei-
hung. Daß es ihr gelungen sei, gerade für
diesen Leserkreis den richtigen Ton zu fin-
den, bestätigte in seiner Laudatio Professor
Eberhard Bethge, Autor der umfangreichen
Biographie Dietrich Bonhoeffers. Mit dem
Preisgeld von 5.000 Mark will die Autorin
nach eigenen Angaben ein Kinder-Projekt in
Kolumbien unterstützen, das sie bei ihren
Arbeiten zu einer neuen Biographie über der
katholischen Priester Camillo Torres ken-
nenselernt hat.

Die Autorin Renate lVind nahm fiir ihre Biographie über den evangelischen Theologen Dietrich
Bonhoeffer den Buchpreis des Deutschen Verbandes Evangelischer Büchereien entgegen. Preis-
über,qtrbe durth den Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Christian Zippert

(epd-bild/Ebrecht)

13/93 S. r46
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Martin Niemöller Haus Info 5/93

AUF
DEN
SPUREN
voN
DIETRICH
BONHOEFFER

Dietrich Bonhoetfer gehörte zu den wichtigsten
Personen des kirchlichen Widerstands gegen den
Faschismus. Seit dem Evangelichen Kirchentag
1989 führen das Ev. Bildungswerk Berlin und das
Bonhoeffer-Haus "Dietrich-Bonhoetfer-Stadt-
rundfahrten" durch.
Das Bonhoetfer-Haus - Endpunkt der Rundfahrt
wurde 1986 von der Westberliner Landeskirche
als Erinnerungs- und Begegnungstätte eröffnet.
Dort befindet sich heute eine ständige Ausstellung
zu Leben und Werk des evangelischen Berliner
Pfarrers. In diesem Haus seiner Eltern war er am
S.April 1943 von der Gestapo verhaftet worden.
Sein Studierzimmer im Dachgeschoß ist annähe-
rungsweise in den Zustand gebracht worden, wie
Bonhoeffer es bei seiner Verhafhrng verlassen
rnußte.
Dies sind die Stationen der Stadtrundfahd:
Grwewalöriertel: Hier wuchs er gut behütet auf.
Sein Vater war Direktor der Universitätsnervenkli-
nik an der Charit6. Der Junge ging in das Gru-
newald-Gymnasium, heute Walther-Rathenau-
Oberschule.
Bahnhot Grunewalü. Zwischen 1941 und 1945
wurden von hier die Berliner Juden in die Ver-
nichtungslager deportiert. Dietrich Bonhoeffer
hatte in seinem Familien- und Freundeskrers enge
Beziehungen zu jüdischen Menschen, mit denen
er sich solidarisierte.
Ehemaliges Reichskriegsgericht Hier stand er
vor Gericht und wurde verhört. inhaftiert war er in
Militärgefängnis Tegel.
Jugendstub *hloßstralb: Hier aöeitete Diet-
rich Bonhoeffer mit aöeitlosen Jugendlichen. wo-
bei er darauf bestand, daß dies interkonfessionell
und nicht parteigebunden geschieht.
Technische Univercität In das neue Amt des
Studentenpfarrers wurde 1931 Bonhoeffer be

rufen.
Tiergartenstralb 4'. Ort der nazistischen Eutha-
nasie, gegen die Bonhoeffer eindeutig Stellung
bezog.
Amt Ausland/ Abwehr.In dieser Dienststelle am
Reichoietschufer war Bonhoeffer von '1940 bis zur
Verhaftung tätig. Hier wurde er in den konspirati-
ven Widerstand einbezogen.
Wilhelmstnße 34: In dem CVJM-Haus fanden
die Versammlungen der Berliner Bekenntnispfar-
rer statt.
Prinz-Alüecht-Gelände: Hier in der Gestapo-
zentrale war auch Bonhoeffer in eine Zelle ge-
spert und danach ins KZ-Buchenwald gebracht
worden. lm KZ-Flossenbürg (Bayern)wurde er am
9. April 1945 ermordet.
Dorothecnstädtischer Friedhof. Hier befindet
sich der Gedenkstein für Dietrich und Klaus Bon-
hoeffer sowie die Schwager Rüdiger Schleicher
und Hans von Dohnanyi.
Zionskirche: Hier war Bonhoetfer als Jugendpfar-
rer tätig. der die Diskussion mit kommunistischen
und sozialdemokratischen Jugendlichen suchte.
Bonhoeffer-Haus: Endpunkt der Rundfahrt. wo
ein abschlleßendes Gespräch möglich ist.
Dietrich Bonhoeffer wäre auch heute in der Kirche
kein gar so sehr gelittener Mann. Für den Neube-
ginn nach dem Kriege entwarf er das Modell einer
Kirche, die sich - ihren Privilegien und ihres
Reichtums entkleidet - an die Seite der Armen
und Entrechteten stellt!
Die nächste Rundfahrt wird am Samstag, den 20.
Novernber 1!193, stattfinden. Informationen und
Anmeldung:
Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-
Haus, Marienburger Allee 43, 14055 Bedin
(Charlottenburg)

13/93 S. 147



Positions-Texte

Kirchenprovinz
Sachsen:
Antrag 1991

ü. fagunc ci er X1 . Svnocle
66,1' t-. 1'111.;,:pl i sc'reil f{i f Che
i'er iii l'i-ier,ilrov inz :i::chst:
voi:r lii.:;. :i-s .1 ..1 i.l!;t,'j
rn liai;r:

|)f1C.i::al ir(: 'ri-, ..,1 ')l

"iDt rai,; iiers; :",inoca letr iic;cir :

Militärseelsorge

liir bit ten 11 ie Svnode , auf der iionnenrien
iierostt-agunp die beigefügte lirklärung zun
):i I i tiirseel soruevertraq ztrr Kenntni-s zri
nehnen uncl sicr ini Sinne dieser rrklärung
zu ä uße r-n .

Anraper zLr,lrirr:ksacfre 44,"91 ;

i,iir^ loiitarbeiterlnnen und Ge,neindeglie<ler
sinil besorqt, dali in spätestens zwei
Jahren der l'111icärseelsorgevertraL-. auch
f iir unsere Kirche bindenci vririi.

i.lii: bitren aie Synode cler Ki rchenprovj-nz
Saclrsen sich tlj.ese Erklärung 7.u eiE,r'n zir
-..- l-,.-l-:dL I rc l: .

Jesus ieirrt- und beeeugt uns Cie I-iebe ar,rclt

-i-enelr rieEen'Jaer, die i-ril aLs i:'einrie
erfahren. [r ':reist die "-janftnüti3en"
selig, alsL. --ienc, die ar-rf den Gebrauch vc;r
f,erva1t verz.i.chten. Kinrier ilctr-es-] nei-lnl er
ciie "Fr i edensst i i t"r " .

llnsere !.irci,en haben ir. rl lr- )i:rci-ri-o1r..:.,. .;e-rl:
bekannt:
"\Jir veruerf en aie f:lLscne l-eir re, ;ri::
salle unci l.,önne sich <ii: -'.ircire iiber threLr
besonderen Auf trag hin::tts staa ii ichr; Ärt .

scaatl iche Auf gaben url: titirai..i j tirr.' ;iii;',l'-'
aneignen uni danni "' :e: i.si 7L: ,.':-i:f 'r i rl'
des Staates werden. '' I t::,tr':i',.r;: i'it::r,r j (.rit is{. fl.i
Erklärung, 19'.14 ArL.: l',i,
'in Gehorsar: geRer rier crelc:i nieen Gr,t-t
haben wi r unsere Absaie an Geist , Lct i!<

und Praxis cier Abschreckung
ausqesDrochen,.-. Di.e iiirche sieht in der

i:.nt qrhei drrnlr von (llrri cten den
iiaffenrli,enst orjer ien h:elrriienst üi-;erj-rauDt
zrJ verwerRern, einen Ausri r-uck des
'.ll aubensgehorsans, rier auf cien ir'eg des
i"riedens führt - liekennen in der
iriedensirape. iiunciessvnoCe i')r:7,
"i'rer i-n unserer irielt auf die Anrirohung
und Anwenciung vcn I'ewali verzichtet.
bezeugt damir ilen unter uns schort
gegenv/arLigen ii'rieden ljottes in Cer ivelt,
irr dei clasiJnrecht noch nicht- iiberwunden
ist. Er handelt im Vorgrif f auf das
verhei ßene irriedensreich ('ot tes
,reir rDflichEire, die in der heutigclr
Situatirin !{ehrcli enst verweraerii uncl il',rr:
i'lntscheidung voni E.rangeliun her begriinden,
qeben ein Zeugnrs der Gewaltf reih.eit. :ire
handeLn in Vorgriff a,tf eine zuxüniIi.re
['elifriedensordnuun!: unrl Leisten dar'rt
einen prophetischen iJi.enst. (Okunenische:
Versammlung, Dresden 1989, I'ext 5, i.4
(16)')

Das Friedenszeugnis Jesu unc diese
Bekenntnisse unserer Kirchen bincien uns.
Seelsorge in den Räumen und Strukturen des
i'1i1itärs aber macht dieses F riedenszeusnis
und diese Bekenntnisse ungJ-aubwür.Jig "

ileshalb gilt: Ein Seelsorger darf nicirt:
- im Beamtenverhältni s sLehen und äus

l"1lttein des Bundes besolCet werrlen.
- in militäriscnen Strukturen eingebunien

sein und Unif orm noch ljnif ormtei-l-e
tragen.

- Gelöbnis- uncl Lebenski:rrceun ierri cht in
den Kasernen halten.

-an Vereidigung, Geir:bni:.ser,,
Zapf enstreich u . ä. of f i zieii tei I neirinen .

- auf militärischen Gelände GoEtesdienst-e
halten.

- an }lanövern und ,riiitär-i.schen l:insiitzen
leilnehmen.

irrr ne jahen Punkt- i iies Beschlußes der
lionferenz der liirchenieitunq vom 17i12.
.Januar 199 i : "Die Seel sorge an Soldaten
rst eine .A.Lif tabe der !(i rchen. In den
iiiiedkirchen des i,uncies cier liv. Kirchen
r.;irri diese A"iii:a!-re in r.nccr :rezo,fenheit zt,

'ien IJrtsAemei ntir: r+ahr genotrrten . Eine
.\nru'endung des iiilita:iseeisor::evertrages
er-icigt nicir", '

:,iese j,.ur'eabe det' ;,. i l' . i':e seiiati ',,'t r vc;t'r der-
i,lr.ur ieni *.cheli Vel-sal;ri .l i:it:,. r.icirt-unqsrn;eiserld.besciiri eben: "i)ie i'ernei.nclt-.ir sol1en Cie
iciriaten arn Stancort und in iieimatort
seelsorsr:riicil bcqlej:err, um inög1i-che
Konflrkte aufzuarbeiuen unü das Gewissen
am Evarqelium zv orientieren. . . , Die
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, Positions-Texte

Betreuung schwerkranker und verwundeEer
Soldaten in militärischen Objekten ist
sicherzustellen. " (Okum. Versammlung,
Dresden 1991, Text 5, (31) (33) )

l4agdeburg , d. 19 .09. 1991
gez. Uwe Koch, Michael larthels

Kirchenprovinz
Sachsen:
Beschluß 1993

9. Tagung der XI. Synode
der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen
vom 19. bis 2L. l4ärz 1993
in ldagdeburg

Drucksache Nr. 3.2/93

Beschluß der Svnode

Die Synode nimmt den Bericht des
Konsistoriums über die Tätigkeit im
Bereich der Seelsorge an Soldaten dankbar
zur Kenntnis. Sie nimmt ihn zum Anlaß,
ihre P-orition in dieser Frage ztr
konkretisieren.

1. Die Kirchenprovinz Sachsen bejaht die
Notwendigkeit. des kirchlichen Dienstes an
Soldaten.

2. Sie bekräftigt nach den bisherigen
Erfahrungen ihren Beschluß (Herbstsynode
1991 ) den eingeschlagenen l,leg der
Seelsorge an Soldaten konsequent
fortzuführen. Dieser Dienst umfaßt die
Verkündigung des Evangeliums,
Einzelseelsorge und die Möglichkeit des
Unterrichts. Er ist fest eingebunden in
Auftrag und Ordnung unserer Kirche. Die
Ausübung des Dienstes unserer Kirche ist
durch das Grundgesetz garantiert. Dennoch
ist es notwendig, diesen Dienst im Bereich
der Bundeswehr auf der Basis eines
Rahmenvertrages zwischen der EKD und der
Bundesrepublik neu zu regeln.
Dabei geht es darum, das irn Grundgesetz
Arr. 140 in Verbindung mit der l.Ieimarer
RechEsverfassung Art. L4L - garantierte
Recht der Kirche, im 'Bereich der
Bundeswehr mit ihrem Dienst zugelassen zu

werden, konkret zu regeln.

Im Rahmen dieser rechtlichen Regelung
beauftragen die Landeskirchen haupt-,
Eeil- und nebenamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen mit dem Dienst an
Soldaten.

Der Rahmenvertrag sollte weiterhin regeln:

- das Betreten des rnilitärischen Bereichs
die Zuweisung von Räumen

- Finanzen
: Bekanntmachungen und organisatorische

Absprachen
- Freistellungen

Wir bitten, dieses VoEum in den
gegenwärtigen Klärungsprozeß einzubringen.

DBwV appeliert
efl evangellsche
I.andeskirchen

DruTSCHER BUNDESI,IEI{R-VERBAND E.V.

PRESSEI"IITTEILIJNG Nr. 17 /93
5300 Bonn 2, 29. März I993/P4

Der Bundesvorstand des Deutschen
Bundesr*ehr-Verbandes hat bei seiner
Sitzung in Rostock-\rlarnemünde einmütig das
unteilbare Recht der Soldaten auf
Militärseelsorge bekräftigt. Vor dem
Hintergrund der Auseinandersetzungen in
und zwischen den evangelischen
Landeskirchen seit der Vereinigung
Deutschlands ermunterte der DBwV alle
evangelischen Christen in Uniform, sich
nicht nur als Objekte der innerkirchlichen
Diskussion zu beErachten, sondern sich
aktiv daran zu beteiligen, z.B. durch
Mitwirkung an Unt.erschriften-Aktionen und
durch entsprechendes EngagemenE in ihren
Gemeinden.

An die Landeskirchen appellierte der DBwV,
sich nicht miE einer gespaltenen Seelsorge
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für Ost und West oder gar nach einzelnen
Landesorganisationen abzufinden: "Das
Engagement der Gemeindepfarrer in allen
Ehren aber der besondere Dienst der
Soldaten in Kasernen, auf Übungsplätzen
und im Kriseneinsatz bedarf der Begleitung
durch hauptantliche, unabhängige
Militärseelsorger ! "

. uUnheilige Allianz.
Die Aufhebung des Militärseelsorgever-
trages zwischen der Bundesregierung und
der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat der Landesjugendkonvent der Thürin-
ger Landeskrrche gefordert. An seine Stel-
Ie müsse eine Neuregelung der Seelsorge
an Soldaten treten, forderten die Delegier-
ten der kirchlichen'Jugendarbeit. Sie se.
hen im jetzigen Vertag ,,Eine unheilige Al-

kirrhen.

Pa:c Christi:
Seelsorge
um jeden Preis?

Seelsorge uE ieden Prels?

Stellungnahne des pi{sfdfrrms von Par
ChristL zur Beteillgung der kathollschen
llllltärseelsorge an Bundesrehreinsatz in
Sooalta

1. Pax Christl lehnt die von der Bundes-
regierung eingeschlagene Politilüer
out-of-area-Einsätze der Bundeswehr ab.
Unter den DeckmanEel der humanitären
Hilfeleistung soll Stück für Stück das Tor
für internationale Kanpfeinsätze der
Bundeswehr geöffnet werden. Die vorgeblich
humanitären Aufgaben der Bundeswehr
enEpuppen sich ln Sonalia imrner stärker
als klare Unterstützungsleistung für
militärische Einsätze.
Bundesregierung verfolgt
lnternationaler ml1itärischer Stärke,
sEatt die Erfahrungen zveier I.Ieltkriege
als Chance zu nutzen, innerhalb der inter-

Aus r Ausi Dor'tsdtes

Die
das ZieL

Pax Christi fordert die katholische Kirche
auf, politisch eindeutig gegen die von der
Regierung geplanten out-of-area-Grund-
gesetzänderungerßtellung zu beziehen.

2. In der gegebenen Siruarion hä18 Pax
Christi die kritiklose Bereiligung der
katholischen Militärseelsorge an den
EinsäEzen der Bundeswehr in Somal-ia für
problenatisch. Durch ihre Nähe zv den
staatlichen Institutionen gerät die
I'li1itärseelsorge 1n elnen
Rechtfertigungszwang, der ihr eine eigen-
ständige Siruationsbeschreibung aus der
Perspektive des Evangeliums verbaut. l,lie
das Beispiel Somalia zeigt, geraten diese
Rechtfertigungsbemühungen in den Verdacht,
den internationalen Einsätzen der
Bundeswehr eine ethische und politische
Akzeptanz zu verleihen, dle innerhalb der
gesellschaftlichen öffentlichkeit noch
strittig ist. l,lie verhängnisvoll eine
solche ideologische Nähe zum }lilitär
werden kann, belegen die Erfahrungen der
Militärseelsorge aus dem Golfkrieg. Ihre
pastoralen Bemühungen un den einzelnen
Soldaten werden mißbraucht zur Stärkung
der Kampfmoral der Soldaten und zur
LegiEimation soldatischen Tuns.

nationalen Völkergemeinschaft für
gewaltarme Konfliktlösungen einzutreten. 3. Die Kirche hat nicht nur den Auftrag
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der *(eelsorge an Sol<iaten, sondern auch
unrl vor rang ig d i e r\uf gabe de s
Friedenszeugnisses und der
friedenseth ischen Cewi- ssens-Schärf une .

\,1ird dies nicht beachtet, begibt sich r.iie
Kirche der i'Iöglichkeit, eine eigenständige
Posi t i on gegenüher poli tischen
Entscheidungen des Staates zu formulieren.
Diese Unabhängigkeit des eigenen i-landeins
ist aber wesentliche Voraussetzuns für
eine Kooperation mit dem Staat.

4. Pax Christi tritt für das Recht eines
jeden Soldaten auf seelsorgerische
Begleitung ein und appelliert daher an die
Kirche, die bestehende inhaltliche wie
organisatori sche Zusammenarbeit der
I4i1itärseelsorge mit der Bundeswehr auf
ihre eigene Unabhängigkeit hin zu
überprüfen. Erst eine wirklich unabhängige
Seelsorge kann dem im Einsatz stehenden
Soldaten zurn Ansprechpartner werden. Für
die katholische Kirche bedeutet dies, die

Berlin. Die westdeutsche Militärseelsorge-
praxis stößt bei den evangelischen Landes-
kirchen in Ostdeutschland weiterhin auf
deutliche Ablehnung. Knapp eine Woche
vor Beginn der diesjährigen Tagung der
Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) in Osnabrück, wo
auch über die künftige Form der seelsor-
gerlichen Betreuung von Soldaten ent-
schieden werden soll, bekräftigten Ende
Oktober drei ostdeutsche Kirchenparla-
mente ihre Forderung, den Militärseelsor-
gevertrag von 1957 aufzuheben. In ihren
Entschließungen sprachen sich die Kir-
chenvertreter daftir aus, die Seelsorge an
Soldaten aussctrließlich in kirchlicher Ver-
antwortung wahrzunehmen.

Die Synode der Kirchenprovinz Sachsen be-
kräftigte nachdrücklich die Soldatenseelsor-
ge als kirchliche Aufgabe und trat auf ihrer
Tägung in Halberstadt dafür ein, daß die
Seelsorger und das für sie zuständige Kir-
chenamt für die Bundeswehr auch dienst-
rechtlich unter das Dach der EKD kommen.
In dem mit großer Mehrheit angenom-
menen Beschluß erinnerten sie daran, daß
sich die ostdeutschen Kirchen in der Okume-
nischen Versammlung für gewaltfreie Wege

der Friedenssicherung ausgesprochen ha-

ben. Nur vor diesem Hintererund könnten

orqanisatorischen Voraussetzungen zt)
schaffen, um ei-ne eigenständige Seelsorge-
strukt-ur auf bauen zu können.

i3ad Vi.Ibetr , den 7 . Septemb er 1,993
AZz 1.2.3 (01ic98)

I Militärpfarrer sollten nach
Auffassung der Arbeitsgemein-
schaft der Landesjugendpfanerin-
nen und -pfarrer von der Kirche be-
auftragt werden und nicht im Dien-
ste des Staates stehen. Bei einer
neu auszuhandelnden Regelung
müsse der Begriff der Militärseel-
sorge zudem durch,,Seelsorge an
Soldaten" ersetzt werden, forderte
die Arbeitsgemeinschaft bei einer
Tagung in Hirschluch.

Aus: EKz füi lt+I1

die Fragen der Soldatenseelsorge und ihre
institutionelle Verankerung angemessen dis-
kutiert werden.

Die EKD und ihre Mitgliedskirchen forderte
die Synode auf, die Entstehung von Frie-
densdiensten aktiv zu ftirdern, Dies gelte
personell wie finanziell und schließe die Er-
wägung ein, ob der ktinftige Bischof der Sol-
datenseelsorger nicht auch für Friedensdien-
ste zuständig sein solle. Der evangelischen
Militärseelsorge stünde mit rund 6O Millio-
nen Mark jährlich unvergleichlich viel Geld
zur Verfügung, während die unterschiedli-
chen Friedensinitiativen um jede Mark strei-
ten müßten, beklagte der Erfurter Propst
Heino Falcke.

Auch die Thüringer Landessynode erklärte,
daß die Seelsorge ftir Soldaten wesentliche
Aufgabe der Kirche sei. Ihre Gestaltung
brauche jedoch dringend eindeutige kirchen-
rechtliche Regelungen. Die Neuregelung der
Soldatenseelsorge könne nicht unabhängig
von einer gründlichen friedensethischen
Diskussion erfolgen, hoben die Synodalen
hervor. Das ,,Friedenszeugnis" müsse auch
bei der Seelsorge ftir Soldaten erkennbar
bleiben.

Alle Strukturen der westdeutschen Mililär-
seelsorge wie Militärbischof, Sonderhaus-

[r. t0 f93v.3,40.93

Nein zu Militärseelsorgevertrag bekräftigt
Ostdeutsche Synoden fordern Seelsorge für Soldaten in kirchlicher Verantwortung

halt oder Beamtenstatus der Militärpfarrer
müßten abgelöst werden, forderte das Kir-
chenparlament in Eisenach. Eindringlich
warnte der Thüringer Landesjugendpfarrer
Christhard Wagner vor einer schleichenden
Ubernahme der Militiirseelsorgepraxis. Es
gebe bereits ,,Als-Ob- Strukturen" in Ost-
deutschland, wie beispielsweise eine Art
,,l,ebenskundlichen Unterricht", die Präsenz
westdeutscher Militärpfarrer oder die Teil-
nahme von Pfarrern an Bundeswehrgelöbnis-
sen, berichtete der Landesjugendpfarrer von
seinen Erfahrungen.

Aufgaben

Einem Beschluß der mecklenburgischen
Synode zufolge sind die für die Seelsorge an

Soldaten beauftragten Pfarrer Mitarbeiter in
den Kirchengemeinden und nehmen ihre
Aufgaben der Standortgröße entsprechend
wahr- Die Aufgaben der Beauftragten be-
stünden in Seelsorge und thematischen
Gruppengesprächen sowie Gottesdienstange-
boten in den Kirchengemeinden. Dabei müs-
se die Freiwilligkeit der Teilnahme an diesen
Angeboten garantiert werden, betonten die
Synodalen in Schwerin. Zur Finanzierung
dieser Arbeit sollen auch die zentral erfaßten
Kirchensteuern der Soldaten verwendet wer-
den.

44193 evangelische information
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Buchbesprechung + Video

"Ilas erste Opfer eines frieges ist die
I{ahrheitr' (US-Senator Hiram Johnson/1917)
Eine Buchbesprechung

Angst breitete sich unter den Menschen in
diesen Januartagen 1991 aus, Angs! vor
ei-nem drohendem Waffeninferno am Golf.
676 130 Soldaten, darunter 430 000
US-funerikaner, standen an der
saudi-arabisch-irakischen Grenze zl'rr
gewaltsamen Befreiung des fünf Monate
zwor vom Irak okkupierten Kuweit bereit.
Ihnen gegenüber die angeblich viertgrößte
Todesmaschinerie der Welt. Offenbar
skrupellos genug, auch biologische und
chemische l^laf f en einzusetzen.

Schneller als von den meisten prophezeit,
war der zweite Golfkrieg jedoch schon nach
sechs Wochen beendet. Die USA und ihre
Verbündeten hatten kaum Gegenwehr zu
brechen gehabt. Das militärische Potential
des lraks war offensichtlich naßlos
überschätzt worden. Wieviele Menschen in
den seehs l,Iochen den Tod fanden, ist bis
heute unbekannt, vor allem wieviele
Zivillsten den ununterbrochenen
BombardemeRts zum 0pfer fielen.

Die Ungewi.ßheiL über die ZahI der Opfer
-nur eines von vielen Fragezeichen. Wo war
sie denn, die Zerstörungsarmee des
"Hitlers von Bagdad" ? hlie groß war der
Informations- und lrlahrheitsgehalt des von
CNN und anderen TV-Anstalten präsentierten
Kriegs der Computer-AnimaEionen? Saß man
vielleicht auf den billigsten Pl-ätzen mit
schlecht.er AkkusEik und miserabler Sicht,
anstat,t in der l.Reihe? Die öffentliche
Meinung in den USA von der eigenen
Regierung während des Golfkrieges
manipuliert?

ttSicher, und zwat auf ganz unverblümte
hleiset', antwortet der amerikanische
Journalist John R. MacArthur in einem
Interview mit der in Berlin erscheinenden
I,IOCHENPOST. MacArthur , Herausgeber des
Harperts Magazine., und unEer anderem für
die New York Tines, das Wal1 Street
Journal und die Los Angeles Times tätig
gevresen, hat hinter die Kulissen der
"vierten Gewalt" einer Demokratie, der
Medien geschaut. In seinem Buch 'Die
Schlacht der Lügenr legt er offen, wie
geschickt das Pentagon, auf den
Erfahrungen aus Vietnam und den Invasionen
Grenadas und Panamas basierend, die Presse
instrumentalisierte. Er kritisierE dabei

die Arbeit seiner journalistischen
Kollegen scharf. So habe es beispielsweise
russische SatellitenphoEos gegeben, die
belegen, daß die Behauptung einer voll
ausgerüsteten irakischen Armee an der
Grenze zu Saudi-Arabien gar nicht stimmte.
"Die Us-Medien kauften sie zwar, benutzten
sie aber nicht", erklärt. MacArthur und
ergänzt: ntUnsere Demokratie setzt voraus,
daß die Leute informiert sind. Das waren
sie in diesem Punkt nicht".

Tobias Martin

'Die Schlacht der Lügen. Wie die USA
Golfkrieg verkauf ten | ,/ John
MacArrhur/dtv/ 280 Seiten/ L9,90 DM

:_- lÄ
Frontmorsch
Der lntelnqtionqle
Friedensmorsch 1992 in lsroel

den
R.

200 Menschen ous 38 Löndern hoben sich vom 5, -
I L Juni ]992 in meinsomen
Aktion zusomm enl ein Friedens-
morsch, drei To biet, drei Toge
durch die bese uge sein fÜr die
oktuelle Mensc el, 25 Johre noch

; Solidoritöt Üben mit den Opfern der
; zum Diolog beitrogen unter lsroelis
n, Ein gewogtes, Über ein Johr long
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